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Bundesregierung: Kabinettsbeschluss zur Start-up-Strategie  

Am 27.07.2022 hat das Bundeskabinett die Start-up-Strategie der Bundesregie-

rung beschlossen. Ziel dieser Strategie sei es, die Start-up-Ökosysteme in 

Deutschland und Europa zu stärken. Mit der Strategie lege die Bundesregierung 

einen konkreten Fahrplan vor, wie sie dieses Ziel innerhalb dieser Legislaturperi-

ode erreichen will.  

Neben finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der Fortentwicklung des Gesell-

schaftsrechts sollen auch die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen verbessert 

werden. Die Maßnahmen sind in zehn Handlungsfeldern gebündelt: 

 Finanzierung für Start-ups stärken, 

 Start-ups die Gewinnung von Talenten erleichtern – Mitarbeiterkapitalbeteili-

gung attraktiver ausgestalten, 

 Gründungsgeist entfachen – Gründungen einfacher und digitaler machen, 

 Start-up-Gründerinnen und Diversität bei Gründungen stärken, 

 Start-up-Ausgründungen aus der Wissenschaft erleichtern, 

 Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientierte Start-ups verbessern, 

 Start-up-Kompetenzen für öffentliche Aufträge mobilisieren, 

 Start-ups den Zugang zu Daten erleichtern, 

 Reallabore stärken – Zugänge für Start-ups erleichtern, 

 Start-ups ins Zentrum stellen. 

Folgende steuerliche Maßnahmen sind geplant, die zum Teil bereits in den am 

29.06.2022 von BMF und BMJ veröffentlichten Eckpunkten für ein Zukunftsfinan-

zierungsgesetz (vgl. TAX WEEKLY # 23/2022) enthalten sind: 

 Ausweitung der Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds im Rahmen 

des unionsrechtlich Zulässigen (vgl. insoweit auch Eckpunkte für ein Zukunfts-

finanzierungsgesetz). 

 Erhöhung des Freibetrags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in § 3 Nr. 39 

EStG (vgl. insoweit auch Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz). 

 Ausweitung der Vorschriften zur aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten 

Vorteile aus Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern in § 19a EStG (vgl. insoweit auch Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzie-

rungsgesetz). 

 Erleichterung von „Remote-Work“ durch Klärung von steuerrechtlichen Fra-

gen. 

Diese Maßnahmen sind also bereits in der Bundesregierung abgestimmt, auch 

wenn die Details noch abzuwarten bleiben. In Bezug auf die Eckpunkte für ein 

Zukunftsfinanzierungsgesetz war zunächst noch unklar, ob und inwieweit die da-

rin angekündigten Maßnahmen bereits mit den Partnern aus der Ampelkoalition 



 

 
Seite 2 von 7 

 

# 27 
05.08.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

besprochen wurden oder es sich bisher nur um eine Initiative zweier von der FDP 

geführter Ministerien handelt. 

Die Start-up-Strategie sei – so die Bundesregierung – in einem umfangreichen 

Beteiligungsprozess entstanden. In Workshops und einer Online-Konsultation 

hätten viele Akteure ihre Perspektiven und Expertise eingebracht. Die Bundesre-

gierung habe diese bei der Erstellung der Strategie berücksichtigt. 

Nach dem Kabinettbeschluss beginne die Umsetzung der Strategie. Viele Maß-

nahmen seien bereits in Vorbereitung und könnten relativ zügig umgesetzt wer-

den. Die Umsetzung der Start-up-Strategie werde von einem Monitoring begleitet. 

Die Bundesregierung werde jährlich über den Stand der Umsetzung berichten. 

Darüber hinaus werde sie regelmäßig überprüfen, ob und wie die Strategie fort-

entwickelt werden sollte. Dabei werde sie weiter den Dialog mit allen relevanten 

Stakeholdern pflegen. 

 

BMF: Steuerabzug nach § 50a EStG bei Softwareauftragsentwicklung  

Die Finanzverwaltung hat nunmehr das endgültige BMF-Schreiben vom 

02.08.2022 zum Steuerabzug nach § 50a EStG bei Softwareauftragungsentwick-

lung veröffentlicht. Am 21.03.2022 war den Verbänden die Möglichkeit einge-

räumt worden, zu dem diesbezüglichen Entwurf des BMF-Schreibens (vgl. hierzu 

TAX WEEKLY # 11/2022) Stellung zu nehmen.  

Mit dem BMF-Schreiben reagiert die Finanzverwaltung auf die am 07.06.2021 in 

Kraft getretene Änderung des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), nach der u.a. die 

§§ 32a und 41 UrhG in den Katalog der nicht auf Computerprogramme anzuwen-

denden Vorschriften aufgenommen wurden (§ 69a UrhG). Nach der BFH-

Rechtsprechung standen diese Vorschriften grundsätzlich einem (nicht quellen-

steuerpflichtigen) Rechtekauf entgegen. Da trotz dieser Änderungen das Urhe-

berrecht an Computerprogrammen weiterhin nicht rechtlich übertragen werden 

kann, stellt sich bei der entgeltlichen Überlassung an Dritte zur Nutzung grund-

sätzlich weiterhin die Frage des Steuerabzugs nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG.  

Das finale BMF-Schreiben nimmt – ohne wesentliche Änderungen im Vergleich 

zum BMF-Entwurf – zu der Frage Stellung, in welchen Fällen von einem endgül-

tigen wirtschaftlichen Übergang des Urheberrechts in Form eines sog. wirtschaft-

lichen Rechtekaufs (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) auszugehen ist, der den Steuerabzug 

ausschließt. Dies sei dann der Fall, wenn dem Urheber aufgrund der Einräumung 

umfassender, exklusiver und zeitlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher Nut-

zungs- und Verwertungsrechte an der Software keine wirtschaftlich werthaltige 

Position verbleibt.  

Gegenüber dem BMF-Entwurf wurde aber die Regelung zum zeitlichen Anwen-

dungsbereich des BMF-Schreibens geändert. Während der BMF-Entwurf die An-

wendung für alle offene Fälle vorsah, bei denen der Abschluss eines Vertrages 

zur Softwareauftragsentwicklung nach dem 06.06.2021 stattgefunden hat, ist nun 

die zeitliche Anwendung – wohl auch wegen der Eingaben der Spitzenverbände 

der deutschen Wirtschaft – ausgeweitet worden. Danach ist das BMF-Schreiben 
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nun aus Vereinfachungsgründen auch auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach 

dem 06.06.2021 zufließen. Mit dieser Regelung werden somit auch solche Ver-

träge erfasst, deren Vertragsabschluss vor dem 06.06.2021 erfolgte. Die Forde-

rung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft nach einer generellen Aus-

weitung der zeitlichen Anwendung der Grundsätze zum wirtschaftlichen Rechte-

kauf auch auf Fälle, bei denen der Abschluss des Vertrages zur Softwareauf-

tragsentwicklung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages bereits vor dem 

07.06.2021 erfolgte, wurde so allerdings nicht übernommen. 

 

BFH: Zur Frage des Übergangs wirtschaftlichen Eigentums durch Einräu-

mung von Filmverwertungsrechten 

Im Urteil vom 14.04.2022 (IV R 32/19) hatte der BFH zu entscheiden, ob es zum 

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums durch die Einräumung von Filmverwer-

tungsrechten gekommen war.  

Im Streitfall beauftragte die Klägerin, eine GmbH & Co. KG., im Jahr 2007 ein in 

der Filmbranche tätiges Unternehmen mit der Herstellung eines Kinofilms, an 

welchem die Klägerin das alleinige und ausschließliche Eigentum aller Rechte 

erwarb. Im gleichen Jahr schloss die Klägerin einen Filmvertriebsvertrag mit dem 

Unternehmen F ab, der dem Vertragspartner für einen Zeitraum von 42 Jahren 

die umfassenden, alleinigen, exklusiven und unwiderruflichen Verwertungsrechte 

an diesem Film u.a. im Vertragsgebiet USA einräumte. Neben über die gesamte 

Vertragslaufzeit zu leistenden fixen Zahlungen wurden auch variable Beteili-

gungs-Lizenzgebühren vereinbart. Danach waren die sog. "Angepassten Nettoer-

löse", d.h. die Erlöse aus der Verwertung des Films nach Abzug bestimmter Auf-

wendungen, zwischen der Klägerin und F im Verhältnis 40 % zu 60 % zu vertei-

len. Daneben wurde der Klägerin vertraglich eine zusätzliche Gewinnbeteiligung 

gewährt.  

Der Filmvertriebsvertrag enthielt zudem verschiedenen Regelungen im Zusam-

menhang mit dem Auslaufen des Vertrags (Endschaftsregelungen). Neben einer 

Verlängerungsoption wurde auch eine Kaufoption vereinbart, während eine Ver-

kaufsoption der Klägerin nur in den Fällen der Auflösung, Liquidation oder Insol-

venz von F bzw. in Fällen von Vertragsstörungen oder -verletzungen vorgesehen 

war.  

Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die Film-

vertriebsvereinbarung zum Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den 

Filmrechten auf F geführt hat. Dem widersprach das Finanzgericht.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Das Finanzgericht sei 

in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, 

dass die Klägerin das wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten mit dem Ab-

schluss des Filmvertriebsvertrages nicht auf F übertragen und daher im Streitjahr 

2009 keine (abgezinste) Kaufpreisforderung zu aktivieren hat. Dem Nutzungsbe-

rechtigten F könnte nach Maßgabe des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO nur dann das 

wirtschaftliche Eigentum an Filmrechten zuzurechnen werden, wenn die Klägerin 

als zivilrechtliche Eigentümerin infolge der vertraglichen Vereinbarungen während 
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der gesamten voraussichtlichen Nutzungsdauer der Filmrechte von deren Sub-

stanz und Ertrag wirtschaftlich ausgeschlossen wäre. Hieran fehle es z.B., wenn 

der zivilrechtliche Eigentümer – wie im Streitfall – durch erfolgsabhängige Vergü-

tungen während der gesamten Vertragslaufzeit weiterhin von Wertsteigerungen 

der Filmrechte profitiere. Eine sich mit Ablauf der Vertragslaufzeit ergebende 

Wertlosigkeit der Filmrechte könne in Anbetracht der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer der Filmrechte von 50 Jahren auch bei einer Vertragslaufzeit von 42 

Jahren nicht angenommen werden.  

Darüber hinaus hätten auch die Endschaftsregelungen nicht zu einem Übergang 

des wirtschaftlichen Eigentums an den Filmrechten auf F führen können. Zwar sei 

F eine vertragliche Option zum Erwerb der Filmrechte zu einem Kaufoptionspreis 

eingeräumt worden, der niedriger bemessen war als der voraussichtliche Rest-

buchwert. Hieraus ergebe sich jedoch kein hinreichender Grund zu der Annahme, 

dass bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des 

Rechts zu rechnen war. Vielmehr erscheine es – vom Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses aus betrachtet – zumindest vertretbar, anzunehmen, dass offen war, 

ob es zur Ausübung der Kaufoption durch F kommen werde, zumal eine realisti-

sche Prognose über die Wahrscheinlichkeit der Optionsausübung bereits in An-

betracht der vereinbarten Vertragslaufzeit von insgesamt 42 Jahren kaum mög-

lich sein dürfte. Zudem spreche gegen die Übertragung des wirtschaftlichen Ei-

gentums auch die vertragliche Vereinbarung, wonach der Klägerin ein Anteil von 

25 % des etwaigen höheren Marktwerts des Films zustehe, der sich aus dem Dif-

ferenzbetrag zwischen dem geschätzten Marktwert und dem Kaufoptionspreis 

ergibt.  

Abschließend ist noch auf eine in der Urteilsbegründung getroffene Aussage des 

BFH hinzuweisen, wonach die für Leasingverträge entwickelten Grundsätze nicht 

uneingeschränkt auf die Nutzungsüberlassung von Filmrechten übertragen wer-

den könnten, selbst wenn die Gestaltungs- und Verwertungskonzepte deutliche 

Ähnlichkeiten aufweisen würden. Denn im Gegensatz zu materiellen Wirtschafts-

gütern könne keine hinreichend verlässliche ex ante-Einschätzung der Wertent-

wicklung im Zeitpunkt des Abschlusses des Filmvertriebsvertrags für die Ver-

tragsbeteiligten abgegeben werden. 

 

BFH: Kein Wegfall der Erbschaftsteuerbefreiung bei unzumutbarer Selbst-

nutzung des Familienheims 

Zieht der überlebende Ehepartner aus dem geerbten Familienheim aus, weil ihm 

dessen weitere Nutzung aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzu-

mutbar ist, entfällt die ihm beim Erwerb des Hauses gewährte Erbschaftsteuerbe-

freiung nicht rückwirkend. Dies hat der BFH mit Urteil vom 01.12.2021 (II R 1/21) 

zu § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG entschieden. Gleiches gilt für die Steuerbefreiung 

gem. § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG, die erbende Kinder begünstigt (BFH-Urteil vom 

01.12.2021, II R 18/20, vgl. TAX WEEKLY # 23/2022). 

Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann ein Einfamilienhaus bewohnt und wurde 

nach dessen Tod aufgrund Testaments Alleineigentümerin. Nach knapp zwei 
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Jahren veräußerte sie das Haus und zog in eine Eigentumswohnung. Die Kläge-

rin berief sich gegenüber dem Finanzamt und dem Finanzgericht erfolglos darauf, 

sie habe wegen einer depressiven Erkrankung, die sich nach dem Tod ihres 

Ehemannes gerade durch die Umgebung des ehemals gemeinsam bewohnten 

Hauses verschlechtert habe, dieses auf ärztlichen Rat verlassen. Das Finanzge-

richt war der Ansicht, es habe keine zwingenden Gründe für den Auszug gege-

ben, da der Klägerin nicht die Führung eines Haushalts schlechthin unmöglich 

gewesen sei. 

Der BFH hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Sache an das Fi-

nanzgericht zurückverwiesen. Grundsätzlich setzt die Steuerbefreiung gemäß 

§ 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte 

Familienheim selbst nutzt, es sei denn, er ist aus „zwingenden Gründen“ daran 

gehindert. „Zwingend“, so der BFH, erfasse nicht nur den Fall der Unmöglichkeit, 

sondern auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung des Familienheims. Diese 

könne auch gegeben sein, wenn der Erbe durch den Verbleib im Familienheim 

eine erhebliche Beeinträchtigung seines Gesundheitszustands zu gewärtigen ha-

be. Das Finanzgericht hat deshalb im zweiten Rechtsgang, ggf. mit Hilfe ärztli-

cher Begutachtung, die geltend gemachte Erkrankung einschließlich Schwere 

und Verlauf zu prüfen. 
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Alle am 04.08.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 32/19 14.04.2022 
Zur Frage des Übergangs wirtschaftlichen Eigentums durch Einräumung von Film-
verwertungsrechten 

X K 2/20 23.03.2022 
Verfahrensdauer von Klagen in Steuerberaterprüfungssachen; Krankheit eines Rich-
ters und Verzögerung des Verfahrens 

II R 1/21 01.12.2021 Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims 

 

Alle am 04.08.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 66/21 14.07.2022 Akteneinsicht in Gerichtsakte und Verwaltungsakte 

II B 94/21 28.06.2022 
Rechtliches Gehör: wiederholende Schriftsätze; Sachdienlichkeit der Antragstel-
lung 

V R 39/21 21.04.2022 
Keine Steuerfreiheit der Umsätze aus dem Betrieb einer Cafeteria eines Alters-
heims 

 

 

Alle bis zum 05.08.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV B 8 - S 
2303/19/10004 :001 

02.08.2022 
Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz bei Softwareauftrags-

entwicklung 

III C 3 - S 
7329/19/10001 :004 

01.08.2022 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210136/
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250121/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-08-02-steuerabzug-nach-Paragraph50a-EStG-bei-Softwareauftragsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-08-02-steuerabzug-nach-Paragraph50a-EStG-bei-Softwareauftragsentwicklung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-08-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-08-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Die Bundesregierung legt erstmals eine umfas-
sende Start-up-Strategie vor.


Start-ups sind junge innovative Unternehmen mit 
Wachstumsambitionen: Sie zeichnen sich durch 
ein innovatives Geschäftsmodell, ein innovatives 
Produkt oder eine innovative Dienstleistung aus. 
Außerdem haben sie Skalierungspotenzial, das 
heißt das Potenzial zu wachsen und sich zu entwi-
ckeln. Start-ups sind schon jetzt in einer Vielzahl 
von Branchen tätig, nicht nur in der Informations- 
und Kommunikationstechnologie, sondern bei-
spielsweise auch im Gesundheitsbereich oder in 
der Industrie. Viele Start-ups richten ihre Geschäfts
modelle dabei auch auf internationale Märkte aus. 
Diese jungen Unternehmen sind damit Treiber für 
wirtschaftliche Dynamik und Erneuerung. Sie  
entwickeln neue Märkte, fordern etablierte Unter-
nehmen heraus und beleben den Wettbewerb. 
Start-ups sind daher wichtig für die Weiterent-
wicklung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Volkswirtschaft.


Immer mehr Start-ups haben auch eine besondere 
gesellschaftliche Relevanz: Für 75 Prozent aller 
Start-ups ist eine positive gesellschaftliche oder 
ökologische Wirkung sehr wichtig. Fast ein Drittel 
leistet durch Innovationen im Bereich Klima- und 
Umweltschutz einen signifikanten Beitrag zur 
nachhaltigen Transformation der deutschen Wirt-
schaft.1 Produkte und Dienstleistungen vieler 
Start-ups tragen dazu bei, die 17 Ziele für nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten Nationen („Sustain
able Development Goals“) zu erreichen.  


Grüne Gründungen haben insbesondere mit Blick 
auf die Energiewende und die Erzeugung erneuer-
barer Elektrizität bereits bewiesen, welche ent-
scheidenden Beiträge sie leisten können. Ähnliche 
Beiträge sind zum Beispiel auch in den Bereichen 
Energie- und Ressourceneffizienz, erneuerbare 
Ressourcen und Kreislaufwirtschaft, nachhaltige 
Wärme, Mobilität, Landwirtschaft und Ernährung 
möglich. Bei Investitionen in junge Unternehmen 
wird neben der finanziellen Rendite der Beitrag zur 
Lösung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
ökologischer Probleme immer wichtiger („Impact 
Investing“).2


Das zeigt, Start-ups haben eine besondere Bedeu-
tung für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft, denn sie befeuern Wettbewerb und Inno
vationsgeist: Start-ups sind Ideengeber und 
Innovationstreiber. Sie stehen für Dynamik, Erneu-
erung und Transformation. Stärkung und Förde-
rung des Start-up-Ökosystems sind daher zentrale 
Ziele der gesamten Bundesregierung. 


Das Start-up-Ökosystem hat sich entwickelt und 
es bestehen große Potenziale:


	• Zwei Drittel der Gründenden bewerteten ihren 
Standort zuletzt als gut oder sehr gut (2021, das 
sind vier Prozentpunkte mehr als im Jahr 2020).3


	• Bei Start-ups in Deutschland arbeiteten bereits 
2020 mehr als 415.000 Menschen. Bis 2030 ist 
ein Anstieg auf 974.000 Stellen möglich.4


	• In Deutschland wurde zuletzt so viel Wagnis
kapital investiert wie noch nie zuvor. Das Volu-
men lag 2021 bei rund 15 Milliarden Euro.5


1	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2021): „Deutscher Startup Monitor (DSM) 2021“;  
unter: https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


2	 Bundesinitiative Impact Investing (Hrsg.; 2020): „Impact Investing in Deutschland 2020 – Ein dynamischer Wachstumsmarkt“;  
unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Impact-Investing-in-Deutschland-2020.pdf  
(abgerufen am 07.07.2022).


3	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2021): „Deutscher Startup Monitor (DSM) 2021“;  
unter: https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


4	 Bundesverband Deutsche Startups e. V., Deutsche Börse und Internet Economy Foundation (Hrsg.; 2021): „Für ein Wirtschaftswunder 2.0 –  
Wie Startups und Scaleups den deutschen Arbeitsmarkt beflügeln“. 


5	 KfW Research (2021): eigene Berechnungen basierend auf Preqin Pro.
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6	 Fragen unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/start-up-strategie.html (abgerufen am 07.07.2022);  
Stellungnahmen unter: https://www.bmwk.de/Navigation/DE/Service/Stellungnahmen/Start-Up-Strategie/stellungnahmen-startup-strategie.html  
(abgerufen am 07.07.2022).


7	 Die sechs Workshops fanden im März 2022 zu folgenden Themen statt: Finanzierung, Talente, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Start-up-Gründerinnen, 
Ausgründungen und Daten. Die Diskussionsergebnisse sind aus Gründen der Transparenz in der Anlage zu dieser Strategie dargestellt. Die Bundesregie-
rung hat diese bei der Erstellung dieser Strategie berücksichtigt, sie stellen aber nicht notwendigerweise die Position der Bundesregierung dar.


Potenziale und Herausforderungen für Start-ups 
hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz in einem umfangreichen Beteili-
gungsprozess klar herausgearbeitet: Rund 80 Stel-
lungnahmen sind im Rahmen einer Online-Kon-
sultation eingegangen, sie wurden systematisch 
ausgewertet.6 Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz hat Expertinnen und 
Experten sowie Bundeskanzleramt und Ressorts zu 
insgesamt sechs Workshops zu zentralen Themen 
eingeladen.7 Außerdem hat es den Austausch mit 
den Ländern zu den Aktivitäten des Bundes und 
der Länder intensiviert. Und der Beteiligungspro-
zess wird weitergehen. Auf dieser breiten Grund-
lage will die Bundesregierung die Herausforderungen 
konsequent angehen und die großen Potenziale für 
Wirtschaft und Gesellschaft auch tatsächlich nutzen.


Die Bundesregierung ist überzeugt: Deutschland 
braucht Menschen in allen Regionen, die mutig 
neue Wege beschreiten und dafür Risiken einge-
hen. Dafür will sie die bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen in Stadt und Land schaffen, Gründende 
als Vorbilder sichtbar machen – und auch selbst 
neue Wege beschreiten, wo dies erforderlich ist. So 
entsteht ein neuer Gründungsgeist, der mehr Start-
ups hervorbringt, sie nachhaltig wachsen lässt und 
die notwendige Dynamik erzeugt, den großen  
Herausforderungen unserer Zeit ökonomisch und 
gesellschaftlich zu begegnen. 


Gründerinnen und Gründer gehen unternehme
rische Risiken ein. Dafür sollte ihnen gesellschaft-
liche und politische Wertschätzung zuteilwerden. 
Die Bundesregierung möchte ausdrücklich auch 
diejenigen zu verstärktem Engagement im Bereich 
der Start-ups ermutigen, die dort bisher noch nicht 


oder nur in begrenztem Maße aktiv waren. Dies  
gilt sowohl für angehende Gründerinnen und 
Gründer als auch für Investorinnen und Investo-
ren. Die Bundesregierung begrüßt Gründungen aus 
allen Lebenslagen und eine Kultur der zweiten 
Chance. Sie bekennt sich dazu, bei der Umsetzung 
der im Folgenden genannten Maßnahmen die 
unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und 
Frauen in den Blick zu nehmen. 


Die Bundesregierung will Deutschland und 
Europa zu starken Start-up-Standorten entwi-
ckeln. Denn das eine geht nicht ohne das andere. 
Deshalb wird die Bundesregierung Start-ups auch 
bei relevanten europäischen Vorhaben konsequent 
mitbedenken und sich auf europäischer Ebene bei 
Projekten mit klarem Mehrwert für den Start-up-
Standort Deutschland und Europa einbringen. Bei-
spielsweise will Deutschland der „Europe Startup 
Nations Alliance“ zeitnah beitreten und auch in 
diesem Rahmen daran mitarbeiten, Europa zu 
einem attraktiven Start-up-Kontinent zu machen.


Die Bundesregierung übernimmt zudem die 
Finanzierung von Nationalen Kontaktstellen, die 
Antragstellende zum weltweit größten Förderpro-
gramm für Forschung und Innovation „Horizont 
Europa“ beraten. Zentrales und neues Instrument 
im neunten Forschungs- und Rahmenprogramm 
der Europäischen Union (EU) „Horizont Europa“ ist 
der Europäische Innovationsrat. Er bietet Unter-
stützung über das gesamte Innovationsspektrum – 
von der Frühphase der Forschung bis hin zum 
Scale-up – und identifiziert und unterstützt dabei 
bahnbrechende Technologien und Innovationen 
mit dem Potenzial, international marktführend zu 
werden. 
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Die Bundesregierung wird die in der Start-up- 
Strategie gebündelten Maßnahmen innerhalb dieser 
Legislaturperiode umsetzen. Soweit dazu gesetz
liche Maßnahmen erforderlich sind, wird sie dem 
Gesetzgeber Vorschläge unterbreiten. Alle in der 
Strategie genannten oder sich daraus ergebenden 
Maßnahmen auf Bundesebene liegen in der Ver-
antwortung der jeweils zuständigen Ressorts und 
werden im Rahmen der geltenden Haushalts- und 
Finanzplanungsansätze finanziert. Die Bundes
regierung wird jährlich über den Stand der Umset-
zung berichten. Darüber hinaus wird sie regelmäßig 
überprüfen, ob und wie die Strategie fortentwickelt 
werden sollte. Dabei wird sie weiter den Dialog mit 
allen relevanten Stakeholdern pflegen sowie regel-
mäßig überprüfen, ob eine Erweiterung der Wissens
basis durch die Vergabe von Forschungsvorhaben 
angezeigt ist. Die Bundesregierung wird darüber 
hinaus eine umfassende Analyse und Evaluation 
aller bestehenden Förder- und sonstigen Maßnah-
men mit Bezug zu Start-ups vornehmen.


Anfang des Jahres 2022 gab es in Deutschland 25 
Start-ups mit einer Marktbewertung von mindes-
tens einer Milliarde US-Dollar (so genannte „Ein-
hörner“).8 Die Bundesregierung begrüßt das Ziel 
der Europäischen Kommission, die Zahl der „Ein-
hörner“  
in Europa bis 2030 zu verdoppeln. Mit ihren Maß
nahmen im Rahmen der Start-up-Strategie leistet 
die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zu 
diesem Ziel.


Die Herausforderungen sind in Deutschland und 
Europa sehr ähnlich.9 Diese geht die Bundesregie-
rung mit dieser umfassenden Start-up-Strategie 
konsequent an. Die Strategie bündelt die Maßnah-
men der Bundesregierung in folgenden Hand-
lungsfeldern:


8	 CB Insights (2022): „The Complete List Of Unicorn Companies“; unter: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies  
(abgerufen am 07.07.2022).


9	 Mitteilung der Europäischen Kommission (2022): A New European Innovation Agenda COM/2022/332 final; unter:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN (abgerufen am 14.07.2022).


1. Finanzierung für Start-ups stärken
2.  Start-ups die Gewinnung von Talenten 


erleichtern – Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
attraktiver ausgestalten


3.  Gründungsgeist entfachen –Gründungen 
einfacher und digitaler machen


4.  Start-up-Gründerinnen und Diversität bei 
Gründungen stärken


5.  Start-up-Ausgründungen aus der Wissen-
schaft erleichtern


6.  Rahmenbedingungen für gemeinwohl
orientierte Start-ups verbessern


7.  Start-up-Kompetenzen für öffentliche  
Aufträge mobilisieren


8. Start-ups den Zugang zu Daten erleichtern
9.  Reallabore stärken – Zugänge für Start-ups 


erleichtern
10. Start-ups ins Zentrum stellen



https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0332&from=EN
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schaffen. So sollen erfolgreiche und wachsende 
Start-ups samt ihrer Wertschöpfung und nachhal-
tigen Innovationskraft für Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt langfristig in Deutschland und Europa 
bleiben können und nicht aus Finanzierungsgrün-
den abwandern müssen.


Bereits heute unterstützt die Bundesregierung über 
ihr breites Instrumentarium der Start-up-Finanzie-
rung Unternehmen in zukunftsorientierten Berei-
chen wie Digitalisierung, Life Science, Technologie-
entwicklung, Klima und Umwelt sowie Bildung 
und Soziales.


Auch Börsengänge sind für Start-ups wichtig, um 
Finanzmittel für weiteres Wachstum aufnehmen 
zu können. Auch für das Angebot an Wagniskapital 
spielt die Perspektive eines späteren Börsengangs 
eine wichtige Rolle. Eine im Auftrag der Bundes
regierung erstellte Studie zeigt, dass der im inter-
nationalen Vergleich eher kleinere Kapitalmarkt in 
Deutschland Aufholpotenzial hat.12 Zur Verbesse-
rung in Betracht kommen dabei auch Änderungen 
im Kapitalmarktrecht, die Börsengänge gerade von 
Start-ups erleichtern und flexibler machen könn-
ten. Ein wesentlicher Baustein hierfür ist das 
geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz.


1.  Finanzierung für Start-ups stärken


Deutschland verfügt über ein inzwischen weltweit 
beachtetes und anerkanntes Ökosystem aus 
Investorinnen und Investoren, Business Angels, 
Gründenden und der Wissenschaft. Schnell wach-
sende Start-ups benötigen insbesondere in der Ska-
lierungsphase viel Kapital, welches sie noch nicht 
aus eigenen Erträgen generieren können. Traditio-
nelle Bankfinanzierungen, wie sie etwa etablierte 
Unternehmen nutzen, stehen jungen Unterneh-
men aufgrund ihrer Risikostruktur kaum zur Ver-
fügung. Der Zugriff auf Wagniskapital ist deshalb 
zentral. 


Der deutsche Wagniskapitalmarkt hat sich in den 
letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Im inter-
nationalen Vergleich ist er allerdings noch ausbau-
fähig. Zwar sind die Wagniskapital-Investitions
volumina in den vergangenen Jahren gestiegen. 
Betrachtet man die Anteile der Wagniskapital-
Gesamtinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt, 
befindet sich Deutschland im internationalen Ver-
gleich jedoch weiterhin nur im Mittelfeld.10


Vor allem im Spätphasensegment und damit bei 
größeren Finanzierungsrunden geben ausländische 
Investorinnen und Investoren – vor allem aus den 
USA und Asien – den Ton an. So sind die 20 größ-
ten europäischen Wachstumsunternehmen zu  
63 Prozent von US-Investorinnen und Investoren 
finanziert.11 Dies ist auch mit Blick auf die techno-
logische Souveränität, die Innovationskraft und die 
Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland und 
Europa bedenklich. Die Bundesregierung wird den 
deutschen und europäischen Wagniskapitalmarkt 
weiter stärken und zusätzliche Möglichkeiten für 
großvolumige Finanzierungen durch inländische 
und europäische Investorinnen und Investoren 


10	 KfW Research (2021): eigene Berechnungen basierend auf Preqin Pro.
11	 Braun, Reiner et al. (2021): „Follow the Money: How Venture Capital Facilitates Emigration of Firms and Entrepreneurs in Europe“;  


unter: https://ssrn.com/abstract=3415370 (abgerufen am 07.07.2022). 
12	 Oxera; Kaserer, Christoph (2021) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: „Wie können Börsengänge für Start-ups in 


Deutschland erleichtert werden? Internationaler Vergleich und Handlungsempfehlungen“;  
unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/studie-wie-koennen-boersengaenge-fuer-startups-in-deutschland-erleichtert- 
werden.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=6 (abgerufen am 07.07.2022).



https://ssrn.com/abstract=3415370

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/studie-wie-koennen-boersengaenge-fuer-startup

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/studie-wie-koennen-boersengaenge-fuer-startup
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Die Bundesregierung wird die Finanzierungsmög-
lichkeiten für Start-ups deutlich erweitern und 
damit Start-ups in verschiedenen Finanzierungs-
phasen mit einem Schwerpunkt auf der kapital
intensiven Wachstums- und Skalierungsphase  
stärken. Zusammen mit privaten Investorinnen 
und Investoren wird die Bundesregierung einen 
entscheidenden Beitrag leisten, mehr privates und 
öffentliches Kapital für den Wagniskapital-Stand-
ort Deutschland zu mobilisieren. 


Bei der Bereitstellung der öffentlichen Mittel wird 
darauf geachtet, dass ESG-Kriterien (Environment 
– Umweltauswirkungen, Social – Rechte von Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmern, Governance – 
Steuerungsstrukturen) angemessene Berücksichti-
gung finden. Dies soll sicherstellen, dass alle 
Fördermaßnahmen dem Leitbild einer nachhalti-
gen Entwicklung entsprechen und im Einklang mit 
den Umwelt- und Klimazielen stehen. Mit ihren 
Maßnahmen ebnet die Bundesregierung den Weg 
für die nächste Generation des deutschen Mittel-
stands und unterstützt die „Hidden Champions“ 
von morgen.


Die Bundesregierung wird im Rahmen der Start-
up-Strategie jährlich über die Investitionstätigkeit 
des Zukunftsfonds, der durch das Sondervermögen 
des European Recovery Program (ERP-Sonderver-
mögen) finanzierten Start-up-Finanzierungsinstru-
mente und der Zuschussprogramme der Start-up-
Finanzierung berichten, um die Fortschritte in der 
Entwicklung dieses Teilbereichs der Start-up-
Finanzierung darzustellen.


I.  Prioritäre Maßnahmen, um die  
Finanzierung für Start-ups zu stärken


1.  Die Bundesregierung unterstützt mit dem 
Zukunftsfonds und seinen einzelnen Modulen 
innovative technologieorientierte Start-ups in 
ihrer Wachstumsphase und stellt hierfür bei der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 10 Milliar-
den Euro öffentliche Mittel in einem Investitions-
zeitraum bis 2030 bereit. Zusammen mit privaten 
Investorinnen und Investoren will sie in diesem 
Zeitraum 30 Milliarden Euro an privatem und 
öffentlichem Kapital für den Wagniskapital-Stand-
ort Deutschland mobilisieren. Diese Mittel sollen 
auch in noch näher zu priorisierende wichtige 
Innovations- und Transformationsbereiche fließen, 
insbesondere Künstliche Intelligenz (KI), Quanten-
technologie, Wasserstoff, Medizin, nachhaltige 
Mobilität, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft 
sowie Klima-, Energie- und Umwelttechnologie. 


Mit den Modulen des Zukunftsfonds wird den 
unterschiedlichen Finanzierungsbedarfen von 
Start-ups in einzelnen Entwicklungsstufen Rech-
nung getragen. Die verschiedenen Module zielen 
auf die Bereitstellung von Eigen-, Fremd- sowie 
Mezzaninkapital für innovative Technologie-Start-
ups in ihrer frühen bis späten Wachstumsphase ab. 
Dies erfolgt sowohl unmittelbar über Direktbeteili-
gungsfonds als auch mittelbar über Dachfonds 
sowie über das Fremdkapitalinstrument Venture 
Debt. 


�a.  Mit der European Tech Champions Initiative 
unterstützt die Bundesregierung gemeinsam mit 
europäischen Partnern die Gründung europäischer 
großvolumiger Fonds für die späten Finanzie-
rungsphasen.


�b.  Der DeepTech & Climate Fonds eröffnet mit sei-
ner langfristigen Investitionsperspektive Chancen 
für Hochtechnologie-Unternehmen in ihrer 
Wachstumsphase und stärkt so die technologische 
Souveränität Deutschlands und Europas. Als 
Wachstumspartner und Anker-Investor finanziert 
der Fonds zusammen mit langfristig orientierten 
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2.  Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz wird  
die Bundesregierung die Leistungsfähigkeit und 
Attraktivität des deutschen Finanzstandorts er- 
höhen und dadurch insbesondere Start-ups und 
Wachstumsunternehmen den Zugang zum Kapital
markt und die Aufnahme von Eigenkapital er
leichtern. Hierfür liegen bereits zwischen dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bun-
desministerium der Justiz abgestimmte Eckpunkte 
vor, die im weiteren Verfahren mit den beteiligten 
Ressorts abgestimmt werden. Die Bundesregierung 
verfolgt dabei einen umfassenden Ansatz: Neben 
finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der 
Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts sollen 
auch die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen 
verbessert werden.


a.  Die Bundesregierung wird die Anforderungen 
an Börsengänge überprüfen. Neben nationalen 
Maßnahmen zählt hierzu insbesondere der von der 
Europäischen Kommission angekündigte „Listing 
Act“ (Revision der Börsenzulassungsrichtlinie). Ziel 
dieses Vorhabens ist es, die Bedingungen für 
öffentliche Listings von Unternehmen in der EU zu 
verbessern und insbesondere den Kapitalmarktzu-
gang von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) zu erleichtern. Bei dieser Gelegenheit wird 
sich die Bundesregierung auch dafür einsetzen, die 
Streubesitzregel zu lockern. 


b.  Außerdem strebt die Bundesregierung verbes
serte Möglichkeiten der Eigenkapitalgewinnung 
wie die Zulassung von Mehrstimmrechtsaktien 
(„Dual Class Shares“) und die Erleichterung von 
Kapitalerhöhungen an. 


c.  Es soll zudem geprüft werden, ob und wie die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für moderne 
Transaktionsformen zur Erleichterung eines Bör-
sengangs verbessert werden können. 


Investorinnen und Investoren Deep-Tech-Unter-
nehmen mit innovativen Technologien und dem 
Potenzial, in die Weltspitze aufzusteigen. Dabei 
liegt ein besonderer Fokus auf Investitionen in Cli-
mate-Deep-Tech-Unternehmen, die das Ziel verfol-
gen, durch eine effiziente Ressourcenverwendung 
die Klimaschutzziele zu erreichen und den Weg in 
eine klimaneutrale, ressourcenschonende Zukunft 
zu ebnen.


c.  Mit dem Wachstumsfonds Deutschland – 
einem Dachfonds für Wachstumskapital – will die 
Bundesregierung neue, insbesondere institutio-
nelle Investorengruppen für den deutschen Wag-
niskapitalmarkt erschließen.


d.  Die großvolumige Wachstumsfinanzierung in 
Deutschland und in der EU wird im Rahmen des 
Zukunftsfonds – mit Unterstützung des ERP-Son-
dervermögens – über großvolumige Wachstums-
fazilitäten beim Europäischen Investitionsfonds 
(German Future Fund-European Investment Fund 
Growth Facility GFF EIF-Wachstumsfazilität) und 
der KfW Capital (ERP/Zukunftsfonds-Wachstums-
fazilität) gestärkt, um Lücken in der Finanzierung 
von Wachstumsunternehmen zu schließen.


e.  Ein Wachstumsfonds auf der Plattform des 
High-Tech Gründerfonds (HTGF) unterstützt 
Anschluss- und Wachstumsfinanzierungen im 
Portfolio des HTGF.


f.  Das Modul Venture Tech Growth Financing  
verfolgt das Ziel, Fremdkapital in Form von so 
genanntem „Venture Debt“ für junge technologie
orientierte Wachstumsunternehmen zur Unter-
stützung der späten Wachstumsphase bereitzustel-
len und den Markt für Venture Debt in Deutschland 
zu stärken.


g.  Die Bundesregierung prüft zudem ein neues 
Modul, mit dem junge, innovative Unternehmen 
Finanzierungen erhalten sollen, die bislang keinen 
Zugang zu Wagniskapital-Fondsfinanzierungen 
hatten.
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schnittlich mindestens 20 Prozent in Unterneh-
men investiert werden sollen, die in den vom EIF 
definierten Bereichen grüne Innovation, Nachhal-
tigkeit oder Social Impact tätig sind, und diesen 
Anteil mittelfristig weiter ausbauen.


5.  Die Bundesregierung plant, das INVEST-Pro-
gramm neu aufzulegen, um den Business-Angel-
Markt in Deutschland weiter nachhaltig zu  
beleben. Das Inkrafttreten einer neuen INVEST-
Förderrichtlinie wird zum 1. Januar 2023 ange-
strebt.


6.  Um den Fondsstandort Deutschland auch steuer
lich zu stärken, wird die Bundesregierung die 
Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds im 
Rahmen des unionsrechtlich Zulässigen auswei-
ten. 


7.  Die Bundesregierung wird zudem prüfen, ob 
und inwieweit welche öffentlich-rechtlichen 
Fonds gegebenenfalls geeignet wären, auch in 
Wagniskapital zu investieren. Die Bundesregie-
rung wird dies auch auf europäischer Ebene dis-
kutieren.


3.  Die Bundesregierung will die Kapitalmarkt
orientierung institutioneller Investoren in 
Deutschland ausbauen. Sie will die Beratungen zu 
Solvency II beziehungsweise zum dazugehörigen 
delegierten Rechtsakt der Europäischen Kommis-
sion nutzen, um neben den wichtigen Finanzstabi-
litäts- und Verbraucherschutzaspekten auch das 
Investitionspotenzial großer Kapitalsammelstellen 
besser auszuschöpfen. Deutschland benötigt mehr 
privates Kapital und das Know-how Privater 
sowohl bei der Planung und Durchführung von 
Großprojekten als auch im Bereich Start-ups. Dies 
ist wichtig für die bevorstehende ökologische und 
digitale Transformation, aber auch, um Infrastruk-
turprojekte zu finanzieren und umzusetzen. 


4.  Die Bundesregierung sieht die bedeutende 
Rolle von Start-ups für den strukturellen Wandel 
sowie als Ideengeber und Innovationstreiber ins-
besondere in den Bereichen technologischer Fort-
schritt, Digitalisierung und ökologische Trans
formation.


a.  Die Bundesregierung wird daher in Anlehnung 
an bereits heute erfolgreiche Fondsinstrumente 
(insbesondere über KfW Capital) Mittel bereitstel-
len, um das Wagniskapital-Ökosystem zielgerichtet 
zu verbreitern und zu stärken, insbesondere bei der 
weiteren Entwicklung von Technologien für wich-
tige Transformationsbereiche. So engagiert sich die 
Bundesregierung für eine stärkere Inklusion von 
Technologien für den Klimaschutz, Kreislaufwirt-
schaft und Ressourcenschonung im Wagniskapital-
Ökosystem. Im Sinne ihres förderpolitischen 
Marktentwicklungsauftrags soll die KfW Capital 
gezielt Investitionen in Wagniskapitalfonds tätigen, 
die wichtige, noch entwicklungsbedürftige Berei-
che adressieren (zum Beispiel Impact Investments, 
Climate Tech, Diversity).


b.  Die Bundesregierung wird aufbauend auf der 
umfassenden Erfahrung des EIF in den Bereichen 
Social Impact und Climate Investing außerdem 
vorsehen, dass im Rahmen der ERP/EIF-Fazilität 
bei neuen Fondsinvestitionen zunächst durch-
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2.  Start-ups die Gewinnung von Talen-
ten erleichtern – Mitarbeiterkapital- 
beteiligung attraktiver ausgestalten


Wie für etablierte Unternehmen wird auch für 
Start-ups die Rekrutierung von qualifizierten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern zunehmend 
schwieriger. Nach einer aktuellen Umfrage ist der 
Fachkräftemangel das zentrale Hemmnis für Start-
ups in ihrer Geschäftstätigkeit.13 Ein verhältnismä-
ßig hoher Fachkräftemangel besteht bereits heute 
beispielsweise in den Informationstechnik-Berufen 
(IT-Berufen). Es fehlen vor allem Expertinnen und 
Experten mit Hochschulabschluss. Seit Oktober 
2021 wird die Lücke immer größer und ist mit 
28.700 fehlenden Fachkräften größer als je zuvor.14


Die Europäische Kommission hat in Europas digi-
talem Kompass das Ziel ausgerufen, die Zahl der 
Beschäftigten in der Informations- und Kommuni-
kationstechnik in der EU bis 2030 auf 20 Millionen 
zu erhöhen. Die Bundesregierung begrüßt dieses 
Ziel und wird dazu ihren Beitrag leisten.


Durch Mitarbeiterkapitalbeteiligungen können 
Gründende im Wettbewerb um Talente ein attrak-
tives Gehaltspaket schnüren und ihre künftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg ihres 
Unternehmens teilhaben lassen. Studien zeigen, 
dass Unternehmen, die das tun, robuster und über-
lebensfähiger sind.15 Trotzdem ist die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung in Deutschland im europäischen 
Vergleich bisher wenig verbreitet.16 Das will die 
Bundesregierung ändern.


Auch über die finanzielle Entlohnung hinaus kön-
nen Start-ups durch gute Arbeitsbedingungen zu 
ihrer Attraktivität als Arbeitgeber beitragen. Bei-


II.  Weitere Maßnahmen, um die  
Finanzierung für Start-ups zu stärken


8.  Die Bundesregierung wird auch die Frühphasen
finanzierung in der Start-up-Finanzierung stär-
ken: Deshalb schafft sie die vierte Fondsgeneration 
des High-Tech Gründerfonds (HTGF IV). Auch die 
weiteren bestehenden und erfolgreichen Start-up-
Finanzierungsinstrumente des ERP-Sondervermö-
gens werden weitergeführt; dazu gehören unter 
anderem die Maßnahmen in Kooperation mit dem 
EIF.


9.  Die Bundesregierung wird verstärkt über die 
Angebote des EIF informieren, zum Beispiel über 
die European Tech Champions Initiative oder den 
Asset Management Umbrella Fund (AMUF). Mit 
dem AMUF erhalten insbesondere kleinere institu-
tionelle Anleger die Möglichkeit, sich am EIF-Port-
folio im Bereich außerbörsliches Eigenkapital  
(„Private Equity“) und Wagniskapital zu beteiligen 
und damit von der Expertise des EIF zu profitieren.


13	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2022): „Erfolgsfaktor Talent“;  
unter: https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/sonstige_studien/Report_Fachkraefte.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


14	 Jansen, Anika (2022): „Die Fachkräftesituation in IT-Berufen“; unter: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2022/
KOFA_Kompakt_2-2022-IT-Berufe.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


15	 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2013): „Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Modelle und Förderwege“; unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Arbeitsmarkt/a191-mitarbeiterkapitalbeteiligung-broschuere.pdf;jsessionid=7D04E31985A27B416B2812CC0B13D2C8.delivery2- 
master?__blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 07.07.2022). 


16	 Lowitzsch, Jens et al. (2020) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: „Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in 
Deutschland und Europa – Entwicklungsperspektiven“; unter: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der- 
mitarbeiterkapitalbeteiligung-in-deutschland-und-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 07.07.2022).



https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/sonstige_studien/Report_Fach

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2022/KOFA_Kompakt_2-2022-IT-Berufe

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kofa_kompakt/2022/KOFA_Kompakt_2-2022-IT-Berufe

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsmarkt/a191-mitarbeiterkapitalbeteiligung-broschue

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsmarkt/a191-mitarbeiterkapitalbeteiligung-broschue

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsmarkt/a191-mitarbeiterkapitalbeteiligung-broschue

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung
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3.  Die Bundesregierung wird die Integration von 
ausländischen Studierenden in den Arbeitsmarkt 
fördern und damit das Fachkräftepotenzial inter-
nationaler Studierender noch besser ausschöpfen. 
Die Bundesregierung unterstützt die Studienvor
bereitung, den erfolgreichen Studienabschluss sowie 
die studienbegleitende Vorbereitung auf den Arbeits
markt für geflüchtete und internationale Studieren
de. Dies schließt auch Möglichkeiten der Nach- und 
Anpassungsqualifizierung sowie Sprachförderung mit 
ein.


4.  Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu 
beschleunigen und auch dadurch die Einwande-
rung von Fachkräften aus Drittstaaten erleichtern, 
vor allem durch digitale und kundenorientierte 
behördliche Verfahren in Deutschland. Sie strebt 
einen schnellen und digitalen Visaprozess an. 
Außerdem wird sie über das vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) betriebene Informations-
portal „Anerkennung in Deutschland“ (https://
www.anerkennung-in-deutschland.de) einen 
Zugang zur digitalen Antragstellung zur Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifikationen ermögli-
chen. 


5.  Die Bundesregierung will die Mitarbeiterkapi-
talbeteiligung einfacher anwendbar und attrak
tiver für Unternehmen und ihre Beschäftigten 
machen. Gerade für Start-ups ist die Gewährung 
von Unternehmensanteilen als Bestandteil der Ver-
gütung ein wichtiges Instrument. Denn häufig ver-
fügen Start-ups nicht über die finanziellen Mittel, 
um über wettbewerbsfähige Gehälter qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen.


spielsweise können sie ein Betriebsklima schaffen, 
in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich 
ermutigt fühlen, Betriebsräte zu gründen, um ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeiten wahrzunehmen. 


I.	 Prioritäre Maßnahmen, um die  
Gewinnung von Talenten zu erleichtern


1.  Die Bundesregierung wird ihre Fachkräftestra-
tegie weiterentwickeln. Wichtige Punkte sind ins-
besondere die Unterstützung der Erwerbsbeteili-
gung, die Stärkung der Aus- und Weiterbildung 
und die Steigerung der Einwanderung. Es geht 
auch darum, alle Talente zu nutzen, im Inland wie 
aus dem Ausland. In diesem Zusammenhang kann 
der Vorschlag der Europäischen Kommission zur 
Einführung eines EU „Talent-Pool“ einen wichtigen 
Beitrag leisten. Im Hinblick auf die Gewinnung von 
weiblichen Fachkräften im Inland setzt die Bun-
desregierung auch auf ihre Maßnahmen zur Erhö-
hung des Anteils von Frauen in MINT-Berufen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik).


2.  Die Bundesregierung wird das Einwanderungs-
recht weiterentwickeln und bestehende Hürden 
senken, möglicherweise auch beim Erfordernis der 
Anerkennung ausländischer Bildungs- und 
Berufsabschlüsse. Sie wird die IT-Sonderregelung 
im Einwanderungsrecht auf ihre Wirksamkeit 
überprüfen, um die IT-Zuwanderung zu unterstüt-
zen und die Potenziale der Blauen Karte besser zu 
nutzen.



https://www.anerkennung-in-deutschland.de

https://www.anerkennung-in-deutschland.de
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II.  Weitere Maßnahmen, um die  
Gewinnung von Talenten zu erleichtern


7.  Die Bundesregierung wird ausländische Fach-
kräfte durch verstärktes Standort-Marketing 
anwerben (über das Portal „Make it in Germany“, 
https://www.make-it-in-germany.com). Wichtige 
Beiträge leisten zudem „Research in Germany“ und 
„Study in Germany“, die auf die Anwerbung von 
internationalen Forschenden und Studierenden 
abzielen (https://www.research-in-germany.org/
en.html, https://www.study-in-germany.de/en/).


8.  Die Bundesregierung wird den bestehenden 
Dialog mit den Ländern zur Bildung intensivieren. 
Sie wird sich unter anderem dafür einsetzen, dass 
Digital- und Daten- sowie Wirtschafts- und 
Finanzkompetenzen („Digital and Financial Liter-
acy“) gestärkt werden, die von Bund und Ländern 
gemeinsam geförderten bundesweiten Informatik-
wettbewerbe im Schulbereich ausgebaut werden 
und dass die Vielfalt der digitalisierungs- und tech-
nologiebezogenen Berufsfelder bereits in der schu-
lischen Berufsorientierung umfassend vermittelt 
wird. Die Bundesregierung wird gegenüber den 
Ländern anregen, Initiativen zur Stärkung der 
Gründungsneigung von Jugendlichen weiter aus-
zubauen. Sie will gemeinsam mit den Ländern 
Ansätze finden, wie die Abbruchquote im Informa-
tikstudium gesenkt werden kann.


9.  Die Bundesregierung will die betriebliche Mit-
bestimmung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern insbesondere in größeren Start-ups verbes-
sern. Die Bundesregierung wird zunächst eine 
Bestandsaufnahme zu Betriebsräten in Start-ups 
machen. Aufbauend darauf wird sie zu etwaigen 
Verbesserungsmöglichkeiten in den Dialog mit 
Start-ups treten. Insbesondere Start-ups mit 
schnell wachsender Arbeitnehmerschaft müssen 
sicherstellen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ihre betrieblichen Mitbestimmungsrechte 
wahrnehmen können. 


Um die Mitarbeiterkapitalbeteiligung zu stärken, 
wird die Bundesregierung das Einkommensteuer-
recht insoweit anpassen. Im Entwurf der Eckpunkte 
für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz sind bereits 
entsprechende Regelungen vorgesehen, die im wei-
teren Verfahren mit den beteiligten Ressorts abge-
stimmt werden. So soll der Freibetrag für Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen (§ 3 Nummer 39 EStG) 
deutlich erhöht werden. Außerdem sollen die Vor-
schriften zur aufgeschobenen Besteuerung der 
geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligungen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in  
§ 19a EStG ausgeweitet werden. Die Bundesregie-
rung wird hierzu den Anwendungsbereich (Höhe 
und zeitliche Komponente der KMU-Schwellen-
werte) sowie Änderungen bei der Nachversteuerung 
prüfen. Ziel ist, bei der Besteuerung so weit wie mög-
lich auf den faktischen Liquiditätsfluss abzustellen. 
Ansatzpunkte werden die Verlängerung der 12-Jah-
res-Frist sein sowie die Frage, wie die Besteuerung 
im Fall des Arbeitgeberwechsels praxistauglicher 
ausgestaltet und gleichzeitig Steuervermeidung 
verhindert werden können.


6.  Die Bundesregierung wird prüfen, wie sie 
„Remote-Work“ erleichtern kann, zum Beispiel 
durch Klärung steuerrechtlicher, arbeitsrechtlicher 
und sozialversicherungsrechtlicher Fragen. Denn 
gerade in Pandemie-Zeiten hat sich gezeigt, dass 
die Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im europäischen Ausland und Drittstaaten 
„remote“ einzustellen, also an anderen Orten als 
dem Sitz des Unternehmens, einen wichtigen 
Ansatz darstellt, Talente anzuziehen. Deutschland 
darf hier den Anschluss an weltweite Entwicklun-
gen nicht verlieren.



https://www.make-it-in-germany.com

https://www.research-in-germany.org/en.html

https://www.research-in-germany.org/en.html

https://www.study-in-germany.de/en/
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3.  Gründungsgeist entfachen –  
Gründungen einfacher und digitaler  
machen


Start-ups entstehen nur dann, wenn Menschen 
mutig neue Wege beschreiten und dafür Risiken 
eingehen. Gründungsgeist muss möglichst frühzei-
tig entstehen. Und Gründungen müssen möglichst 
einfach und digital möglich sein, damit aus neuen 
Ideen schnell innovative Produkte und Dienstleis-
tungen entstehen können. 


I.  Prioritäre Maßnahmen, um  
Gründungen zu erleichtern


1.  Die Bundesregierung wird Gründungen digita-
ler machen. So ist insbesondere ein notarielles 
Online-Verfahren zur Bargründung einer GmbH 
vorgesehen. Dieses soll auch bei Gründungsvoll-
machten und einstimmig gefassten Beschlüssen 
zur Änderung des GmbH-Gesellschaftsvertrags ein-
schließlich Kapitalmaßnahmen (Erhöhung und 
Herabsetzung des Stammkapitals) und hierin ent-
haltener Abtretungsvereinbarungen anwendbar 
sein. Zudem sollen Online-Beurkundungen von 
bestimmten Sachgründungen einer GmbH mög-
lich werden. Auch die Online-Beglaubigung von 
Anmeldungen zum Handelsregister sowie zum 
Genossenschafts-, Partnerschafts- und Vereins
register ist vorgesehen.


2.  Die Bundesregierung strebt an, dass Gründungs
prozesse künftig vollständig digital und möglichst 
innerhalb von 24 Stunden abgewickelt werden 
können. Hierzu wird sie für den Gründungspro-
zess relevante Online-Dienste von Bund, Ländern 
und Notaren verknüpfen und so einen wichtigen 
Schritt hin zu einem One-Stop-Shop machen. Ins-
besondere wird sie die Gründerplattform17, das 
Netzwerk einheitlicher Ansprechpartner, digitale 
Anmelde-, Genehmigungs- und Registrierungsver-
fahren, das Gründerportal der Bundesnotarkam-
mer und das Förderportal (siehe auch unter 3.) mit 
dem Portalverbund von Bund und Ländern konsis-
tent verknüpfen.


3.  Die Bundesregierung wird über ein digitales 
Förderportal Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen Zugang zu Förderungen von Bund, 
Ländern und Kommunen ermöglichen – nutzer-
freundlich und zentral. Interessierte sollen Förde-
rungen auf dem Portal suchen, finden, beantragen 
und vollständig durchführen können. Gerade für 
Start-ups wird so ein unbürokratischer und schnel-
ler Zugang zu Förderungen und Finanzierungen 
geschaffen. Darüber hinaus können sich Start-ups 
für eine persönliche und kostenfreie Erstberatung 
zu Fördermöglichkeiten für ihr konkretes For-
schungs- und Innovationsprojekt an die Förder
beratung „Forschung und Innovation“ des Bundes 
wenden.


II.  Weitere Maßnahmen, um  
Gründungen zu erleichtern


4.  Die Bundesregierung setzt sich für einen ein-
heitlichen europäischen Binnenmarkt auch im 
digitalen Bereich ein. Denn wo analoge Waren 
nicht auf Grenzen stoßen sollen, muss dies auch 
für digitale Dienstleistungen gelten. Für grenz-
überschreitende Tätigkeiten europäischer Start-ups 
bestehen noch zu viele Hürden. Die Bundesregie-
rung wird diese einem besseren Monitoring unter-
ziehen. Außerdem wird sie das Informationsange-
bot für Start-ups zu europäischen Rechtsakten zu 
digitalen Themen verbessern.


17	 https://gruenderplattform.de



https://gruenderplattform.de
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4. Start-up-Gründerinnen und  
Diversität bei Gründungen stärken


Frauen sind im Start-up-Ökosystem weiterhin 
deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil der Start-
up-Gründerinnen lag im Jahr 2021 bei 17,7 Pro-
zent.18 Bei Investorinnen und Investoren ist das 
Ungleichgewicht noch stärker ausgeprägt. Dies 
führt zu deutlichen Unterschieden beim Zugang zu 
Finanzierungen durch Business Angels und Wag-
niskapital. Diese Instrumente werden wesentlich 
häufiger von Männer-Teams genutzt beziehungs-
weise stoßen Gründerinnen oder Frauen-Teams 
häufiger auf Vorbehalte der – zumeist männlichen 
– Investoren gegenüber ihren Start-up-Konzepten. 
Die Ungleichheiten werden bei den Finanzierungs-
summen besonders deutlich: Nur 5,2 Prozent der 
Gründerinnen-Teams haben bereits eine Million 
Euro oder mehr erhalten; bei den Gründer-Teams 
sind es dagegen 27,8 Prozent.19


Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind 
bei Start-up-Gründungen unterrepräsentiert, wenn 
auch in geringerem Maße als Frauen. Ihr Anteil an 
den Start-up-Gründerinnen und -Gründern betrug 
2021 21,5 Prozent, während sie 25,9 Prozent der 
Erwerbsbevölkerung darstellen. Gleichzeitig stehen 
migrantische Start-up-Gründerinnen und -Grün-
der vor besonderen Herausforderungen wie feh-
lenden Netzwerken.20 


Zur Diversität bei Gründungen zählt auch die regio
nale Diversität. Nicht nur in den Ballungszentren 
sind Gründungen ein wesentlicher Bestandteil des 
Wirtschaftens. Die Bundesregierung erkennt auch 
im ländlichen Raum erhebliches Potenzial für 
Gründungen, Innovationen und Vielfalt der Ideen. 
Die Maßnahmen der Bundesregierung richten sich 
daher auch an Start-ups aus dem ländlichen Raum 
und aus strukturschwachen Regionen. So leistet 
EXIST als Element des gesamtdeutschen Fördersys-


5.  Die Bundesregierung will Start-ups in den 
Regionen als Wirtschaftspaten für die JUNIOR-
Schülerfirmen gewinnen. Denn im Rahmen der 
Initiative „Unternehmergeist in die Schulen“ sollen 
die Unternehmerinnen und Unternehmer von 
morgen möglichst früh mit Start-ups in Kontakt 
kommen. Zudem will die Bundesregierung ihre 
Aktivitäten im Bereich nachhaltige Schülerpro
jekte/-firmen verstärken.


6.  Die Bundesregierung wird ein Projekt zur Sen-
kung bürokratischer Anforderungen an neu 
gegründete Unternehmen initiieren, damit Grün-
derinnen und Gründer sich nach der Gründung 
voll auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren kön-
nen. In diesem Rahmen wird sie auch die Möglich-
keiten für ein bürokratiearmes erstes Jahr prüfen.


7.  Die Bundesregierung unterstützt Menschen in 
verschiedenen Lebenslagen bei der Unterneh-
mensgründung. Über die Bundesagentur für Arbeit 
können arbeitslose Gründungsinteressierte unter 
bestimmten Voraussetzungen mit einem Grün-
dungszuschuss finanziell unterstützt werden. Mit 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung kann die Bundesagentur für Arbeit 
zudem die Heranführung an eine selbständige 
Tätigkeit fördern.


18	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2021): „Deutscher Startup Monitor (DSM) 2021“;  
unter: https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


19	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2020): „Female Founders Monitor 2020“;  
unter: https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/ffm/ffm_2020.pdf (abgerufen am 07.07.2022). 


20	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. und Friedrich-Naumann-Stiftung (Hrsg.; 2022): „Migrant Founders Monitor 2022“; unter: https://startupverband.
de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Founders_Monitor_2022.pdf (abgerufen am 07.07.2022).



https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/ffm/ffm_2020.pdf

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Fou

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Fou
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Gemischte Teams erhalten eine Präferenz, denn 
divers aufgestellte Gründungsteams sind langfris-
tig erfolgreicher.21 Die Hochschulen erhalten für 
das Coaching und die Begleitung diverser Teams 
eine höhere Netzwerkpauschale. Eine zusätzliche 
Erhöhung ist dann vorgesehen, wenn das Grün-
dungsteam eine Mentorin wählt. Hierdurch soll ein 
finanzieller Anreiz für Professorinnen geschaffen 
werden, sich als Mentorin einzubringen und ihre 
Sichtbarkeit als weibliches Vorbild zu erhöhen. Um 
die Vereinbarkeit von Familie und Gründung zu 
erleichtern, erhalten EXIST-Gründungsteams im 
Fall der Geburt eines Kindes eines der Teammit-
glieder zukünftig eine Verlängerung ihrer Förde-
rung. Darüber hinaus wird die Bundesregierung 
mit einer neuen dezidierten Förderlinie für Frauen 
„EXIST Women“ gezielt Gründerinnen ansprechen, 
um diesen den Schritt in die Selbständigkeit zu 
erleichtern und die Partizipation von Frauen in 
allen Teamkonstellationen nachhaltig zu erhöhen.


3.  Die Bundesregierung wird die Beteiligung von 
Frauen in Investment-Komitees von staatlichen 
Fonds und Beteiligungsgesellschaften deutlich 
stärken. Beispielsweise wird das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz bei den 
durch es zu benennenden Personen für die Inves
titionskomitees des High-Tech Gründerfonds das 
Ziel einer geschlechterparitätischen Besetzung 
erreichen.


tems für strukturschwache Regionen einen Beitrag 
zu einer regional ausgewogenen Innovations
leistung mit guten Arbeits- und Lebensbedingun
gen in ganz Deutschland.


I.  Prioritäre Maßnahmen, um  
Start-up-Gründerinnen und Diversität  
bei Gründungen zu stärken


1.  Die Bundesregierung schafft im Rahmen des 
Zukunftsfonds ein neues Instrument zur Stärkung 
von Gründerinnen und Diversität bei Gründungen 
im deutschen Wagniskapitalmarkt. Das neue Ins
trument richtet sich an Managementteams, die neu 
in den Wagniskapitalmarkt kommen. Durch eine 
Investition aus Mitteln des Zukunftsfonds werden 
diese bei der Mittelbeschaffung für ihren Fonds 
unterstützt. Insbesondere Frauen, Migrantinnen 
und Migranten und weitere Gruppen, die im Wag-
niskapitalmarkt bisher unterrepräsentiert sind, sol-
len damit besseren Zugang zu Wagniskapital erhal-
ten. Durch die gezielte Finanzierung weiblich und 
divers aufgestellter Wagniskapitalfonds wird ein 
Multiplikatoreffekt erzeugt und der Zugang zu 
Wagniskapital für Gründerinnen und diverse Start-
up-Teams verbessert.


2.  Die Bundesregierung wird im Förderprogramm 
EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft 
– künftig gezielt mehr Gründerinnen fördern und 
eine neue Förderlinie „EXIST Women“ einrichten. 


21	 Ramboll Management Consulting (2021): Evaluation der Fördermaßnahmen „EXIST- Gründerstipendium“ und „EXIST-Forschungstransfer“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie im Förderzeitraum 2014 bis 2018; unter https://www.exist.de/EXIST/Redaktion/DE/Downloads/EXIST-Publika-
tionen/EXIST-Evaluation-Ramboll.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 07.07.2022).



https://www.exist.de/EXIST/Redaktion/DE/Downloads/EXIST-Publikationen/EXIST-Evaluation-Ramboll.pdf?_

https://www.exist.de/EXIST/Redaktion/DE/Downloads/EXIST-Publikationen/EXIST-Evaluation-Ramboll.pdf?_
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5. Start-up-Ausgründungen aus der  
Wissenschaft erleichtern


Wichtige Quellen für neue Technologien sowie für 
innovative Produkte und Dienstleistungen sind 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Auch 
die berufsbildenden Schulen tragen zu einer immer 
breiter werdenden Wissensbasis bei. Das Wissen 
aus der Forschung muss aber auch zügig in der 
Praxis ankommen, damit aus Zukunftstechnolo-
gien Produkte werden und aus Forschung Wert-
schöpfung entsteht. Bisher gelingt das nicht in aus-
reichendem Maße. 


Deutschland und die EU nehmen bei der Forschung 
eine Spitzenposition ein, bei den Ausgründungen 
hingegen noch nicht. Die Gründungen in Deutsch-
land, die auf Wissen beziehungsweise wissenschaft-
licher Grundlage beruhen, sind seit Jahren rück- 
läufig. Dies gilt gleichermaßen für die wissens- 
intensiven Dienstleistungen und die Industrie,  
welche in besonderem Maße auf Forschung und 
Entwicklung angewiesen ist. Die jährliche Anzahl 
wissensbasierter Gründungen je 10.000 Erwerbs
tätige ging in den letzten 20 Jahren in den alten  
Ländern von 6,9 auf 4,2 zurück und in den neuen 
Ländern von 5,7 auf 3,7.23 Es besteht somit noch 
ein großes Potenzial für die Gründung von Start-
ups, welches es zukünftig zu heben gilt.


I.  Prioritäre Maßnahmen, um 
Ausgründungen zu erleichtern


1.  Die Bundesregierung wird das Förderpro-
gramm „EXIST-Potentiale“ durch einen „Leucht-
turmwettbewerb Entrepreneurship-Zentren“ 
ergänzen, um die Anzahl und die Qualität wissens-
basierter Ausgründungen zu steigern. Gefördert 
werden dabei fünf bis zehn exzellenzorientierte 
Projekte mit langer Laufzeit, die das Ziel haben, 
hochschulübergreifende Ökosysteme mit interna-
tionaler Ausstrahlung und starker Einbindung in 


4.  Die Bundesregierung wird die Initiative 
„FRAUEN unternehmen“ stärken durch mehr Vor-
bild-Unternehmerinnen aus dem MINT-Bereich. 
Ziel der Initiative ist, mit Vorbild-Unternehmerin-
nen insbesondere Schülerinnen, Studentinnen und 
jungen Frauen zu vermitteln, dass die berufliche 
Selbständigkeit auch für Frauen eine gute Option 
darstellt. 


5.  Die Bundesregierung wird ihre Maßnahmen 
zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Erwerbsleben auch im Hinblick 
auf die Bedarfe von Gründerinnen und Gründern 
fortführen. Sie wird hierzu mit Gründerinnen und 
Gründern in den Dialog eintreten. Maßnahmen, 
die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sern und die partnerschaftliche Aufteilung von 
Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und 
Männern fördern, sollen den Bedarfen von Grün-
derinnen und Gründern ebenso entsprechen wie 
jenen von abhängig Beschäftigten. Dies gilt beispiels
weise für den Ausbau der Kindertagesbetreuung 
und die Modernisierung des Elterngeldanspruchs 
für Selbständige. 


6.  Die Bundesregierung wird ein Forum schaffen 
für eine bessere Vernetzung migrantischer Grün-
derinnen und Gründer mit anderen Start-ups, eta-
blierten Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen. Dies kann der Beginn eines Prozes-
ses sein, um die Einbindung migrantischer Grün-
derinnen und Gründer in das Start-up-Ökosystem 
dauerhaft zu stärken. Die Bundesregierung will so 
zu mehr Kooperationen migrantischer Start-ups 
beitragen. Denn fehlende Netzwerke sind die zent-
rale Herausforderung für migrantische Gründungen 
noch vor bürokratischen Hürden und sprachlichen 
Barrieren.22


22	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. und Friedrich-Naumann-Stiftung (Hrsg.; 2022): „Migrant Founders Monitor 2022“; unter: https://startupverband.
de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Founders_Monitor_2022.pdf (abgerufen am 07.07.2022).


23	 Bertschek, Irene et al. (2020): „Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2020“;  
unter: https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/EFI_Gutachten_2020.pdf (abgerufen am 07.07.2022).



https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Fou

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/migrant_founders/Migrant_Fou

unter: https://www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/EFI_Gutachten_2020.pdf
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4.  Die Bundesregierung wird den Dialog mit den 
Ländern zu Gründungsstrukturen an Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
intensivieren. Im Mittelpunkt wird stehen, die 
Unterstützung von Gründungswilligen zu verbes-
sern und eine kreativere und risikofreudigere Aus-
gründungskultur an den Einrichtungen zu etablie-
ren. Ziel sollte dabei zumindest sein, eine anteilige 
Finanzierung für die Sensibilisierung und die Entre
preneurship-Ausbildung für Studierende und For-
schende sicherzustellen. 


Die Bundesregierung wird mit den Ländern prüfen, 
wie eine Verstetigung und nachhaltige Finanzie-
rung der notwendigen Maßnahmen und Strukturen 
erreicht werden können, die bereits durch gemein-
same Initiativen wie zum Beispiel das Bund-Länder-
Programm „Innovative Hochschule“ zur Stärkung 
des Transfers, der so genannten 3. Mission, ge
schaffen wurden. 


Außerdem wird die Bundesregierung mit den Län-
dern in den Blick nehmen, wie bestehende Hinde-
rungsgründe für Ausgründungen systematisch 
identifiziert und angegangen und die Anreizstruk-
turen für mehr Ausgründungen verbessert werden 
können. Die Bundesregierung wird insbesondere 
einen Austausch von Best Practices zu Prozessen 
der Hochschul-Gründungsförderung voranbringen.


regionale und nationale Wertschöpfungsketten zu 
etablieren. Zur nachhaltigen Entwicklung sollen 
sich perspektivisch private Kapitalgeberinnen und 
-geber beteiligen, insbesondere Family-Offices.


2.  Die Bundesregierung strebt unter Berücksich
tigung der Ergebnisse einer Evaluation eine Neu-
auflage der „Gründungsoffensive Biotechnologie“ 
(GO-Bio) an. Mit diesem Programm werden die 
gerade für biotechnologische Forschungsprojekte 
typischen langen Entwicklungszeiträume und der 
hohe Finanzbedarf angemessen berücksichtigt 
werden. Die Fördermaßnahme wird auf Grundlage 
von Evaluationen und in Abstimmung mit dem 
EXIST-Programm weiterentwickelt. 


3.  Die Bundesregierung wird bei der Übertragung 
geistigen Eigentums (Intellectual Property (IP)-
Transfer) künftig mehr Hilfestellung und Unter-
stützung geben und die Umsetzung von Standard-
lösungen (zum Beispiel „IP for virtual shares“) 
fördern sowie eine Schlichtungsstelle (zunächst als 
Modellversuch) mit Dealdatenbank für mehr 
Transparenz und zur Vermeidung von Streitfällen 
einrichten. Sie wird dazu das Angebot zur Förde-
rung von Gründungen aus der Wissenschaft mit 
der breiten Nutzung dieser Standardlösungen zum 
IP-Transfer verknüpfen und den dazu bereits 
begonnenen Prozess zur Gestaltung von Best-
Practice-Lösungen mit den Wissenschaftseinrich-
tungen, Start-ups, Transferorganisationen und wei-
teren interessierten Akteurinnen und Akteuren 
fortführen.
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6.  Rahmenbedingungen für gemein-
wohlorientierte Start-ups verbessern


Gemeinwohlorientierte Unternehmen sind durch 
ihre Verbindung von gesellschaftlichen Zielen und 
unternehmerischem Handeln ein wichtiger Treiber 
für soziale Innovationen.24 Sie adressieren eine Viel-
zahl gesellschaftlicher Herausforderungen: von der 
Energiewende und dem Klimawandel über die Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung bis hin zur 
Unterstützung des sozialen Zusammenhalts. 
Gemeinwohlorientierte Unternehmen zeichnen sich 
in erster Linie durch besondere Geschäftsmodelle 
aus, die primär auf eine positive gesellschaftliche 
Wirkung und nicht notwendigerweise auf die Maxi-
mierung des unternehmerischen Gewinns abzielen.25


Das Potenzial von jungen gemeinwohlorientierten 
Unternehmen, gesellschaftliche Probleme mit unter-
nehmerischen Mitteln zu lösen, ist enorm. Gründun-
gen mit Gemeinwohlorientierung sind schon heute 
Wegbereiter für Milliardenmärkte mit gesellschaft
lichem Nutzen.26 Deshalb wird die Bundesregierung 
eine eigene Strategie zum Sozialunternehmertum 
beschließen. Diese kann auch zu einem steigenden 
Frauenanteil bei Gründungen beitragen, da Gründe-
rinnen häufiger als Gründer die mit dem Sozial
unternehmertum verbundenen Ziele im Blick 
haben.27


II.  Weitere Maßnahmen, um 
Ausgründungen zu erleichtern


5.  Die Bundesregierung wird den praxisorientier-
ten Austausch zwischen Hochschulen und außer
universitären Forschungseinrichtungen sowie 
Expertinnen und Experten im Rahmen der EXIST-
Workshops weiter intensivieren und um themen-
bezogene Einzelformate ergänzen, zum Beispiel 
zum Beihilferecht oder zur Einbindung von Alumni.


6.  Die Bundesregierung wird gemeinsam mit Stake
holdern prüfen, wie verschiedene Fachrichtungen 
frühzeitig und besser vernetzt werden können – 
beispielsweise Studierende in MINT-Studiengän-
gen mit Betriebswirtinnen und Betriebswirten, um 
gemeinsam erfolgreiche interdisziplinäre Grün-
dungsteams zu bilden.


7.  Die Bundesregierung führt Akteure aus Wissen-
schaft und Industrie zusammen und fördert 
gezielt Kooperationsprojekte, um erfolgreiche 
Start-up-Gründungen aus der Grundlagenfor-
schung zu ermöglichen. Diese Aktivitäten richten 
sich insbesondere an die für Innovation, Transfer 
und Start-ups vielversprechenden Themengebiete 
der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung 
an Großgeräten (Rahmenprogramm „Erforschung 
von Universum und Materie“).


8.  Die Bundesregierung wird öffentliche Aus-
schreibungen und Beschaffungsprozesse auch für 
Bildungseinrichtungen einfacher gestalten, sodass 
Hürden für Gov- und EduTech-Start-ups abgebaut 
werden.


24	 KfW Research (2019): „Social Entrepreneurs in Deutschland: Raus aus der Nische – 154.000 ‚jungeʻ Sozialunternehmer im Jahr 2017“; Rat der Euro
päischen Union (2015): Schlussfolgerungen des Rates „Förderung der Sozialwirtschaft als treibende Kraft der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
in Europa“, Dok. Nr. 15071/15.


25	 Definition in Anlehnung an die Europäische Kommission (2011): Mitteilung der Kommission „Initiative für soziales Unternehmertum Schaffung eines  
‚Ökosystems‘ zur Förderung der Sozialunternehmen als Schlüsselakteure der Sozialwirtschaft und der sozialen Innovation“, Dok. Nr. 682/2011.


26	 Ashoka und McKinsey (2019): „Wenn aus klein systemisch wird – Das Milliardenpotenzial sozialer Innovationen“.
27	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2020): „Female Founders Monitor 2020“; unter: https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/


mediaarchiv/research/ffm/ffm_2020.pdf (abgerufen am 07.07.2022).



https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/ffm/ffm_2020.pdf

https://startupverband.de/fileadmin/startupverband/mediaarchiv/research/ffm/ffm_2020.pdf
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II.  Weitere Maßnahmen für  
gemeinwohlorientierte Start-ups


5.  Die Bundesregierung will die Sichtbarkeit 
gemeinwohlorientierter Start-ups in der öffent
lichen Beschaffung erhöhen und so eine intensi-
vere Nutzung der öffentlichen Auftragsvergabe zur 
Stärkung sozialer Innovationen anregen. Hierzu 
will sie Sozialunternehmerinnen und -unterneh-
mer mit Vertreterinnen und Vertretern des öffent-
lichen Beschaffungswesens zusammenbringen.


6.  Die Bundesregierung will Projekte von Inkuba-
toren und Akzeleratoren fördern, die auf eine 
Stärkung des Ökosystems für gemeinwohlorien-
tierte Start-ups abzielen. So treibt sie die Vernet-
zung von gemeinwohlorientierten Start-ups unter-
einander voran, aber auch mit Investorinnen und 
Investoren und der gewerblichen Wirtschaft.


I.  Prioritäre Maßnahmen für  
gemeinwohlorientierte Start-ups


1.  Die Bundesregierung wird passende Finanzie-
rungsinstrumente für gemeinwohlorientierte 
Start-ups entwickeln unter besonderer Einbezie-
hung europäischer Strukturfondsmittel und ihnen 
so den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. So 
sollen die Wachstumsmöglichkeiten gemeinwohl
orientierter Start-ups gestärkt und diese in die Lage 
versetzt werden, ihren gesellschaftlichen Beitrag 
auszuweiten.


2.  Die Bundesregierung wird eine umfassende 
Strategie zum Sozialunternehmertum entwickeln, 
in der gemeinwohlorientierte Start-ups besonders 
adressiert und in die Entwicklung der Strategie 
einbezogen werden.


3.  Die Bundesregierung wird die Förderung 
gemeinwohlorientierter Ausgründungen aus der 
Wissenschaft im EXIST-Programm weiter ver
stärken. Dabei wird sie insbesondere bislang nicht 
erschlossenes Gründungspotenzial an Hochschulen 
mit sozialwissenschaftlichem, nichttechnischem 
Profil adressieren und im Rahmen des Förder
programms „EXIST-Potentiale“ Formate hierzu 
entwickeln.


4.  Die Bundesregierung wird untersuchen, ob und 
wo es eine Schlechterstellung gemeinwohlorien-
tierter Unternehmen bei Beratung, Förderung 
oder Regulierung gibt und diese gegebenenfalls 
abbauen. 
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I.  Prioritäre Maßnahme für  
öffentliche Aufträge


1.  Die Bundesregierung wird einen E-Marktplatz 
einrichten beim Kompetenzzentrum Innovative 
Beschaffung (KOINNO), um den Marktüberblick zu 
verbessern. Insbesondere Start-ups sollen hier-
durch die Möglichkeit erhalten, ihre Innovationen 
auf der Plattform digital darzustellen („Start-up-
Beschaffungsindex“). Außerdem können öffent
liche Auftraggeber neue Lösungen für anstehende 
Bedarfe identifizieren (durch so genannte Challen-
ges).


2.  Die Bundesregierung wird einen zentralen 
Bekanntmachungsservice installieren, über den 
die Bekanntmachungsdaten zu möglichst allen 
Vergabeverfahren in Deutschland auffindbar sind 
und als Open Data bereitgestellt werden. So ver-
bessert sie für Start-ups die Möglichkeiten, von 
attraktiven Ausschreibungen digital Kenntnis zu 
erlangen. Auch die Umsetzung des eForms-Daten-
standards vereinfacht die zielgerichtete Suche nach 
relevanten Ausschreibungen. Die Beschaffungsda-
ten ermöglichen eine Reihe von Mehrwertdiensten, 
die unmittelbar auch für oder von Start-ups bereit-


7.  Start-up-Kompetenzen für öffent
liche Aufträge mobilisieren


Jährlich werden von der öffentlichen Hand (Bund, 
Länder, Kommunen) Aufträge in einem Gesamt
volumen von weit über 100 Milliarden Euro verge-
ben.28 Schätzungen gehen davon aus, dass das 
Potenzial für innovative Produkte und Leistungen 
am Gesamtbeschaffungsvolumen bei mehr als  
10 Prozent liegt.29 Das zeigt, der Staat hat erheb
liche Bedeutung als potenzieller Auftraggeber von 
Start-ups. 


Ziel muss es sein, Start-ups mit ihren innovativen 
Angeboten im öffentlichen Auftragswesen künftig 
deutlich stärker als bisher zu berücksichtigen. 
Dafür will die Bundesregierung die Vergabeverfah-
ren vereinfachen, professionalisieren und digitali-
sieren. Sie will schnelle Entscheidungen bei Ver
gabeverfahren der öffentlichen Hand fördern. 


Damit stärkt der Staat nicht nur das Start-up-Öko-
system, er kann zugleich für mehr Effizienz in der 
öffentlichen Verwaltung sorgen und zudem wich-
tige Projekte voranbringen, etwa im Zusammen-
hang mit der Energie- und Verkehrswende, der 
digitalen Transformation im Gesundheits- und 
Pflegewesen oder auch der Verteidigung.30 Dabei 
geht es einerseits darum, die öffentlichen Beschaf-
ferinnen und Beschaffer noch stärker zu sensibili-
sieren für die bereits bestehenden Möglichkeiten, 
die das Vergaberecht für innovative und unbüro-
kratische Beschaffungen bietet. Andererseits müs-
sen auch Start-ups vermehrt die Chancen nutzen. 
Bislang bemühen sich nur 31 Prozent der Start-ups 
um öffentliche Aufträge.31


28	 OECD (2019): „Öffentliche Vergabe in Deutschland – Strategische Ansatzpunkte zum Wohl der Menschen und für wirtschaftliches Wachstum“;  
unter: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/48df1474-de.pdf?expires=1655206111&id=id&accname=oid018224&checksum=6F616E8D9F4C5F2F8425
D8768474E547 (abgerufen am 07.07.2022).


29	 Berger, Florian et al. (2016) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz: „Evaluierung des Kompetenzzentrums Innovative 
Beschaffung“; unter https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluierung-kompetenzzentrums-innovative-beschaffung.pdf?__
blob=publicationFile&v=3 (abgerufen am 07.07.2022).


30	 Seit 2017 ist der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr als erste Digital Innovation Unit eines deutschen Bundesministeriums und Schnittstelle der  
Bundeswehr zum Start-up-Ökosystem im Bereich Cyber/IT bereits aktiv und arbeitet mit Start-ups zusammen. Zusätzlich wurde in Kooperation  
zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundesministerium des Inneren die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH 
(„Cyberagentur“) gegründet.


31	 Bitkom e. V. (2021); Stellungnahme im Rahmen der Online-Konsultation zur Start-up-Strategie der Bundesregierung; unter: https://www.bmwk.de/
Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Start-Up-Strategie/bitkom.pdf?__blob=publicationFile&v=8 (abgerufen am 07.07.2022).



https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/48df1474-de.pdf?expires=1655206111&id=id&accname=oid018224&c

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/48df1474-de.pdf?expires=1655206111&id=id&accname=oid018224&c

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluierung-kompetenzzentrums-innovative-besc

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluierung-kompetenzzentrums-innovative-besc

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Start-Up-Strategie/bitkom.p

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-Start-Up-Strategie/bitkom.p
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für Verwaltungen aus Bund, Ländern und Kommu-
nen digitale Beschaffungslösungen zentral zugäng-
lich zu machen, rechtssichere Modelle für inno
vative Beschaffung von Technologien, Software 
und digitalen Lösungen zu erproben („Innovation 
Procurement“) und die digitale Beschaffungsexper-
tise in der Verwaltung durch ein Weiterbildungs-
curriculum zu stärken. Dies soll in Abstimmung 
mit den Tätigkeiten des KOINNO erfolgen.


6.  Die Bundesregierung wird systematische Evalu-
ierungen durchführen, um die Entwicklung der 
Berücksichtigung von Start-ups bei öffentlichen 
Ausschreibungen zu erfassen. 


gestellt werden können. Der gerade für Start-ups 
oftmals hinderliche organisatorische und adminis-
trative Aufwand im Vorfeld einer Beteiligung an 
einem Vergabeverfahren wird durch Digitalisie-
rung deutlich gesenkt.


3.  Die Bundesregierung wird bei Vergaben die 
rechtliche Verbindlichkeit innovativer und weiterer 
Aspekte (wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer) 
stärken, um die Potenziale von Start-ups stärker 
nutzen zu können und etwaigen Anwendungsdefi-
ziten in der Praxis entgegenzuwirken. Dabei soll 
auch geprüft werden, wie die Belange junger 
Unternehmen wie Start-ups bei den Anforderun-
gen an die Leistungsfähigkeit von Bietern noch 
besser berücksichtigt werden können. Für öffent
liche IT-Projekte schreibt die Bundesregierung 
offene Standards fest. Entwicklungsaufträge wer-
den in der Regel als Open Source beauftragt, die 
entsprechende Software wird grundsätzlich öffent-
lich gemacht. Davon profitieren insbesondere auch 
Start-ups, die auf Open-Source-Technologie setzen. 
Die Bundesregierung wird sich gegenüber der 
Europäischen Kommission für eine Evaluierung 
des Instruments der Innovationspartnerschaften 
mit Blick auf die Anwenderfreundlichkeit für Start-
ups einsetzen.


4.  Die Bundesregierung wird bei Beratungen des 
KOINNO den Fokus noch stärker auf die Instru-
mente der innovativen öffentlichen Beschaffung 
legen sowie auf die Mittelstandsklausel. Sie wird 
noch stärker für lösungsoffene Ausschreibungen 
mit funktionalen Leistungsbeschreibungen wer-
ben, die das Ziel und den Lieferumfang, aber noch 
nicht die technische Lösung vorgeben. Darüber 
hinaus werden zielgruppengerechte Informationen 
zur Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen 
für innovative Anbieter zur Verfügung gestellt.


5.  Die Bundesregierung unterstützt das „Procure-
ment for Government“-Programm des GovTech 
Campus Deutschland. Im Rahmen des Programms 
arbeiten Beschaffungsämter und -verantwortliche 
aus Bund und Ländern mit der Start-up- und Tech-
Szene sowie der Zivilgesellschaft zusammen, um 
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I.  Prioritäre Maßnahmen, um  
den Zugang zu Daten zu erleichtern


1.  Die Bundesregierung wird sich im Rahmen der 
Verhandlungen zum europäischen Data Act und 
zu bereichsspezifischen Datenräumen insbeson-
dere für angemessene Anreize zum Teilen von 
Daten einsetzen sowie für ausgewählte verpflich-
tende Datenzugänge. Es ist wichtig, Anreize für die 
Wirtschaft zu schaffen und gleichzeitig die Einhal-
tung von Datenschutzstandards auf europäischem 
und deutschem Level zu gewährleisten.


2.  Die Bundesregierung wird beim Aufbau des 
geplanten Dateninstituts auch die besonderen 
Belange von Start-ups berücksichtigen und den 
Zugang zu Daten erleichtern. Das Dateninstitut 
soll selbst eine aktive Rolle bei der Datenvermitt-
lung spielen, zum Beispiel durch Pilotprojekte zu 
Instrumenten wie Datentreuhändern und Daten-
spenden im Austausch mit Start-ups. Spezifische 
Beratungs- und Datennutzungsangebote sollen 
sich insbesondere auch an Start-ups richten und 
maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet 
werden. Ziel ist es, praxisnah die Rechts- und Ver-
fahrenssicherheit für Datenräume, Datenbeziehun-
gen und Datenverknüpfungen zu stärken sowie 
Best Practices zu etablieren und zu kommunizieren.


8.  Start-ups den Zugang zu Daten  
erleichtern


Die Verfügbarkeit von Daten wird für die Geschäfts-
modelle der Zukunft immer wichtiger. Gerade 
Start-ups benötigen Daten, um ihre innovativen 
Produkte und Prozesse umzusetzen. Start-ups sind 
zudem wichtige Akteure, um Daten für die Gesell-
schaft nutzbar zu machen, indem sie diese in kon-
krete Anwendungen umsetzen und für die Weiter-
entwicklung neuer Technologien und Verfahren 
bereitstellen. Ein Mehrwert soll dabei durch global 
wettbewerbsfähige Produkte entstehen, die auch 
auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten ent-
wickelt werden. Beispielsweise können Daten von 
Satelliten, Wasserwerken oder aus medizinischen 
Untersuchungen erst ihren Mehrwert entfalten, 
wenn aus ihnen Anwendungen zur Vorhersage von 
Waldbränden, Wasserqualität oder spezifische 
gesundheitliche Diagnose- und Therapieverfahren 
entwickelt werden. 


Start-ups können dieses Potenzial am besten ent-
falten, wenn sie rechtssicheren Zugang zu Daten in 
ausreichender Menge und in guter Qualität erhal-
ten und Anreize zum Teilen der genutzten Daten 
bestehen. Daran mangelt es aktuell noch in vielen 
Fällen. So gaben nur 38 Prozent der im Deutschen 
Startup Monitor befragten Unternehmen an, einen 
für sie ausreichenden Zugang zu Daten zu haben.32 
Hier könnten zum Beispiel auf die Belange von 
Start-ups zugeschnittene Datenvermittlungsmo-
delle und Datentreuhandangebote helfen. Wird 
Start-ups der Zugang zu Daten in Übereinstim-
mung mit europäischen Werten und Datenschutz-
vorgaben ermöglicht, stärkt dies das Vertrauen und 
die technologische Souveränität gegenüber kon-
kurrierenden Ansätzen aus anderen Märkten.


32	 Bundesverband Deutsche Startups e. V. (Hrsg.; 2021): „Deutscher Startup Monitor (DSM) 2021“;  
unter: https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf (abgerufen am 07.07.2022).



https://deutschestartups.org/wp-content/uploads/2021/10/Deutscher-Startup-Monitor_2021.pdf





3.  Die Bundesregierung wird einen Rechtsanspruch 
auf Open Data gegenüber dem Bund schaffen und 
so den Zugang zu Daten des öffentlichen Sektors 
deutlich vereinfachen. Dabei soll Open Data, soweit 
möglich, sinnvoll und rechtlich zulässig, über 
offene Schnittstellen (API („application program-
ming interface“), „Bulk-download“) maschinenles-
bar und kostenfrei bereitgestellt werden.


4.  Die Bundesregierung plant KI-Voucher für 
KMU, wenn diese beim Einsatz KI-basierter Tech-
nologien mit Start-ups zusammenarbeiten. KMU 
sind bei der Durchführung von KI-Projekten oft 
noch zurückhaltend. Die Voucher sollen das finan-
zielle Risiko des KMU reduzieren, indem ein Teil 
der Projektkosten pauschal übernommen wird, 
sofern das KMU mit einem Start-up zusammenar-
beitet. Dies kommt gleichzeitig dem KMU und dem 
Start-up zugute. Die Vernetzung zwischen Start-
ups und KMU wird durch entsprechende Formate 
(zum Beispiel Vernetzungsveranstaltungen oder 
Förderwettbewerbe) gestärkt. Außerdem werden 
Start-ups so bei der Kundengewinnung unterstützt.


5.  Die Bundesregierung wird sich auf nationaler 
wie europäischer Ebene auch für einen innova
tionsfreundlichen Rechtsrahmen im Gesundheits-
wesen einsetzen, um die Datenverfügbarkeit zu 
verbessern und rechtssicheres Testen, Training und 
das Überprüfen von Algorithmen zu ermöglichen. 
Ziel ist ein sinnvoller und datenschutzkonformer 
Umgang mit Gesundheitsdaten, ohne Innovationen 
und Verbesserung der Versorgung zu hemmen. 
Erlaubnistatbestände können das Vertrauen in die 
Nutzung von Gesundheitsdaten stärken und zu 
einem sicheren Umgang beitragen.
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II.  Weitere Maßnahmen, um  
den Zugang zu Daten zu erleichtern


6.  Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
dass Rechtsunsicherheiten abgebaut werden bei 
der Anwendung der europäischen Datenschutz-
rechtsakte sowie bei Instrumenten wie Datentreu-
händern und Datenspenden. Ziel ist es unter ande-
rem, dass durch möglichst einheitliche technische 
Protokolle und Standards die Anonymisierung und 
Synthetisierung von Daten skaliert werden kann. 
Dies kann der Entstehung möglicher Marktplätze 
für Daten zugutekommen, die wiederum Anreize 
für die Nutzung und das Teilen von Daten setzen 
können.


7.  Die Bundesregierung wird Start-ups an die 
Dateninfrastruktur von Gaia-X heranführen. Sie 
wird sich insbesondere für „Start-up-Ambassadors“ 
einsetzen. Das sind bereits bei Gaia-X involvierte 
Start-ups, die künftig in der Start-up-Community 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.


8.  Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, 
dass Verwaltungen in Zusammenarbeit mit der 
Tech-Szene Daten- und KI-Anwendungsfälle 
gemeinsam entwickeln und testen können. Dies 
betrifft Programme wie das „AI for Government“-
Programm des GovTech Campus Deutschland, das 
in Zusammenarbeit mit namhaften Tech-Akteuren 
die dafür nötige Infrastruktur und Rechenkapazität 
bereitstellt. 
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heiten von Start-ups berücksichtigen, zum Beispiel 
die Skalierbarkeit nach Erprobung im Reallabor 
und die Investitionssicherheit.


II.  Weitere Maßnahmen, um den  
Zugang zu Reallaboren zu erleichtern


2.  Die Bundesregierung setzt sich ein für Start-up-
freundliche Regeln für KI-Reallabore im Rahmen 
der Erarbeitung der EU-Verordnung für KI. Sie 
strebt eine ambitionierte Umsetzung von KI-Real-
laboren in Deutschland an. KI-Reallabore richten 
sich insbesondere an Start-ups, die auch einen 
bevorzugten Zugang erhalten sollen.


3.  Die Bundesregierung erkennt, dass Reallabore 
in vielen Wirtschaftsbereichen erhebliches Inno-
vationspotenzial bieten. Eine Symbiose zwischen 
etablierter Wirtschaft, Start-ups, Forschung und 
den Behörden vor Ort ist ein wichtiger Erfolgs
faktor für das Gelingen von experimentellen Pro-
jekten. Deshalb ermutigt die Bundesregierung 
Kommunen und Länder dazu, Ideen für Reallabore 
zu entwickeln und eigene Reallabore auf den Weg 
zu bringen.


4.  Die Bundesregierung wird das Netzwerk Real- 
labore vertiefen und den Innovationspreis Real
labore noch stärker auf Start-ups ausrichten. Ziel 
ist es, gerade Start-ups den Zugang zu Reallaboren 
zu erleichtern.


9.  Reallabore stärken – Zugänge für 
Start-ups erleichtern


Um die Chancen von Innovationen wirklich nutzen 
zu können, wird statt starrer Regeln ein „lernendes 
und agiles Recht“ gebraucht, das Freiräume zum 
Ausprobieren bietet. Reallabore machen es insbe-
sondere für Start-ups möglich, unter Aufsicht und 
Begleitung der zuständigen Behörden innovative 
Technologien oder Geschäftsmodelle im realen 
Umfeld zu erproben, die im allgemeinen Rechts-
rahmen noch an Grenzen stoßen. 


Die Reallabore-Strategie zielt darauf ab, hierfür 
rechtliche Freiräume zu schaffen und insbesondere 
Start-ups Zugang zu Reallaboren zu erleichtern. 
Dabei wird ein hohes Schutzniveau unter anderem 
für Beschäftigte und deren Gesundheit sowie das 
Klima und die Umwelt gewährleistet. Darüber hin-
aus leisten Reallabore vielfach einen wichtigen Bei-
trag zur digitalen und nachhaltigen Transforma-
tion von Wirtschaft und Gesellschaft und schaffen 
neue Räume zur Beteiligung der Stakeholder.


I.  Prioritäre Maßnahme, um den  
Zugang zu Reallaboren zu erleichtern


1.  Die Bundesregierung wird ein Reallabore-
Gesetz auf den Weg bringen, das innovations-
freundliche Rahmenbedingungen für Reallabore 
schafft. Erreicht werden soll dies durch übergrei-
fende Standards, neue Experimentierklauseln, 
einen verbindlichen Experimentierklausel-Check 
sowie einen One-Stop-Shop zur Beratung von 
Start-ups und anderen Unternehmen. Dabei wird 
die Bundesregierung insbesondere die Besonder-
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international. Die Bundesregierung wird beim Auf-
bau von Sustainability Hubs zunächst bestehende 
Strukturen (wie zum Beispiel die der Digital Hub 
Initiative) nutzen, um Start-up-spezifische 
nachhaltigkeitsbezogene Informations- und Bera-
tungsleistungen anzubieten. Außerdem soll die 
Vernetzung von grünen Start-ups mit etablierten 
Unternehmen gefördert werden, um grüne Inno-
vationen schneller in den Markt zu bringen.


4.  Die Bundesregierung wird das Netzwerk der 
Mittelstand-Digital Zentren stärker mit Start-up-
Initiativen vernetzen, damit diese auch von Start-
ups noch stärker genutzt werden können. Dabei 
wird auch der ländliche Raum mit beachtet.


5.  Die Bundesagentur für Sprunginnovationen 
(SprinD GmbH) wird insbesondere Kristallisations
punkt für die Herausforderungen primär wissens-
basierter Start-ups mit Sprunginnovationspoten
zial. Deren Belange werden durch die SprinD 
aufgegriffen und mithilfe von Netzwerken von 
Expertinnen und Experten bearbeitet. Start-ups, 
die inhaltlich überzeugen, denen aber im Rahmen 
einer SprinD-Evaluation das Sprunginnovations-
potenzial nicht zugesprochen werden kann, kön-
nen mit anderen Programmen und Kapitalgeberin-
nen und -gebern im Forschungstransfer vernetzt 
werden. Zudem können Unternehmen, die aus 
SprinD unterstützt werden, über den „Plug-in“-
Mechanismus vereinfachten Zugang zum Accelera-
tor-Instrument des Europäischen Innovationsrats 
(„EIC Accelerator“) erhalten.


10.  Start-ups ins Zentrum stellen


Ein starkes Start-up-Ökosystem erfordert eine enge 
Vernetzung aller relevanten Akteurinnen und Ak
teure. Dazu wird auch die Bundesregierung ihren 
Beitrag leisten und Start-ups noch stärker ins Zen- 
trum ihrer Aktivitäten stellen. 


I.  Prioritäre Maßnahmen, um  
Start-ups ins Zentrum zu stellen


1.  Die Bundesregierung wird die Vernetzung aller 
relevanten Akteurinnen und Akteure im Start-up-
Ökosystem vorantreiben. Dafür wird sie gemein-
sam mit den Stakeholdern erstmals einen „Start-up 
Summit Germany“ veranstalten.


Die Bundesregierung wird außerdem ein Netzwerk 
von Kontaktstellen für Start-ups in allen Bundes-
ministerien und nachgeordneten Behörden ein-
richten. Und sie wird den Dialog mit allen relevan-
ten Stakeholdern regelmäßig fortsetzen, das gilt 
insbesondere auch für den Austausch zwischen 
Bund und Ländern.


2.  Die Bundesregierung will Start-ups den Zugang 
zu Demonstratoren und Erprobungsräumen 
erleichtern. Ausgangspunkt dafür können das 
Netzwerk der Mittelstand-Digital Zentren und die 
Digital Hub Initiative sein. Die Bundesregierung 
wird zudem die bestehenden Angebote für die 
Nutzung von Demonstratoren und Erprobungs
räumen über eine digitale Start-up-Landkarte ein-
facher auffindbar machen.


II.  Weitere Maßnahmen, um  
Start-ups ins Zentrum zu stellen


3.  Die Bundesregierung wird die Digital Hub Ini
tiative weiter thematisch und regional ausbauen. 
Sie wird die Zusammenarbeit von etablierten 
Unternehmen, Start-ups und Hochschulen in den 
Hubs weiter forcieren. Sie wird einen besonderen 
Schwerpunkt legen auf die Vernetzung der Digital 
Hub Initiative mit anderen regionalen Start-up-
Ökosystemen, und zwar sowohl national wie auch 
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des Hubs werden künftig Pilotprojekte im Bereich 
der Smart-Meter-Gateway-Technologie durch
geführt. Diese Projekte sollen es Start-ups ermög
lichen, an der Weiterentwicklung dieser für die 
Digitalisierung der Energiewende zentralen Tech-
nologie zu partizipieren.


10.  Die Bundesregierung wird das dena Future 
Energy Lab fortführen und damit insbesondere die 
Vernetzung von Start-ups und etablierten Akteu-
rinnen und Akteuren des Energiesektors weiter 
fördern sowie die Durchführung von Pilotprojekten 
zu digitalen Zukunftstechnologien im Lab aus-
bauen (unter anderem KI und Blockchain). In Ber-
lin entsteht eine physische Repräsentanz des Labs, 
welche insbesondere als Ort der Zusammenarbeit 
zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen 
der Energiewirtschaft dienen wird.


11.  Die Bundesregierung wird die Digital Hub  
Initiative und den German Accelerator weiter aus-
bauen, um die internationale Vernetzung des Start-
up-Ökosystems weiter voranzutreiben. Dabei will 
sie auch ausländischen Start-ups einen besseren 
Überblick über die vielfältige deutsche Start-up- 
Landschaft ermöglichen und die internationale 
Vernetzung von Start-ups insgesamt stärken. Dies 
kann auch die Vernetzung mit Akteuren aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern beinhalten. 
Schwellen- und Entwicklungsländer können für 
Start-ups interessante Märkte sein, auch weil ein 
unternehmerischer Mittelstand dort häufig weit
gehend fehlt. 


Geplant ist unter anderem ein globales Kompe-
tenzzentrum für KI beim German Accelerator, das 
sich mit anderen KI-Zentren vernetzt. Die Bundes-
regierung wird außerdem gemeinsam mit den  
Stakeholdern eine Kampagne zur internationalen 
Vermarktung des Start-up-Standorts Deutschland 
erarbeiten. Ein Element kann hierbei auch die Ent-
wicklung einer Dachmarke sein. Und sie wird  
prüfen, wie die Instrumente der Außenwirtschafts-
förderung noch besser genutzt werden können, um 
die Internationalisierung von Start-ups voranzu-
treiben.


6.  Der GovTech Campus Deutschland wird zent-
rale Plattform für die Anwendung und Skalierung 
von digitalen Lösungen und Technologien aus der 
Tech-Szene für Bund, Länder und Kommunen 
(„GovTech“). Verwaltungsorganisationen, Tech-
Szene und Zivilgesellschaft finden im GovTech 
Campus Deutschland (erstmals in der EU) einen 
zentralen Hub/eine zentrale Anlaufstelle für den 
Transfer von technologischen Innovationen in 
Staat und Verwaltung zur Beschleunigung der digi-
talen Transformation der Verwaltung. Der GovTech 
Campus entwickelt hierzu ein Innovations- und 
Start-up-Ökosystem und vernetzt es mit Staat und 
Verwaltung entlang von strategischen Technologie- 
und Innovationsthemen der Verwaltung wie KI, 
Cloud-Services, Open-Source-Lösungen.


7.  Die Bundesregierung wird Start-ups mit dem 
Gründungswettbewerb – Digitale Innovationen 
sowie der Auszeichnung als Digitales Start-up des 
Jahres weiterhin eine Prämierung bieten mit 
hoher Sichtbarkeit, attraktiven Preisgeldern und 
umfangreichen Coaching- und Vernetzungsange-
boten. Darüber hinaus werden bestehende Aktivi-
täten daraufhin überprüft, die Einbindung von 
Start-ups stärker zu fördern. Beispielhaft ist hier 
der Ideenwettbewerb der „Civic Innovation Plat-
form“ zu nennen, der Start-ups mit ihren Partner-
institutionen für ihre gemeinwohlorientierten 
Aktivitäten auszeichnet.


8.  Die Bundesregierung wird mit dem geplanten 
Nationalen Koordinierungszentrum für Cybersi-
cherheit Start-ups bei der Verwirklichung ihrer 
Produktideen zur Cybersicherheit unterstützen 
und die erzielten Ergebnisse in das Start-up-Öko-
system transferieren, um ein höheres Cybersicher-
heitsniveau anzuregen.


9.  Die Bundesregierung wird den Start-up Energy 
Transition Hub bei der Deutschen Energie-Agen-
tur GmbH (dena) fortführen und erweitern. Damit 
setzt sie die Unterstützung von Start-ups aus dem 
Energiesektor fort, insbesondere mit Informations-
angeboten zu regulatorischen Zusammenhängen 
sowie dreimonatigen Coachings. Als Erweiterung 
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12.  Die Bundesregierung wird das Innovations-
programm für Geschäftsmodelle und Pionier
lösungen (IGP) verstetigen. Das IGP öffnet die 
Innovationsförderung für nichttechnische Inno
vationen wie kreativwirtschaftliche Konzepte oder 
digitale Organisationsmodelle. Das bislang als 
befristeter Pilot angelegte Programm hat vor-
nehmlich junge Unternehmen erreicht. Die Fort-
setzung ermöglicht nun noch mehr Innovatorin-
nen und Innovatoren, ihre Ideen zu realisieren.


13.  Die Bundesregierung wird ein agiles Inno- 
vationslabor für Digitale Gesundheit etablieren, 
um Innovationen in neuen Technologien zu 
identifizieren und die sinnvolle Nutzung von 
Gesundheitsdaten zu fördern. Es wird geprüft, wie 
digitale Lösungen und innovative Ideen von Start-
ups und KMU frühzeitig im Gesundheitswesen 
getestet werden können, damit sie anschließend in 
die Regelversorgung überführt werden können. 
Vor allem der aktive Austausch zwischen erfahre-
nen Leistungserbringern und agilen Unternehmen 
kann zu einer Verbesserung der Gesundheitsver-
sorgung beitragen.
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Anlage: Wesentliche Ergebnisse  
der Workshops33


2.  Workshop zu Talenten


Es bestand Einigkeit, dass die Gewinnung von 
Fachkräften für Start-ups eine Herausforderung 
darstellt, gerade im IT-Bereich (außerdem in den 
Bereichen Marketing und Sales). Besonderer Hand-
lungsbedarf wurde bei der Anwerbung ausländi-
scher Fachkräfte festgestellt. Verbesserungsbedarf 
bestehe vor allem beim Visa-Vergabeprozess. Visa-
Verfahren dauerten im internationalen Vergleich 
noch deutlich zu lange und seien gleichzeitig auch 
zu kompliziert. Die Einführung eines Tech-Visums 
wurde von einzelnen Teilnehmenden insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt des Standortmarketings 
vorgeschlagen. Auch die Anerkennung von 
Abschlüssen wurde zum Teil als problematisch 
angesehen. Gerade bei Start-ups seien Querein-
stiege üblich und würden durch komplizierte 
Regelungen bei der Anerkennung von Abschlüssen 
erschwert. Verbesserungen im Willkommenspro-
zess wurden vorgeschlagen, insbesondere die ver-
stärkte Einrichtung von Welcome-Centern in allen 
Ländern und One-Stop-Shops wurde angeregt. 
Deutschland müsse ein umfassendes und attrakti-
ves Standortmarketing betreiben. Es wurde ange-
regt, die Germany Trade and Invest – Gesellschaft 
für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH 
mit einem Anwerbemandat auszustatten.


Auch bei der Eingliederung von Asylsuchenden in 
den deutschen Arbeitsmarkt wurde Verbesserungs-
potenzial ausgemacht (zum Beispiel Blue-Card-
Antrag während des Asylverfahrens, mehr finanzi-
elle Mittel für Sprachförderung).


1.  Workshop zur Finanzierung


Dem bestehenden Finanzierungs-Förderinstru-
mentarium des Bundes wurde bescheinigt, dass 
dies gut funktioniere. Zum Teil wurde eine Lücke 
in der (großvolumigen) Förderung technologie-
intensiver Start-ups (insbesondere Deep-Tech) in 
der Ausgründungs- und Frühphase gesehen. Einig-
keit bestand über Herausforderungen bei der 
Wachstumsfinanzierung und über die Notwendig-
keit zur Stärkung nationaler und europäischer 
Investorinnen und Investoren in diesem Segment. 
Insbesondere die Mobilisierung institutioneller 
Anleger sei wichtig. Ein Dachfonds bei der KfW 
Capital im Rahmen des Zukunftsfonds sei in die-
sem Zusammenhang ein wichtiges Signal und 
Pilotprojekt. Außerdem wurde die Stärkung der 
Exit-Möglichkeiten als nötig hervorgehoben, insbe-
sondere des Börsenstandorts (zum Beispiel Regula-
torik, „Dual Class Shares“, Aktien-Kultur zur Alters-
vorsorge). Vielfach wurde zudem eine Verbesserung 
der regulatorischen und steuerrechtlichen Rah-
menbedingungen für erforderlich gehalten (zum 
Beispiel Problematik der Qualifizierung von Fond-
stätigkeiten als gewerblich, Ausgestaltung der 
Umsatzsteuerbefreiung von Wagniskapitalfonds 
durch BMF-Schreiben).


33	 Die sechs Workshops fanden im März 2022 zu folgenden Themen statt: Finanzierung, Talente, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Start-up-Gründerinnen, 
Ausgründungen und Daten. Die Diskussionsergebnisse sind aus Gründen der Transparenz in dieser Anlage zur Start-up-Strategie dargestellt. Die Bundes-
regierung hat diese bei der Erstellung der Strategie berücksichtigt, sie stellen aber nicht notwendigerweise die Position der Bundesregierung dar.
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Einigkeit herrschte auch, dass der Fachkräftenach-
wuchs im Inland gestärkt werden müsse. Es sei 
wichtig, mehr junge Menschen für Studiengänge 
gerade in solchen Bereichen zu begeistern, in 
denen ein Fachkräftemangel besteht.


3.  Workshop zur Mitarbeiterkapital
beteiligung


Es bestand Einigkeit, dass die Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung ein zentrales Instrument ist, um (interna-
tionale) Talente für Start-ups zu gewinnen; gleich-
zeitig wurde allgemein Verbesserungsbedarf 
gesehen (gerade im internationalen Vergleich).  
Diskutiert wurden insbesondere mögliche Verbes-
serungen im Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und 
Sozialversicherungsrecht sowie Möglichkeiten 
praktischer Unterstützung (zum Beispiel durch 
Musterverträge und Information). Einigkeit bestand 
zudem, dass jede Lösung möglichst einfach und 
leicht anwendbar sein sollte.


Im Zentrum der Debatte standen mögliche Verbes-
serungen im Einkommensteuerrecht (konkret  
§ 19a EStG). Diese Sonderregelung wurde überwie-
gend als gute Grundlage angesehen, an der weitere 
Erleichterungen ansetzen sollten. Änderungsbedarf 
wurde primär bei der Nachversteuerung identifi-
ziert (primär beim Arbeitgeberwechsel, aber auch 
nach 12 Jahren). Einigkeit bestand darin, dass das 
Ziel nicht Steuerfreiheit sei. Diskutiert wurde 
zudem der Anwendungsbereich (KMU-Definition 
als Ausgangspunkt und Länge der Karenzzeit) und 
der Steuersatz. Im Bereich der Sozialversicherungs-
beiträge wurde ein Abgeltungsmodell nach israeli-
schem Vorbild angesprochen.


4.  Workshop zu Start-up-Gründerinnen


Allgemein wurde Handlungsbedarf konstatiert. 
Wesentlich sei die paritätische Besetzung von 
Investment-Komitees staatlicher Fonds, aber auch 
der „General Partner“ privater Wagniskapitalfonds. 
Vorgeschlagen wurde ein spezielles Instrument im 
Rahmen des Zukunftsfonds zur Förderung von 
„First Time Teams“ mit hohem Frauenanteil. Dis-
kutiert wurden mögliche Ausgestaltungen von 
Quoten, zum Beispiel als Voraussetzung für eine 
staatliche Förderung (genannt wurden zum Bei-
spiel 30 Prozent, beispielsweise für Gründungs
teams und C-Level-Besetzungen, für Start-ups und 
Wagniskapitalfonds). Potenziell negative Einflüsse 
wurden auch genannt. Hervorgehoben wurde auch 
die Bedeutung der Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder 
(sowie unabhängiges Coaching und Mentoring 
durch erfahrene Gründerinnen).


Diskutiert wurde auch allgemein die bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Karriere (zum Beispiel 
mehr und bessere Betreuungsangebote, steuerliche 
Absetzbarkeit der privaten Kinderbetreuung, 
Abschaffung des Ehegattensplittings).


5.  Workshop zu Start-up-Ausgründun-
gen aus der Wissenschaft


Es bestand Einigkeit, dass das EXIST-Förderpro-
gramm des Bundes gut funktioniere und es wün-
schenswert sei, dieses aufzustocken. Auch der Aus-
tausch von Best Practices könne in diesem Rahmen 
verstärkt werden. Das Thema Gründungen müsse 
an den Hochschulen noch stärker strukturell ver-
ankert werden (Studierende, Lehrende, Verwal-
tung). Dafür sei eine Grundfinanzierung wichtig. 
Programme zur Förderung von Ausgründungen 
sollten möglichst flexibel sein. Vorgeschlagen 
wurde auch die Schaffung einzelner exzellenz







30 ANLAGE


orientierter Projekte mit langer Laufzeit zur  
Schaffung hochschulübergreifender Ökosysteme 
mit internationaler Ausstrahlung. Als weitere Her-
ausforderung wurde die Übertragung geistigen 
Eigentums bei Ausgründungen gesehen: Die 
Anforderungen an die Marktüblichkeit sorgten für 
Unsicherheit, gerade bei kleineren Hochschulen 
mit wenig Erfahrung. Uneinigkeit bestand bei der 
Frage, ob die Schaffung von Standards helfe, wobei 
die Mehrheit zumindest die Schaffung besserer 
Informationsangebote und Muster für weniger 
erfahrene kleinere Hochschulen befürwortete.


6.  Workshop zu Daten


Verbesserungsbedarf bestehe insbesondere bei der 
Bereitstellung von Daten aus öffentlichen Regis-
tern. Wichtig sei, dass Daten aus Registern in 
maschinenlesbarer Form nach einheitlichen Stan-
dards bereitgestellt würden, um eine strukturierte 
Auswertung zu ermöglichen. Als Beispiel wurde 
insbesondere das englische „Companies House“ 


genannt. Verbesserungspotenzial wurde auch gese-
hen, wenn es darum geht, Unternehmen einen 
Anreiz zu bieten, Daten zu teilen. So sei das Teilen 
von Daten bei vielen Unternehmen noch nicht als 
zusätzliches Geschäftsmodell im Bewusstsein ver-
ankert. Diskutiert wurden in diesem Zusammen-
hang insbesondere das Arbeiten mit synthetischen 
Daten, um eine Nutzung sensibler Daten zu ermög
lichen, sowie das Teilen von Einnahmen, um das 
Teilen von Daten attraktiv zu gestalten.


Rechtsunsicherheiten beim Teilen von Daten wur-
den als eines der zentralen Hindernisse identifi-
ziert. Datentreuhänder und Datenvermittlungs-
dienste könnten eine wichtige Rolle bei der 
gemeinsamen Datennutzung spielen. Viele Teil-
nehmende wünschten sich, dass das neu zu schaf-
fende Dateninstitut eine unterstützende Rolle ein-
nimmt. Auch wurde verschiedentlich der Wunsch 
geäußert, dass das Dateninstitut neben beratender 
Funktion auch als Daten-Marktplatz oder Daten-
Treuhänder fungiere.
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Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz 


 


Maßnahmen zur verbesserten Finanzierung von Zukunftsinvestitionen und zur 


Erleichterung des Kapitalmarktzugangs für Unternehmen, insbesondere Start-


ups, Wachstumsunternehmen und KMU 


 


Unser Land benötigt Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. Nur so können 


wir unseren Wohlstand unter den dramatisch veränderten Bedingungen des 


russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und seinen Folgen sichern und 


gleichzeitig Gesellschaft und Wirtschaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz 


einstellen. Dafür stellen wir im Bundeshaushalt mehr Mittel bereit als jemals zuvor. 


Da allerdings neun von zehn in Deutschland investierten Euro aus dem Privatsektor 


stammen, müssen wir auch in dieser Hinsicht zügig zu Verbesserungen kommen. 


Wir haben uns daher vorgenommen, die Leistungsfähigkeit des deutschen 


Kapitalmarkts zu stärken und die Attraktivität des deutschen Finanzstandorts als 


bedeutenden Teil eines starken Finanzplatzes Europa zu erhöhen. Insbesondere 


Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 


wollen wir den Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital 


erleichtern. So können wir unser Ziel umsetzen, Deutschland zum führenden 


Standort für Start-ups und Wachstumsunternehmen zu machen. 


Wir, das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium der Justiz, 


planen daher, zeitnah ein Zukunftsfinanzierungsgesetz auf den Weg zu bringen.  


Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung machen wir den 


deutschen Finanzmarkt und den Standort Deutschland attraktiver sowohl für 


nationale als auch für internationale Unternehmen und Investoren. Dabei verfolgen 


wir einen umfassenden Ansatz: Neben finanzmarktrechtlichen Anpassungen und der 


Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts wollen wir auch die steuerrechtlichen 


Rahmenbedingungen verbessern. So werden wir die Attraktivität von Aktien und 


börsennotierten Wertpapieren als Kapitalanlage erhöhen. Damit stärken wir nicht nur 


die Nachfrageseite (Attraktivität der Aktien als Kapitalanlage), sondern auch die 


Angebotsseite (Erhöhung der Anzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland). 


Das Zukunftsfinanzierungsgesetz soll noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode 


in Kraft treten.  


An folgenden Punkten wollen wir insbesondere ansetzen: 
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Wir wollen den Zugang zum Kapitalmarkt für Unternehmen, insbesondere auch 


für Start-ups, Wachstumsunternehmen und KMU, erleichtern.  


• Erleichterungen bei den Börsenzulassungsanforderungen und bei den 


Zulassungsfolgepflichten sind ein wichtiger Ansatzpunkt für die Erhöhung der 


Attraktivität des Kapitalmarkts. Hier halten wir einen differenzierenden Ansatz 


für zielführend, der bei Erleichterungen Wachstumsunternehmen und KMU 


besonders in den Blick nimmt. Dies ergänzt die begrüßenswerte Initiative der 


Europäischen Kommission, im Listing Act Review das bestehende Regelwerk 


für den Kapitalmarktzugang und die Zulassungsfolgepflichten umfassend zu 


überarbeiten.  


• Darüber hinaus prüfen wir auf nationaler Ebene, wie die regulatorischen 


Anforderungen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarktzugang bereits jetzt 


vereinfacht werden können. So wollen wir das Mindestkapital für einen 


Börsengang von derzeit 1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro senken.  


Wir wollen den Finanzstandort stärken und die rechtlichen 


Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Finanzinstrumenten und 


Transaktionen gerade im Hinblick auf die Finanzierungsmöglichkeiten von 


Start-ups, Wachstumsunternehmen und KMU verbessern. Dabei werden wir 


Anlagen von institutionellen Investoren in diesem Bereich erleichtern.  


• Wir prüfen die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 


moderne Transaktionsformen zur Erleichterung eines Börsengangs, wie etwa 


hiermit verbundene Regelungen zu auf Aktien bezogenen Optionsrechten 


(naked warrants) und der Verwendung von SPACs (Special Purpose 


Acquisition Companies - Akquisitionszweckgesellschaften).  


• Um den Abschluss und die Durchführung von standardisierten Verträgen von 


Unternehmern untereinander über Finanzprodukte zu erleichtern und 


sicherzustellen, dass alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei solchen 


Geschäften problemlos eingehalten werden können, soll die Bundesanstalt für 


Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) künftig Muster für Standardverträge im 


Finanzdienstleistungsbereich zwischen professionellen Vertragsparteien, 


insbesondere Musterrahmenverträge für den Handel mit Finanzinstrumenten, 


anerkennen können, wenn diese ausgewogen und weit verbreitet sind. 


Verträge zwischen professionellen Kunden im Sinne des 


Wertpapierhandelsgesetzes, die unter Verwendung dieser anerkannten 


Vertragsmuster geschlossen werden, sollen dann nicht mehr der AGB-


rechtlichen Inhaltskontrolle anhand der §§ 307 ff. Bürgerliches Gesetzbuch 


unterliegen, soweit sie den anerkannten Rahmenverträgen entsprechen.  


Wir treiben die Digitalisierung am Kapitalmarkt voran. Wir wollen es 


Unternehmen ermöglichen, Aktien auf Grundlage der Blockchain-Technologie 


zu emittieren. Wir wollen gemeinsam prüfen, wie wir die Übertragbarkeit von 


Kryptowerten national und in Europa weiter verbessern können. Unser 
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Augenmerk gilt hier auch dem Abbau von Schriftformerfordernissen zur 


Vermeidung von Medienbrüchen. 


• Modernisierung des Kapitalmarkts heißt auch Digitalisierung des 


Kapitalmarkts. Durch die Digitalisierung des Aktienhandels können wir dabei 


einen weiteren wichtigen Schritt zur Steigerung der Attraktivität des 


Kapitalmarkts gehen. Wir werden daher die Möglichkeit zur Emission 


elektronischer Wertpapiere auch auf Aktien ausweiten. Das Vorhaben, hierfür 


das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) für Aktien zu öffnen, 


wollen wir daher im Zusammenhang mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 


verwirklicht sehen. 


• Die Übertragbarkeit von Kryptowerten ist im deutschen Recht eingeschränkt 


gewährleistet. Bisher umfasst v.a. das Gesetz über elektronische Wertpapiere 


einen rechtlichen Rahmen für die Übertragung ausgewählter Kryptowerte.  


• Wir prüfen, inwieweit der gesetzliche Rahmen auch für den Erwerb von 


anderen Kryptowerten weiter verbessert und deren rechtssichere Übertragung 


noch besser abgesichert werden kann.  


• Ferner wollen wir eine Spezialregelung zur Erleichterung der Übertragbarkeit 


von nach der EU-Verbriefungsverordnung verbrieften Geldforderungen aus 


beiderseitigen Handelsgeschäften prüfen. 


Wir verbessern die Möglichkeiten der Eigenkapitalgewinnung durch die 


Erleichterung von Kapitalerhöhungen und die Einführung von dual class 


shares. 


• Die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt Eigenkapital beschaffen zu können, ist 


Kernfunktion und wichtiger Anreiz für den Gang von Unternehmen an die 


Börse. 


• Hierbei wollen wir insbesondere Wachstumsunternehmen und Start-ups eine 


flexiblere Gestaltung ermöglichen, indem wir Mehrstimmrechtsaktien (dual 


class shares) zulassen und dabei zugleich den Schutz der Investoren 


gewährleisten. So beseitigen wir für die Gründerinnen und Gründer ein 


mögliches Hindernis für den Börsengang und stärken zugleich Investitions- 


und Innovationsmöglichkeiten.  


• Vor diesem Hintergrund wollen wir Kapitalerhöhungen erleichtern, indem wir 


Gestaltungsspielräume erweitern und die Rechtssicherheit bei deren 


Durchführung weiter erhöhen. 


• Dabei haben wir insbesondere die Vorgaben zum Ausgabebetrag bei 


Kapitalerhöhungen sowie Erleichterungen zum Bezugsrechtsausschluss und 


beim Bedingten Kapital in bestimmten Konstellationen im Blick. 
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Ein moderner Kapitalmarkt braucht eine auch technisch zeitgemäße Aufsicht. 


Daher bauen wir Digitalisierungshemmnisse ab und verbessern weiter die 


Rahmenbedingungen für eine englischsprachige Kommunikation mit der 


BaFin.  


• Digitalisierung ist ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung und 


Modernisierung, die der Aufsicht hilft, schneller, effizienter, 


adressatengerechter und zeitgerechter zu werden.  


• Wir werden Digitalisierungshemmnisse in den Aufsichtsgesetzen weiter 


abbauen. Dies umfasst beispielsweise die weitere Streichung von 


Schriftformerfordernissen. Die Kommunikation mit der Aufsicht soll deutlich 


stärker auf digitale Wege umgestellt werden.  


• Zudem werden wir bei der BaFin eine Vergleichs-Website für Kontoentgelte 


einrichten, durch welche Transparenz und Wettbewerb auch in diesem 


Bereich gestärkt werden. 


• Um den Standort Deutschland auch für internationale Investoren und 


Unternehmen attraktiver zu machen, wollen wir die Rahmenbedingungen zur 


englischsprachigen Kommunikation mit der BaFin verbessern. 


Wir machen die Aktien- und Vermögensanlage steuerlich attraktiver, 


insbesondere durch die Förderung von Aktiensparen. 


• Wir wollen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger in Aktien investieren, da 


langfristige Aktienanlagen den Vermögensaufbau stärken und vor Inflation 


schützen können. Eine höhere Aktienanlage nützt auch unseren 


Unternehmen, denn sie können sich leichter Eigenkapital beschaffen. Dies 


sorgt wiederum für höhere Investitionen und schafft Sicherheitspuffer für 


Krisenzeiten.  


• Um stärkere Anreize für die Aktienanlage zu erzeugen, wollen wir einen 


Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der Veräußerung von 


Aktien und von Aktienfondsanteilen einführen.  


• Darüber hinaus wollen wir die Rahmenbedingungen für die Aktienanlage 


verbessern, indem wir den gesonderten Verlustverrechnungskreis für 


Aktienveräußerungsverluste abschaffen. 


• Damit wir auch eine wesentliche Vereinfachung im Abgeltungssteuerverfahren 


erreichen, wollen wir gleichzeitig die gesonderten Verlustverrechnungskreise 


für Verluste aus Termingeschäften und aus Forderungsausfällen im 


Privatvermögen aufheben. 


• Um den Fondsstandort Deutschland auch steuerlich zu stärken, werden wir 


die Umsatzsteuerbefreiung für Wagniskapitalfonds im Rahmen des 


unionsrechtlich Zulässigen ausweiten. 
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Wir wollen die steuerlichen Rahmenbedingungen für die 


Mitarbeiterkapitalbeteiligung verbessern.  


• Wir wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ausbauen, damit die 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker am Erfolg ihres Unternehmens 


teilhaben. Gleichzeitig können die Unternehmen besser die gewünschten 


Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und an sich binden.  


• Dafür wollen wir den Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen (§ 3 


Nummer 39 Einkommensteuergesetz - EStG) von derzeit 1.440 EUR auf 


5.000 EUR erhöhen und Begleitregelungen zur Gewährleistung der 


zweckgerechten Wirkung dieser Vorschriften einführen. 


• Außerdem wollen wir die Vorschriften zur aufgeschobenen Besteuerung der 


geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen und 


Arbeitnehmern in § 19a EStG ausweiten und damit insbesondere die 


Gewährung von Unternehmensanteilen als Vergütungsbestandteil für die 


Unternehmen und deren Beschäftigte attraktiver machen. 


• Schließlich möchten wir die Arbeitnehmer-Sparzulage bei der Anlage 


vermögenswirksamer Leistungen in Vermögensbeteiligungen erhöhen und 


den Kreis der für diese Zulage Berechtigten erweitern. Wir schaffen damit für 


alle Arbeitnehmer attraktive Bedingungen für einen Vermögensaufbau. 


Dadurch werden auch Arbeitnehmergruppen erreicht, deren Arbeitgeber 


üblicherweise keine Mitarbeiterkapitalbeteiligungen anbieten. 


Wir wollen das INVEST-Programm auch über das Jahr 2022 hinaus beibehalten. 


• Das Förderprogramm INVEST-Zuschuss, das Start-ups und private Investoren 


zusammenbringt, ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen, läuft aber 


zum 31. Dezember 2022 aus.  


• Wir setzen uns daher für eine ungekürzte Neuauflage des INVEST-


Programms ein, um den Business-Angel-Markt in Deutschland nachhaltig zu 


beleben. Das Inkrafttreten einer neuen INVEST-Förderrichtlinie wird zum 1. 


Januar 2023 angestrebt. 
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BETREFF  Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz bei Softwareauftragsentwicklung 


   
   GZ  IV B 8 - S 2303/19/10004 :001 


DOK  2022/0641147 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für den Steuerabzug nach § 50a Einkommensteuergesetz (EStG) bei sogenannter 
Softwareauftragsentwicklung Folgendes: 
 
Dieses Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden, bei denen der Abschluss eines 
Vertrages zur Softwareauftragsentwicklung nach dem 6. Juni 2021 stattgefunden hat, und auf 
Sachverhalte, die nach diesem Datum entstehen. Aus Vereinfachungsgründen ist dieses 
Schreiben ferner auf alle Zahlungen anzuwenden, die nach dem 6. Juni 2021 zufließen (zum 
Zuflusszeitpunkt, siehe § 73c Einkommensteuerdurchführungsverordnung (EStDV)). 
 
Die im BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I 
S. 1448, dargelegten Grundsätze zur beschränkten Steuerpflicht werden nicht berührt. 
 
1. Softwareauftragsentwicklung 


Einkünfte aus einer zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung von Rechten unterliegen 
nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG dem Steuerabzug. Bei der grenzüberschreitenden Auftrags-
entwicklung von Software werden regelmäßig Nutzungs- und Verwertungsrechte an einer 
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Seite 2  durch einen ausländischen Auftragnehmer entwickelten Software überlassen. Eine 


(zivilrechtliche) Übertragung des Urheberrechts an der Software ist nach deutschem 
Recht ausgeschlossen (vgl. § 29 Abs. 1 UrhG). 


 
Dabei treten vor allem folgende Sachverhaltsgestaltungen auf: 
- Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Dienstvertrages, 
- Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Werkvertrages mit Einräumung 


umfassender, exklusiver, zeitlich und räumlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher 
Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software, 


- Erwerb einer Software von einem im Ausland ansässigen Vertragspartner mit 
umfassenden, exklusiven, zeitlich und räumlich unbeschränkten sowie 
unwiderruflichen Nutzungs- und Verwertungsrechten an der Software. 


 
Die Sachverhalte sind nach einheitlichen Grundsätzen (unter 3.) unter Berücksichtigung 
der zum 7. Juni 2021 in Kraft getretenen Änderungen des Urhebergesetzes (unter 2.) zu 
beurteilen. 


 
2. Reform des UrhG 


Mit der Änderung des UrhG zum 7. Juni 2021 sind die §§ 32a und 41 UrhG in den 
Katalog der nicht auf Computerprogramme anzuwendenden Vorschriften aufgenommen 
worden (§ 69a UrhG).  


 
• § 32a UrhG regelt die „weitere Beteiligung des Urhebers“ und räumt diesem ein 


unabdingbares Recht auf weitere (finanzielle) Beteiligung (Vertragsanpassung) in 
Fällen ein, in denen sich die vereinbarte Gegenleistung als unverhältnismäßig niedrig 
im Vergleich zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes erweist. Bei 
Übertragung des Nutzungsrechts sind auch Dritte dem Urheber gegenüber in gleicher 
Weise verpflichtet. Ein Verzicht auf diese Ansprüche im Voraus ist ausgeschlossen. 
Mit der angeordneten Nichtanwendung dieser Vorschrift gibt es für den Urheber-
rechtsinhaber bei Computerprogrammen keine Möglichkeit einer Nachforderung unter 
Berufung auf § 32a UrhG.  


 
• § 41 UrhG räumt dem Urheber gegenüber dem Nutzungsberechtigten das Recht ein, 


die Ausschließlichkeit des Nutzungsrechts oder das Nutzungsrecht insgesamt zurück-
zurufen, wenn der Nutzungsberechtigte es nicht ausübt. Auch diese Vorschrift wird 
nicht mehr auf Computerprogramme angewendet. 


 
Die urheberrechtlichen Besonderheiten im Verhältnis zu anderen Schutzrechten bestehen 
darüber hinaus aber fort. Das Urheberrecht bleibt als höchstpersönliches Recht nicht 







 
Seite 3  übertragbar und ist auch nicht auftrennbar, da das beim Urheber fortbestehende 


Urheberrecht den Inhalt des Nutzungsrechts bestimmt. 
 
3. Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG 


Bei Verträgen über die Entwicklung von Software, auf die deutsches Recht Anwendung 
findet (zur Anwendbarkeit deutschen Rechts vgl. §§ 120 – 122 UrhG, insbesondere § 121 
Abs. 1 UrhG), kann je nach Gestaltung des Vertrages und dessen tatsächlicher 
Umsetzung eine Pflicht zum Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG bestehen. 
Anwendungsvoraussetzung für § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG ist, dass beschränkt steuer-
pflichtige Einkünfte nach „§ 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 oder 9 EStG“ vorliegen (vgl. zum 
Vorliegen inländischer Einkünfte bei Software: BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, 
IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I S. 1448). Ob eine konkrete Pflicht zum 
Steuereinbehalt besteht, richtet sich nach den folgenden Grundsätzen: 


 
3.1 Grundsätze 


§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG erfasst nur Einkünfte im Zusammenhang mit Vergütungen für 
die „Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten“. Dabei ist eine 
zeitlich begrenzte Überlassung von Rechten und damit eine Nutzungsüberlassung auch 
dann zu bejahen, wenn bei Abschluss des Vertrags ungewiss ist, ob und wann die Über-
lassung zur Nutzung endet (BFH vom 1. Dezember 1982, I B 11/82, BStBl II 1983, 
S. 367), nicht jedoch, wenn das Nutzungsrecht dem durch den Vertrag Berechtigten mit 
Gewissheit endgültig verbleibt (BFH vom 27. Februar 1976 III R 64/74,  77, BStBl II 
1976, S. 529), oder ein Rückfall kraft Vertrags nicht in Betracht kommt (BFH vom 
1. Dezember 1982 I B 11/82, 178, BStBl II 1983, S. 367). Ein Nutzungsrecht wird 
hiernach dann nicht „überlassen“, wenn es veräußert wird (BMF-Schreiben vom  
25. November 2010, IV C 3 – S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350 Rz 23, BFH vom  
16. Mai 2001, I R 64/99, BStBl II 2003, S. 641). Dem ist der wirtschaftlich vollständige 
Verbrauch eines überlassenen Rechts während der eingeräumten Nutzung gleichzustellen, 
z. B. bei einem veranstaltungs- oder werbekampagnenbezogenen Recht (BMF-Schreiben 
vom 25. November 2010, IV C 3 - S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350 Rz 24). Ob es sich 
um eine zeitlich begrenzte oder um eine endgültige Überlassung von Rechten handelt, ist 
nach dem Vertrag und damit nach den Verhältnissen bei Abschluss des Vertrags zu 
beurteilen. Der Vertrag ist die Rechtsgrundlage für die Überlassung der Rechte und 
bestimmt deshalb auch die Rechtsnatur der Überlassung (BFH vom 7. Dezember 1977  
I R 54/75, BStBl II 1978, S. 355). 
 
Unter Berücksichtigung der urheberrechtlichen Besonderheiten gilt für Softwareauftrags-
entwicklung Folgendes: 
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Das Urheberrecht entsteht zunächst bei dem oder den Schöpfer/n des Werks  
(vgl. § 7 UrhG). Im Fall der Auftragsentwicklung von Software sind dies in der Regel die 
Personen, die die Software programmiert und damit geschaffen haben. 


 
3.3 Rechtekauf bei Urheberrechten rechtlich nicht möglich 


Die Übertragung des Urheberrechts vom Schöpfer des Werks ist ausgeschlossen  
(vgl. § 29 Abs. 1 UrhG). Damit sind unter deutschem Recht ein Kauf der Urheberrechte 
und eine daraus folgende endgültige Nutzungsüberlassung weiterhin rechtlich 
ausgeschlossen. 


 
3.4 Wirtschaftlicher Rechtekauf (steuerrechtliche Betrachtungsweise) 


Nach Inkrafttreten der Neuregelung des § 69a UrhG ist ein endgültiger wirtschaftlicher 
Übergang des Urheberrechts in Form eines sogenannten wirtschaftlichen Rechtekaufs 
(§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) grundsätzlich möglich. Denn es besteht – abhängig von der 
jeweiligen (Vertrags-)Gestaltung im Einzelfall – die Möglichkeit, dass der Urheber für 
die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Fruchtziehung vollständig ausgeschlossen ist 
und deshalb keine Steuerabzugsverpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht. 


 
Da nach § 69a Abs. 5 UrhG § 32a UrhG und § 41 UrhG für Computerprogramme keine 
Anwendung mehr finden, ist es jedenfalls bei Einräumung umfassender, exklusiver und 
zeitlich unbeschränkter sowie unwiderruflicher Nutzungs- und Verwertungsrechte an der 
Software möglich, dass dem Urheber keine wirtschaftlich werthaltigen Positionen mehr 
verbleiben.  
 


3.5 Abgrenzungskriterien 
Für die Abgrenzung zwischen einem wirtschaftlichen Rechtekauf und einer befristeten 
Nutzungsüberlassung verbunden mit der Verpflichtung zum Steuerabzug nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 EStG sind im Bereich der Softwareentwicklung die folgenden nicht 
abschließenden Kriterien anzuwenden: 
 
Ein wirtschaftlicher Rechtekauf kommt mit Blick auf Urheberrechte nur in Betracht, 
wenn der Vertrag die Einräumung umfassender, exklusiver und zeitlich unbeschränkter 
sowie unwiderruflicher Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software vorsieht. Die 
Voraussetzungen müssen in der Regel kumulativ vorliegen. Soweit und solange beim 
Urheber oder bei anderen (ausländischen) Personen und Gesellschaften aufgrund des 
geschlossenen Vertrages Rechte verbleiben, die sich aus dem Urheberrecht ergeben und 
die über einen eigenen wirtschaftlichen Wert verfügen, ist ein wirtschaftlicher Rechtekauf 
regelmäßig ausgeschlossen. 
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sein, wenn  
- dem Urheber oder einer anderen (ausländischen) Person oder Gesellschaft Rechte auf 


eine weitere (finanzielle) Beteiligung (Vertragsanpassung) eingeräumt werden,  
- beim Urheber oder anderen (ausländischen) Personen oder Gesellschaften das Recht 


auf eine Zweitverwertung des Werkes verbleibt. Dies ist auch dann gegeben, wenn 
diese erst nach dem Ablauf einer gewissen Zeit zulässig ist, 


- die Überlassung in zeitlicher Hinsicht beschränkt ist. Eine solche Beschränkung kann 
auch dann vorliegen, wenn diese nur durch den Eintritt weiterer Bedingungen entsteht, 


- dem Urheber oder anderen (ausländischen) Personen oder Gesellschaften Rechte zum 
Widerruf der Überlassung zustehen. Dafür ist unerheblich, ob diese nur in konkreten 
(vorher definierten) Einzelfällen bestehen, da dann die wirtschaftlichen 
Nutzungsrechte in der Regel nicht umfassend übertragen werden, 


- einzelne Ausschnitte der Gesamtheit der Nutzungs- und Verwertungsrechte durch den 
Urheber oder andere (ausländische) Personen oder Gesellschaften zurückbehalten 
werden. Dies ist schon dann gegeben, wenn die Ausübung bestimmter Nutzungs- und 
Verwertungsrechte von der Zustimmung des Urhebers oder anderer (ausländischer) 
Personen oder Gesellschaften abhängig gemacht wird.  


 
Für die Beurteilung dieser Kriterien ist es unerheblich, ob sich diese Möglichkeit des 
Urhebers oder anderer (ausländischer) Personen oder Gesellschaften aus dem Vertrag 
selbst oder aus dem im konkreten Einzelfall anzuwendenden Recht eines anderen Staates 
ergeben. 
 
Bestehen bei der Anwendung der genannten Kriterien Zweifel, ob eine Verpflichtung 
zum Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht, ist der Steuerabzug zur 
Vermeidung eines Haftungsrisikos durchzuführen (vgl. hierzu: BMF-Schreiben vom  
25. November 2010, IV C 3 - S 2303/09/10002, BStBl I S. 1350, Tz. 1.4). 
 
Aufgrund der Besonderheiten des Urheberrechts bei Software sind die Abgrenzungs-
kriterien nicht auf andere Schutzrechte und andere Urheberrechte übertragbar. 


 
3.6 Tatsächliche Umsetzung 


Notwendige Voraussetzung für die Beurteilung einer Steuerabzugsverpflichtung nach 
§ 50a EStG ist, dass die tatsächliche Durchführung der Verträge dem vertraglich ver-
einbarten entspricht. Unerheblich ist aber, wenn nach dem Vertrag zurückbehaltene, 
wirtschaftlich werthaltige Rechte des Urhebers oder einer anderen Person aus dem 
Urheberrecht, tatsächlich nicht ausgeübt werden. Für die Beurteilung, ob eine zeitlich 
befristete oder eine endgültige Rechteüberlassung vorliegt, genügt die Möglichkeit der 
nachträglichen Geltendmachung von Rechten aus dem Urheberrecht. 
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3.7 Entwicklung durch Mitarbeiter im Ausland (§ 69b UrhG) 
Für die Beurteilung, ob eine Steuerabzugsverpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG 
besteht, ist unerheblich, ob sich der ausländische Auftragnehmer zur Entwicklung der 
Software Arbeitnehmern bedient. Nach § 69b Abs. 1 UrhG gilt, dass bei einer von einem 
Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines 
Arbeitgebers geschaffenen Software ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller 
vermögensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt ist. Die ver-
mögensrechtliche Position entsteht damit weiterhin im Ausland, sodass keine 
abweichende Beurteilung angezeigt ist. Es kommt auf die Beurteilung des Überlassungs-
vorgangs nach Deutschland an. 


 
3.8 Mehrstufige Vertragsverhältnisse 


Ein mehrstufiges Vertragsverhältnis ist gegeben, wenn vor der Überlassung der 
Nutzungs- und Verwertungsrechte aus dem Urheberrecht eine oder mehrere Nutzungs-
überlassungen im Ausland stattfinden. Exemplarisch ist hierfür der Einsatz von 
Subunternehmen durch den Auftragnehmer im Ausland.  


 
Zur Beurteilung dieser Vertragsverhältnisse ist jede einzelne Stufe nach den oben 
dargelegten Grundsätzen zu prüfen und auf jeder Stufe festzustellen, ob ein wirtschaft-
licher Rechtekauf des Urheberrechts vorliegt oder eine zeitlich befristete Nutzungs-
überlassung. Liegt auf einer der zu prüfenden Stufen lediglich eine zeitlich befristete 
Nutzungsüberlassung des Urheberrechts vor, scheidet ein wirtschaftlicher Rechtekauf und 
damit eine endgültige Nutzungsüberlassung bei allen nachgelagerten Nutzungs-
überlassungen aus. Die endgültige Nutzungsüberlassung eines lediglich zeitlich befristet 
überlassenen Urheberrechts ist ausgeschlossen. Zwar kann der Überlassende seine 
wirtschaftlich werthaltige Rechtsposition vollständig aufgeben, da auf der vorherigen 
Stufe aber wirtschaftlich werthaltige Rechtspositionen aus dem Urheberrecht verblieben 
sind, ist das Entstehen der vollen wirtschaftlichen Position beim „Erwerber“ von 
vorneherein ausgeschlossen.  


 
3.9 Gemischte Verträge 


Die Grundsätze zur Behandlung von gemischten Verträgen bei Software sind 
anzuwenden (vgl. hierzu: BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017,  
IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I S. 1448, Tz. I. 3. d)). 


 
3.10 Höhe des Steuereinbehalts 


Soweit nach den unter 3. dargestellten Grundsätzen eine Steuerabzugsverpflichtung 
nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG besteht, unterliegt dem Steuerabzug grundsätzlich der 
volle Betrag der Einnahmen, es sei denn, es ist eine Aufteilung vorzunehmen. 
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Einnahmen abgezogen werden, wenn die Voraussetzungen des BMF-Schreibens vom 
17. Juni 2014, IV C 3 - S 2303/10/10002 :001, BStBl I S. 887 erfüllt sind  
(vgl. BMF-Schreiben vom 27. Oktober 2017, IV C 5 - S 2300/12/10003 :004, BStBl I 
S. 1448, Tz. I. 2.). 


 
4. Freistellung und Entlastung 


Bei Bestehen einer Steuerabzugsverpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG, gelten für 
die Erteilung von Freistellungsbescheinigungen und die Entlastung vom Steuerabzug 
die allgemeinen Grundsätze. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für 
eine Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen – Steuern – Steuerarten – 
Einkommensteuer zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
 


Im Auftrag 
 



http://bundesfinanzministerium.de/






Urteil vom 14. April 2022, IV R 32/19 
Zur Frage des Übergangs wirtschaftlichen Eigentums durch Einräumung von Filmverwertungsrechten


ECLI:DE:BFH:2022:U.140422.IVR32.19.0


BFH IV. Senat


AO § 39 Abs 2 Nr 1 S 1, EStG § 5 Abs 1, HGB § 240, HGB § 242, HGB § 246, HGB § 252, GewStG § 7, FGO § 76, UrhG § 94, 
EStG VZ 2009 , EStG VZ 2010 


vorgehend FG Köln, 11. September 2019, Az: 3 K 2193/17


Leitsätze


1. Einem Nutzungsberechtigten kann nach Maßgabe des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO ausnahmsweise das wirtschaftliche 
Eigentum an Filmrechten zuzurechnen sein. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der zivilrechtliche Eigentümer 
infolge der vertraglichen Vereinbarungen während der gesamten voraussichtlichen Nutzungsdauer der Filmrechte von 
deren Substanz und Ertrag wirtschaftlich ausgeschlossen ist. Hieran fehlt es z.B., wenn der zivilrechtliche Eigentümer 
durch erfolgsabhängige Vergütungen während der gesamten Vertragslaufzeit weiterhin an Wertsteigerungen der 
Filmrechte beteiligt ist.


2. Die für Leasingverträge entwickelten Grundsätze zur Zurechnung wirtschaftlichen Eigentums können nicht 
uneingeschränkt auf die Nutzungsüberlassung von Filmrechten übertragen werden. Dies folgt insbesondere daraus, dass 
eine hinlänglich verlässliche Einschätzung der Wertentwicklung von Filmrechten im Zeitpunkt des Abschlusses des 
Vertriebsvertrags regelmäßig nicht möglich ist.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 11.09.2019 - 3 K 2193/17 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Streitig ist die ertragsteuerliche Behandlung eines Filmvertriebsvertrags in den Jahren 2009 und 2010 (Streitjahre).1


Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine in der Rechtsform der GmbH & Co. KG geführte 
Filmproduktionsgesellschaft, die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt. Komplementärin ist die 
A-Verwaltungs-GmbH, Kommanditisten sind B und C.


2


Die Klägerin erwarb im November 2006 zunächst die Stoffrechte an dem Film "…" und beauftragte eine 
Produktionsdienstleisterin --die D mit Sitz in Kalifornien/Vereinigte Staaten von Amerika (USA)-- mit der Herstellung 
des Films. Nach dem Vertrag war die Klägerin alleinige und ausschließliche Eigentümerin aller Rechte an dem Film. 
Zur Realisierung des Projekts wurden weitere Verträge geschlossen, u.a. im Dezember 2006 ein sog. 
Filmvertriebsvertrag, mit dem die Klägerin als Eigentümerin und Lizenzgeberin der F mit Sitz in G/Niederlande als 
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Lizenznehmerin die Verwertungsrechte an dem Film übertrug. Parallel hierzu verpflichtete sich die J-AG im Rahmen 
eines Schuldübernahmevertrags zur Zahlung der zwischen der Klägerin und F vereinbarten Lizenzgebühren (A- und 
B-Rate) sowie eines eventuellen Kauf- oder Verkaufsoptionspreises bzw. eines Darlehensbetrags nach Maßgabe der 
entsprechenden Regelungen des Filmvertriebsvertrags.


Da die Verwirklichung dieses Filmprojekts scheiterte, entschloss sich die Klägerin, einen Ersatzfilm zu produzieren. 
Hierzu wurden die bestehenden Verträge angepasst. So beauftragte die Klägerin am 31.08.2007 D mit der Produktion 
des Kinofilms "…". Auch bezüglich dieses Ersatzfilms war die Klägerin alleinige und ausschließliche Eigentümerin 
aller Rechte. Am gleichen Tag räumte die Klägerin F in einem geänderten Filmvertriebsvertrag, für den die Geltung 
des Rechts der USA sowie des Bundesstaates Kalifornien vereinbart war, für einen Zeitraum von 29 Jahren die 
umfassenden, alleinigen, exklusiven und unwiderruflichen Verwertungsrechte an diesem Film im Vertragsgebiet 
(= Universum) ein. In der weiteren Folge schlossen die Klägerin und F drei Änderungsvereinbarungen zum 
Filmvertriebsvertrag. Diese führten --wie in der letzten Vereinbarung vom 19.12.2007 (Änderungsvereinbarung) 
festgehalten-- dazu, dass die Zahlung für die Verleihrechte in den Ländern Türkei, Zypern und Ägypten --die zunächst 
gesondert erfolgen sollte-- in die jährlichen Zahlungen einbezogen, die Laufzeit des Vertrags auf 42 Jahre und damit 
bis zum 13.12.2049 verlängert und die jährlichen Zahlungen erhöht wurden.
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Nach der Änderungsvereinbarung hat F an die Klägerin fixe Zahlungen (nach Maßgabe der Anlage A - "Exhibit A 
Payment Schedule") und variable Beteiligungs-Lizenzgebühren (nach Maßgabe der Anlage NP - "Exhibit NP Adjusted 
Net Proceeds") zu erbringen. Als fixe Zahlungen sind für den Zeitraum von 42 Jahren jährlich … € zu leisten. Der 
Betrag setzt sich aus einer A- und einer B-Rate zusammen, die jeweils zum 13.12. eines Jahres zu zahlen sind. Der 
daneben bestehende Anspruch der Klägerin auf die Beteiligungs-Lizenzgebühren ist in der Anlage NP geregelt. Nach 
dieser sind die sog. "Angepassten Nettoerlöse", d.h. die Erlöse aus der Verwertung des Films nach Abzug bestimmter 
Aufwendungen, zwischen der Klägerin und F im Verhältnis 40 % zu 60 % zu verteilen. Daneben sieht die 
Änderungsvereinbarung vor, dass der Klägerin eine zusätzliche Gewinnbeteiligung gemäß Abs. 3 der Anlage NP 
gewährt wird.


5


Im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Vertrags enthält die Änderungsvereinbarung vom 19.12.2007 
verschiedene Endschaftsregelungen. Diese sehen vor, dass die Laufzeit des Filmvertriebsvertrags durch eine 
beiderseitige Vereinbarung verlängert werden kann (Verlängerungsoption, Klausel 19 (d)). Kommt es nicht zu einer 
entsprechenden Vertragsverlängerung, steht F die unwiderrufliche Option zu, von der Klägerin das vollumfängliche 
Eigentum an den Filmrechten zu erwerben (Kaufoption, Klausel 19 (a)). Der Kaufoptionspreis beläuft sich auf … € 
zuzüglich eines Anteils von 25 % des etwaigen höheren Marktwerts des Films, der sich aus dem Differenzbetrag 
zwischen dem geschätzten Marktwert und dem Kaufoptionspreis ergibt. Eine Verkaufsoption der Klägerin besteht nur 
in den Fällen der Auflösung, Liquidation oder Insolvenz der F bzw. in Fällen von Vertragsstörungen oder 
-verletzungen. Wird die Vertragslaufzeit nicht verlängert und auch die Kaufoption von F nicht ausgeübt, kann die 
Klägerin von F die Gewährung eines zinslosen Darlehens in Höhe von … € verlangen (Darlehensoption, Klausel 18 (b) 
und (c)). Bei Ausübung der Darlehensoption muss sich die Klägerin verpflichten, "den Film zu vermarkten oder 
anderweitig zu verwerten, um den Betrag des Darlehens an den Verleihunternehmer zurückzuzahlen, wobei 
allerdings vereinbart wird, dass (A) der Eigentümer nicht für eine etwaige Nichterfüllung der Rückzahlung des 
Darlehens aufgrund eines unzureichenden Mittelzuflusses verantwortlich ist und (B) der Verleihunternehmer dem 
Eigentümer seine Ausgaben aus seiner vom Verleihunternehmer geforderten Vermarktung oder Verwertung des 
Films in vollem Umfang zurückerstattet". Für die Verwendung der Einnahmen aus der Vermarktung oder 
anderweitigen Verwertung des Films durch die Klägerin sieht der Vertrag eine konkrete Reihenfolge vor. Wird keine 
der vorgenannten Optionen ausgeübt, kann die Klägerin nach Beendigung der Vertragslaufzeit frei entscheiden, ob 
sie eine weitere Vermarktung oder anderweitige Verwertung des Films vornimmt. Erzielt sie weitere Einnahmen, 
stehen diese allein ihr zu.
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Ebenfalls am 19.12.2007 erfolgte die Anpassung der Verträge mit der J-AG. Dabei fand auch die Erhöhung der 
Lizenzgebühren Berücksichtigung.


Mit Schreiben vom 31.08.2009 bestätigte F der Klägerin die zufriedenstellende Lieferung des vollständig 
fertiggestellten Spielfilms entsprechend der Vereinbarung vom 31.08.2007.
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Ab Mai 2015 wurde bei der Klägerin eine Außenprüfung durchgeführt, die sich auf die Streitjahre bezog. Im Bericht 
vom 11.08.2015 vertrat der Prüfer die Auffassung, die Filmvertriebsvereinbarung habe zum Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums an den Filmrechten auf F geführt. Die garantierten Zahlungsansprüche der Klägerin in 
Höhe von … € seien hinreichend sicher. Zum ersten offenen Bilanzstichtag (31.12.2009) sei eine abgezinste 
Forderung in Höhe von … € zu aktivieren. In den Folgejahren sei der Zinsanteil aus dem erhaltenen Betrag 
herauszurechnen und der Gewinn entsprechend zu mindern. Der Prüfer nahm auch auf die für die Jahre 2006 bis 
2008 durchgeführte Außenprüfung Bezug, die nicht zu einer Verlustverrechnungsbeschränkung gemäß § 15b des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) geführt hatte. Für die Jahre 2006 und 2007 seien --so der Prüfer-- bestandskräftig 
hohe Verluste festgestellt worden; die Feststellungsbescheide ab 2008 wiesen ausschließlich Gewinne aus.


9


Auf der Grundlage dieses Außenprüfungsberichts änderte der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt --FA--) am 
26.09.2016 die Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 
(Gewinnfeststellungsbescheide) der Streitjahre gemäß § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO). Zudem ergingen am 
03.11.2016 entsprechend geänderte Bescheide über den Gewerbesteuermessbetrag (Gewerbesteuermessbescheide) 
für die Streitjahre sowie am 19.10.2016 geänderte Bescheide über die gesonderte Feststellung des vortragsfähigen 
Gewerbeverlustes (Verlustfeststellungsbescheide) auf den 31.12.2009 und auf den 31.12.2010.
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Gegen diese Änderungsbescheide legte die Klägerin Einsprüche ein. Im Laufe des Einspruchsverfahrens änderte das 
FA am 19.07.2017 den Gewinnfeststellungsbescheid 2009 aus hier nicht streitigen Gründen. Ebenso erging ein 
geänderter Gewinnfeststellungsbescheid 2010. Das FA erließ zudem am 24.08.2017 einen entsprechend geänderten 
Gewerbesteuermessbescheid 2009. Für das Streitjahr 2010 erging ebenfalls ein geänderter 
Gewerbesteuermessbescheid. Am 28.07.2017 erließ das FA geänderte Verlustfeststellungsbescheide auf den 
31.12.2009 und auf den 31.12.2010. Im Übrigen blieb der Einspruch aber ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 
03.08.2017).
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Mit der nachfolgenden Klage wandte sich die Klägerin gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 2009, den 
Gewerbesteuermessbescheid 2009 sowie die Verlustfeststellungsbescheide auf den 31.12.2009 und auf den 
31.12.2010. Nachdem das Finanzgericht (FG) darauf hingewiesen hatte, dass die Einspruchsentscheidung ins "Leere" 
gehe, da sie die während des Einspruchsverfahrens ergangenen Änderungsbescheide nicht erwähne, hob das FA die 
Einspruchsentscheidung vom 03.08.2017 auf und erließ am 25.02.2019 eine neue Einspruchsentscheidung, deren 
Gegenstand die aktuellen Bescheide sind. Das FG gab der Klage mit Urteil vom 11.09.2019 statt. Das FA sei zu 
Unrecht davon ausgegangen, dass der Filmvertriebsvertrag zu einem Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an 
den Filmrechten auf F geführt habe. Die Klägerin habe folglich im Streitjahr keine abgezinste Kaufpreisforderung zu 
aktivieren. Sie habe auch keinen Anspruch auf eine zeitanteilig auf die Laufzeit des Vertriebsvertrags aufzuteilende 
Schlusszahlung zu aktivieren, da eine solche nicht vereinbart sei.
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Hiergegen richtet sich die Revision des FA. Es rügt eine Verletzung der Sachaufklärungspflicht durch das FG. Dieses 
habe die Übertragbarkeit von Urheberrechten nach deutschem und nicht nach dem vorliegend einschlägigen 
kalifornischen Recht ausgelegt und daher § 39 AO falsch angewendet. In Kalifornien gelte das angloamerikanische 
Copyright, das frei übertragen werden könne. Daher trage die Argumentation des FG, bei der Übertragung der 
Filmrechte seien erhöhte Anforderungen zu stellen, nicht.
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Darüber hinaus rügt das FA die Verletzung von § 240 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1, § 242 Abs. 1, § 252 Abs. 1 Nr. 4 des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) und des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG.
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Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung komme in Leasingfällen, die mit Lizenzvereinbarungen vergleichbar 
seien, eine Zurechnung des Leasingguts zum Vermögen des Leasingnehmers u.a. dann in Betracht, wenn die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zwar länger als die Grundmietzeit sei, dem Leasingnehmer aber ein Recht auf 
Verlängerung der Nutzungsüberlassung oder eine Kaufoption zu so günstigen Konditionen zustehe, dass bei 
wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen sei.


15


Im Streitfall sei anzunehmen, dass bei unterstellter Werthaltigkeit des Filmrechts zum Ende des 42-jährigen 
Lizenzzeitraums entweder eine Vertragsverlängerung vereinbart oder F von ihrem Kaufoptionsrecht Gebrauch 
machen werde, zumal der Kaufoptionspreis den ansonsten zu gewährenden Darlehensbetrag nur um … € übersteige 
und dieser daher als besonders günstig anzusehen sei. Dabei sei auch zu beachten, dass F den vollen Betrag 
(Lizenzgebühr für die gesamte Laufzeit und Darlehensbetrag) abgezinst bei der schuldübernehmenden Bank 
eingezahlt habe. In beiden Fällen sei die Klägerin weiterhin von der Einwirkung auf das Filmrecht ausgeschlossen. 
Dass sie unter Umständen einen Mehrbetrag in Höhe von 25 % der Differenz zwischen Marktwert und 
Kaufoptionspreis erhalte, sei unbeachtlich, denn hierdurch komme es nicht zu einer Rückverlagerung der Chancen 
und Risiken auf die Klägerin. Auch der Umstand, dass die Klägerin unter Umständen während der Laufzeit der Lizenz 
zu 40 % an weiteren Erlösen beteiligt sei, führe zu keinem anderen Ergebnis. Denn ausschlaggebend für die 
Kaufentscheidung zum Ende des Lizenzzeitraums sei diese Regel nicht; zudem profitiere F zu 60 % von den Erlösen.
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Nur bei nahezu vollständiger Wertlosigkeit des Filmrechts würde F --so die Auffassung des FA-- auf die Ausübung der 
Kaufoption verzichten. In diesem Fall wäre F aber gleichzeitig verpflichtet, der Klägerin ein nur bedingt 
rückzahlbares Darlehen zu gewähren. Sei das Filmrecht am Ende der Laufzeit wertlos, sei davon auszugehen, dass 
die Klägerin die Darlehensoption nutzen werde, da hierdurch eine vollständige Amortisation ihrer Aufwendungen 
sichergestellt werde. Die Darlehensoption führe zum Übergang des Risikos der Wertminderung und der Chance auf 
Wertsteigerung der Filmrechte auf F. Im Zusammenhang mit der Prüfung der Zuordnung des wirtschaftlichen 
Eigentums der Filmrechte sei --so das FA-- auch zu beachten, dass die Wertlosigkeit des Films bei Fertigstellung 
bereits offensichtlich gewesen sei. Der Film habe von vorneherein nicht die Anforderungen für die Aufnahme in das 
Kinoprogramm erfüllt. Er sei erst 2016 in den USA auf DVD erschienen.
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Auch nach Maßgabe der sog. Medien- und Leasingerlasse sei F als wirtschaftliche Eigentümerin des Films 
anzusehen. Anwendbar seien, da es sich bei den Filmrechten um immaterielle Wirtschaftsgüter handele, die 
Leasingerlasse für unbewegliche Wirtschaftsgüter (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 
21.03.1972 - F/IV B 2-S 2170-11/72, BStBl I 1972, 188; vom 23.12.1991 - IV B 2-S 2170-115/91, BStBl I 1992, 13).
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Da die Grundmietzeit im Streitfall 85 % der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausmache, verbleibe das 
wirtschaftliche Eigentum am Filmrecht nur dann weiterhin bei der Klägerin, wenn der vereinbarte Kaufpreis höher 
sei als der unter Anwendung der linearen Absetzung für Abnutzung ermittelte Buchwert des Filmrechts im Zeitpunkt 
der möglichen Ausübung der Kaufoption. Dies sei jedoch nicht der Fall, da der (fiktive) Buchwert am Ende des 
Lizenzzeitraums in Höhe von … € über dem Kaufoptionspreis von … € liege. Nehme man die Darlehensoption hinzu, 
vergrößere sich bei wirtschaftlicher Betrachtung die Differenz.
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Folge man der Auffassung des FG, wonach das wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten bei der Klägerin 
verblieben sei, so sei jedenfalls der zum Ende der Laufzeit bestehende Anspruch auf den Darlehensbetrag in Höhe 
von … € gleichmäßig verteilt über die Laufzeit zu aktivieren. Das Darlehen sei wirtschaftlich betrachtet einer 
Schlusszahlung vergleichbar, denn es sei als Entgelt für die Überlassung der Verwertungsrechte während der 
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Entscheidungsgründe


II.


Laufzeit des Vertriebsvertrags zu qualifizieren. Es sei nicht ernsthaft zweifelhaft, dass die Klägerin das Darlehen in 
Anspruch nehmen werde, wenn F die Kaufoption nicht ausübe. Auch hier sei von erheblicher Bedeutung, dass die 
Wertlosigkeit des Films bereits bei Fertigstellung ersichtlich gewesen sei und der Film von vorneherein nicht den 
Anforderungen für die Aufnahme in das Kinoprogramm entsprochen habe.


Das FA beantragt sinngemäß,
das angefochtene FG-Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).23


Das FG ist in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin mit dem 
Abschluss des Filmvertriebsvertrags das wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten nicht auf F übertragen und 
daher im Streitjahr 2009 keine (abgezinste) Kaufpreisforderung zu aktivieren hat (hierzu unter 1.). Auch die 
Auffassung des FG, es fehle an einer von der Klägerin linearisiert zu aktivierenden Schlusszahlung, hält der 
revisionsrechtlichen Prüfung stand (hierzu unter 2.), so dass sich die antragsgemäße Änderung der 
streitgegenständlichen Bescheide als zutreffend erweist (hierzu unter 3.).
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1. Die Auffassung des FG, die Klägerin habe im Streitjahr 2009 keine (abgezinste) Kaufpreisforderung zu aktivieren, 
weil sie durch den Filmvertriebsvertrag das wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten nicht auf F übertragen hat, 
ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Das FG hat ausgehend von den allgemeinen Grundsätzen zur Aktivierung 
von Forderungen (hierzu unter a) und der Tatsache, dass die Klägerin als Herstellerin des Films die zivilrechtliche 
Eigentümerin der Filmrechte ist (hierzu unter b) zutreffend am Maßstab des § 39 AO geprüft, ob die Klägerin das 
wirtschaftliche Eigentum an den Filmrechten auf F übertragen hat (hierzu unter c). Seine Würdigung, die Klägerin sei 
durch den mit F geschlossenen Filmvertriebsvertrag nicht i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO wirtschaftlich von der 
Einwirkung auf die Filmrechte ausgeschlossen, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (hierzu unter d).
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a) Die Aktivierung von Forderungen richtet sich bei buchführenden Gewerbetreibenden wie der Klägerin nach den 
handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Danach hat der Kaufmann in 
seine Bilanz für den Schluss eines Geschäftsjahres u.a. seine Vermögensgegenstände und somit auch seine 
Forderungen vollständig aufzunehmen (§ 240 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1, § 242 Abs. 1, § 246 Abs. 1 HGB). Gewinne sind nur 
zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB). Ein aufgrund 
einer entsprechenden Aktivierung erhöhter Gewinn wäre auch als Gewerbeertrag zu behandeln (§ 7 des 
Gewerbesteuergesetzes --GewStG--). Nach § 7 Satz 1 GewStG ist Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des EStG 
oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des 
Einkommens für den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu 
berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge.
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aa) Ansprüche aus einem sog. schwebenden Geschäft, d.h. einem gegenseitigen Vertrag, der von der zur Sach- oder 
Dienstleistung verpflichteten Partei noch nicht voll erfüllt ist, dürfen grundsätzlich nicht ausgewiesen werden. Denn 
während des Schwebezustands besteht die (widerlegbare) Vermutung, dass sich die wechselseitigen Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag wertmäßig ausgleichen. Ein Bilanzausweis ist nur geboten, wenn und soweit das 
Gleichgewicht solcher Vertragsbeziehungen durch Vorleistungen oder Erfüllungsrückstände eines Vertragspartners 
"gestört" ist.


Ein Gewinn ist danach realisiert, wenn der Leistungsverpflichtete die vereinbarte Leistung "wirtschaftlich erfüllt" hat 
und ihm die Forderung auf die Gegenleistung --von den mit jeder Forderung verbundenen Risiken abgesehen-- so 
gut wie sicher ist. Ohne Bedeutung für die Gewinnrealisierung ist, ob am Bilanzstichtag die Rechnung bereits erteilt 
ist, ob die geltend gemachten Ansprüche noch abgerechnet werden müssen oder ob die Forderung erst nach dem 
Bilanzstichtag fällig wird. Hingegen sind aufschiebend bedingte Ansprüche grundsätzlich nicht zu aktivieren, da sie 
nach § 158 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erst mit Eintritt der Bedingung entstehen (hierzu insgesamt Urteile 
des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 07.12.2017 - IV R 37/16, und IV R 23/14, BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, 
m.w.N.).
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bb) Für die Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang der Leistungsverpflichtete seine Leistung erbracht hat und 
ihm der Anspruch auf die Gegenleistung so gut wie sicher ist, kommt es darauf an, zu welcher Leistung der 
Leistungsverpflichtete überhaupt verpflichtet ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, m.w.N.).
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b) Die Klägerin ist als Herstellerin des Films (zur Herstellereigenschaft BFH-Urteil vom 20.09.1995 - X R 225/93, 
BFHE 178, 434, BStBl II 1997, 320; vgl. auch BMF-Schreiben vom 23.02.2001 - IV A 6-S 2241-8/01, BStBl I 2001, 175, 
Rz 7 ff.) zivilrechtliche Eigentümerin der Filmverwertungsrechte. Aus Sicht des deutschen Rechts ist sie Inhaberin des 
Leistungsschutzrechts gemäß § 94 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes (UrhG), das ein immaterielles Wirtschaftsgut 
darstellt (vgl. BFH-Beschluss vom 06.11.2008 - IV B 126/07, BFHE 223, 294, BStBl II 2009, 156; BFH-Urteil in BFHE 
178, 434, BStBl II 1997, 320) und nach Maßgabe des § 94 Abs. 2 UrhG übertragbar ist. Dass sich die Klägerin im 
Rahmen des Filmvertriebsvertrags nicht verpflichtet hat, ihr zivilrechtliches Eigentum an den Filmrechten auf F zu 
übertragen, steht zwischen den Beteiligten ebenso wenig im Streit wie die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des 
Leistungsschutzrechts, die grundsätzlich 50 Jahre beträgt (so auch BMF-Schreiben in BStBl I 2001, 175, Rz 17, unter 
Verweis auf § 94 Abs. 3 UrhG; vgl. auch Feldgen, Steuern und Bilanzen 2020, 758; Herzig/Briesemeister, Die 
Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2011, 581, 588), so dass es hierzu keiner weiteren Ausführungen bedarf.
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c) Das FG hat am Maßstab des § 39 AO zutreffend geprüft, ob die Klägerin durch den mit F geschlossenen 
Filmvertriebsvertrag ihr wirtschaftliches Eigentum an den Filmrechten übertragen hat.
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aa) Wirtschaftsgüter sind nach § 39 Abs. 1 AO grundsätzlich dem zivilrechtlichen Eigentümer zuzurechnen. Übt ein 
anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den 
Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut 
wirtschaftlich ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO).
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Diese Definition des wirtschaftlichen Eigentums umfasst eine Mehrzahl ungleichartiger "zivilrechtlicher 
Rechtslagen", die Nichteigentümern eine eigentumsähnliche Rechtsposition verschaffen. Die Anwendung des § 39 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO erfordert deshalb nach der Rechtsprechung des BFH die Bildung von Fallgruppen und deren 
wertende Zuordnung (z.B. BFH-Urteil vom 24.06.2004 - III R 42/02, BFH/NV 2005, 164, unter II.2.a). Ein 
wirtschaftlicher Ausschluss des zivilrechtlichen Eigentümers i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO wird u.a. 
angenommen, wenn der Herausgabeanspruch des Eigentümers keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hat 
(grundlegend BFH-Urteil vom 26.01.1970 - IV R 144/66, BFHE 97, 466, BStBl II 1970, 264, unter C.III.1.). Ob diese 
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Voraussetzungen vorliegen, ist nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen (vgl. z.B. 
BFH-Urteile vom 13.10.2016 - IV R 33/13, BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 27; vom 02.06.2016 - IV R 23/13, 
Rz 30, m.w.N.). Dabei ist nicht das formal Erklärte oder formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das wirtschaftlich 
Gewollte und das tatsächlich Bewirkte ausschlaggebend (BFH-Urteile vom 11.07.2006 - VIII R 32/04, BFHE 214, 326, 
BStBl II 2007, 296; vom 15.02.2001 - III R 130/95, BFH/NV 2001, 1041, m.w.N.). Dementsprechend kann auch eine 
rechtsförmliche Nutzungsüberlassung wirtschaftlich eine Veräußerung des Rechts darstellen (vgl. von Wallis in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 5 EStG Rz 1202).


bb) Ein schuldrechtlich oder dinglich Nutzungsberechtigter hat in der Regel kein wirtschaftliches Eigentum an dem 
ihm zur Nutzung überlassenen Wirtschaftsgut (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 28.05.2015 - IV R 3/13, Rz 21; in BFHE 255, 
386, BStBl II 2018, 81, Rz 28; vom 02.06.2016 - IV R 23/13, Rz 31, m.w.N.). Etwas anderes kann gelten, wenn der 
Nutzungsberechtigte statt des Eigentümers die Kosten der Anschaffung oder Herstellung eines von ihm selbst 
genutzten Wirtschaftsguts trägt und ihm auf Dauer, nämlich für die voraussichtliche Nutzungsdauer, Substanz und 
Ertrag des Wirtschaftsguts wirtschaftlich zustehen (BFH-Urteile vom 28.05.2015 - IV R 3/13, Rz 21; in BFHE 255, 386, 
BStBl II 2018, 81, Rz 28; vom 02.06.2016 - IV R 23/13, Rz 31).
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Darüber hinaus kommt auch bei entgeltlichen Nutzungsüberlassungen, bei denen das Gesamtentgelt die vom 
Eigentümer getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abdeckt, eine vom Eigentum abweichende 
wirtschaftliche Zurechnung nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO beim Nutzungsberechtigten in Betracht, wenn sich die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Gegenstands und die Grundmietzeit annähernd decken oder zwar die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erheblich länger als die Grundmietzeit ist, jedoch dem Nutzungsberechtigten 
ein Recht auf Verlängerung oder Kauf zusteht und bei Ausübung der Option nur ein geringer Mietzins oder Kaufpreis 
zu entrichten ist, d.h. bei wirtschaftlich vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen 
ist (BFH-Urteile vom 28.05.2015 - IV R 3/13, Rz 22; in BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 29; vom 02.06.2016 - 
IV R 23/13, Rz 31). Voraussetzung ist in diesen Fällen jedoch, dass der Nutzungsberechtigte den wirtschaftlichen 
Ausschluss für die verbleibende Nutzungsdauer bewirken kann, d.h. ihm eine entsprechende rechtliche Befugnis z.B. 
in Gestalt einer Verlängerungs- oder Kaufoption zusteht (vgl. BFH-Urteil in BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, zum 
Andienungsrecht beim Leasing). Hieran fehlt es, wenn lediglich eine Befugnis des Eigentümers z.B. in Gestalt eines 
Andienungsrechts besteht, selbst wenn dies von Anfang an so ausgestaltet ist, dass seine Ausübung als wirtschaftlich 
vernünftig erscheint (vgl. BFH-Urteil in BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81).
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cc) Diese allgemeinen Grundsätze gelten auch für die Nutzungsüberlassung von Filmrechten (zur grundsätzlichen 
Anwendbarkeit des § 39 AO auch BMF-Schreiben in BStBl I 2001, 175, Rz 16; vgl. auch Elicker/Hartrott, Betriebs-
Berater --BB-- 2011, 1879, 1882; Rüber/Angloher, Finanz-Rundschau --FR-- 2008, 498, 504 f.; Herzig/Briesemeister, 
Ubg 2011, 581, 586 f.), allerdings sind die hier bestehenden Besonderheiten zu beachten. Diese schließen es aus, die 
für Leasingverträge entwickelten Grundsätze (vgl. hierzu z.B. BFH-Urteil vom 21.12.2017 - IV R 55/16, Rz 29 ff., 
m.w.N.; Leasingerlasse: BMF-Schreiben vom 19.04.1971 - IV B/2-S 2170-31/71, BStBl I 1971, 264; in BStBl I 1972, 
188; vom 22.12.1975 - IV B 2-S 2170-161/75; in BStBl I 1992, 13) uneingeschränkt auf die Nutzungsüberlassung von 
Filmrechten zu übertragen, selbst wenn die Gestaltungs- und Verwertungskonzepte deutliche Ähnlichkeiten 
aufweisen können (so im Ergebnis wohl auch Wassermeyer, Der Betrieb --DB-- 2010, 354, 357; Elicker/Hartrott BB 
2011, 1879, 1884; einschränkend auch Rüber/Angloher, FR 2008, 498, 505 f.; anderer Ansicht z.B. BMF-Schreiben in 
BStBl I 2001, 175, Rz 16; Dornheim, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2011, 1793, 1795; wohl auch Feyock/Heintel, 
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht --ZUM-- 2008, 179, 183).
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aaa) Besonderheiten ergeben sich nicht nur daraus, dass es sich bei Filmrechten um immaterielle Wirtschaftsgüter 
handelt, die --anders als materielle Wirtschaftsgüter-- einer Unterscheidung in bewegliche und unbewegliche 
Wirtschaftsgüter nicht zugänglich sind (vgl. auch Theisen/Lins, DStR 2010, 1649, 1655). Vielmehr ist auch zu 
beachten, dass keine hinlänglich verlässliche ex ante-Einschätzung der Wertentwicklung von Filmrechten möglich 
ist. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Filmvertriebsvertrags ist für die Vertragsbeteiligten regelmäßig nicht absehbar, 
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ob der vertragsgegenständliche Film erfolgreich sein wird (vgl. z.B. Wassermeyer, DB 2010, 354, 357; 
Herzig/Briesemeister, Ubg 2011, 581, 588; Manthey/Zettl, Internationales Steuerrecht --IStR-- 2021, 449, 452, 
allgemein zum wirtschaftlichen Eigentum an Rechten). Dies zeigt sich auch daran, dass die Vertragsbeteiligten im 
Rahmen eines Filmvertriebsvertrags --anders als in Leasingvereinbarungen über materielle Wirtschaftsgüter-- neben 
festen regelmäßig auch variable, an den Ertrag der Filmrechte geknüpfte Lizenzraten vereinbaren. Während die 
Vertragsbeteiligten bei der Nutzungsüberlassung von materiellen Wirtschaftsgütern (wie etwa Maschinen, 
Fahrzeugen, Flugzeugen und Containerschiffen) angesichts branchentypischer Erfahrungswerte den 
nutzungsbedingten Werteverzehr, die Wertentwicklung und die technische Überalterung vergleichsweise zuverlässig 
einschätzen können, ist dies bei Filmrechten nicht möglich. Dies führt letztlich auch dazu, dass die Bewertung der 
Konditionen einer Kaufoption und die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der Ausübung dieses Rechts (vgl. 
Herzig/Briesemeister, Ubg 2011, 581, 588) nur bedingt möglich ist, zumal es --anders als bei materiellen 
Wirtschaftsgütern-- bei Filmrechten an einem annähernd proportionalen Zusammenhang von Herstellungskosten 
und Nutzungspotential fehlt (vgl. Feyock/Heintel, ZUM 2008, 179, 181; Theisen/Lins, DStR 2010, 1649, 1658).


bbb) Danach kann dem Nutzungsberechtigten nach Maßgabe des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO zwar ausnahmsweise 
das wirtschaftliche Eigentum an Filmrechten zuzurechnen sein. Dies kommt allerdings nur in Betracht, wenn der 
zivilrechtliche Eigentümer infolge der vertraglichen Vereinbarungen während der gesamten voraussichtlichen 
Nutzungsdauer der Filmrechte von deren Substanz und Ertrag wirtschaftlich ausgeschlossen ist. Hieran fehlt es z.B., 
wenn der zivilrechtliche Eigentümer durch erfolgsabhängige Vergütungen während der gesamten Vertragslaufzeit 
weiterhin von Wertsteigerungen der Filmrechte profitiert.
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d) Nach Maßgabe dieser Grundsätze konnte das FG annehmen, F könne die Klägerin auf der Grundlage des 
Filmvertriebsvertrags nicht für die gesamte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Filmrechte wirtschaftlich aus 
ihrer Stellung als Eigentümerin verdrängen. Seine Tatsachenwürdigung ist verfahrensrechtlich ordnungsgemäß 
zustande gekommen, verstößt nicht gegen Denkgesetze und verletzt keine Erfahrungssätze. Sie ist daher nach § 118 
Abs. 2 FGO revisionsrechtlich bindend (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 20.11.2008 - VI R 25/05, BFHE 223, 419, BStBl II 
2009, 382).
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aa) Das FG hat den Filmvertriebsvertrag nach dem gemäß den Vorschriften des Internationalen Privatrechts 
anwendbaren kalifornischen Recht ausgelegt (sog. Vertragsstatut: Art. 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Art. 27 Abs. 1 Satz 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der für den streitgegenständlichen Vertrag geltenden 
Fassung --EGBGB a.F.--; vgl. auch BFH-Urteile vom 07.12.2017 - IV R 37/16, und in BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 
444, m.w.N.). Dies ist zutreffend, denn auch Fragen des Urhebervertragsrechts, wie z.B. die durch Auslegung eines 
Vertrags zu klärende Reichweite eines urheberrechtlichen Nutzungsrechts, sind nach dem Vertragsstatut und damit 
im Streitfall nach dem von den Vertragsbeteiligten gewählten Recht Kaliforniens (Art. 27 Abs. 1 EGBGB a.F.) zu 
beurteilen (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofs --BGH-- vom 24.09.2014 - I ZR 35/11, Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht --GRUR-- 2015, 264, Rz 42, m.w.N.). Das FG ist unter ausführlicher Befassung mit dem kalifornischen 
Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass das kalifornische Rechtsverständnis der im Filmvertriebsvertrag verwendeten 
Begriffe, insbesondere auch des zentralen Begriffs der "call option", mit der Bedeutung übereinstimmt, die diesen 
Begriffen nach deutschem Recht beigemessen wird. Die vom FG getroffenen Feststellungen über das Bestehen und 
den Inhalt des kalifornischen Rechts sind revisionsrechtlich wie Tatsachenfeststellungen zu behandeln (z.B. BFH-
Urteil vom 22.03.2018 - X R 5/16, BFHE 261, 132, BStBl II 2018, 651, Rz 23). Sie sind für den Senat bindend.
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bb) Die Bindung an diese Feststellungen entfällt nicht aufgrund der vom FA erhobenen Verfahrensrüge, nach der das 
FG die ausländische Rechtslage in Bezug auf die Frage der Übertragbarkeit von Urheberrechten nicht zutreffend bzw. 
nicht vollständig festgestellt und in der weiteren Folge § 39 AO unzutreffend angewendet haben soll. Denn die Rüge 
entspricht bereits nicht den Darlegungsanforderungen (vgl. dazu z.B. BFH-Urteil vom 10.04.2013 - I R 45/11, BFHE 
241, 332, BStBl II 2013, 771, Rz 25). Das FA behauptet zwar, das Urheberrecht sei nach kalifornischem Recht --anders 
als nach dem vom FG insoweit zugrunde gelegten deutschen Recht-- frei übertragbar, es versäumt jedoch, 
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hinreichend zu erläutern, aus welchen konkreten Vorschriften des kalifornischen Rechts sich eine freie 
Übertragbarkeit des Urheberrechts ergeben soll. Eine weitergehende Darlegung wäre auch mit Blick auf das im 
Internationalen Privatrecht ebenfalls geltende sog. Schutzlandprinzip geboten gewesen. Nach diesem entscheidet 
über die Entstehung und das Erlöschen von Urheberrechten, über deren Wirkungen sowie deren Übertragbarkeit das 
Recht des Landes, in dem das Urheberrecht wirken soll und für dessen Gebiet sein Schutz in Anspruch genommen 
wird. Dem Urheber steht danach kein einheitliches Urheberrecht zu, das einem einzigen Statut unterliegt, sondern 
ein Bündel nationaler Urheberrechte. Die Rechtsordnung, welche die Schutzwirkung des Immaterialgüterrechts 
bestimmt, ist der Disposition der Parteien entzogen, d.h. eine Vereinbarung über das anwendbare Recht ist insoweit 
nicht zulässig (vgl. z.B. BGH-Urteile in GRUR 2015, 264, Rz 24; vom 02.10.1997 - I ZR 88/95, BGHZ 136, 380, unter 
II.1.a und b [Rz 34, 39 ff.]; z.B. auch Staudinger/Magnus (2021), Internationales Vertragsrecht, Art. 4 Rom I-VO, 
Rz 541).


cc) Die Würdigung des FG, F könne die Klägerin auf der Grundlage des Filmvertriebsvertrags nicht für die gesamte 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Filmrechte wirtschaftlich aus ihrer Stellung als Eigentümerin verdrängen, 
hält der revisionsrechtlichen Prüfung auch im Übrigen stand.
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aaa) Das FG konnte annehmen, dass allein die ungewöhnlich lange Laufzeit des Filmvertriebsvertrags keinen 
Übergang wirtschaftlichen Eigentums bewirkt. Eine sich mit Ablauf der Vertragslaufzeit ergebende Wertlosigkeit der 
Filmrechte kann in Anbetracht der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Filmrechte von 50 Jahren auch bei einer 
Vertragslaufzeit von 42 Jahren nicht angenommen werden. Dass das Nutzungspotential von Filmrechten regelmäßig 
in den ersten Jahren überproportional hoch ist, kann ebenfalls nicht begründen, dass der Wert des Filmrechts am 
Ende der Vertragslaufzeit verbraucht ist (vgl. Theisen/Lins, DStR 2010, 1649, 1658).
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bbb) Die Würdigung des FG, wonach die Verwertung der Filmrechte während der Vertragslaufzeit nicht unter 
Ausschluss der Klägerin erfolgen kann, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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Auch wenn F nach den vertraglichen Vereinbarungen ein umfassendes Verwertungsrecht an den Filmrechten zusteht, 
erfolgt die während der Vertragslaufzeit mögliche Verwertung der Filmrechte durch F nicht unter Ausschluss der 
Klägerin. Dieser stehen neben den der Höhe nach fest vereinbarten Lizenzentgelten auch erfolgsabhängige 
Vergütungen (Klausel 4 (b) (i) - Beteiligungs-Lizenzgebühren in Gestalt sog. angepasster Nettoerlöse; Klausel 4 (a) 
(ii) - zusätzliche Gewinnbeteiligung) zu, infolge derer sie von den Wertsteigerungen während der gesamten 
Vertragslaufzeit profitiert. Wertsteigerungen eines Films drücken sich unmittelbar in höheren generierbaren Erlösen 
aus (vgl. Herzig/Briesemeister, Ubg 2011, 581, 587).


45


Allein dieser Umstand trägt die Annahme des FG, der Filmvertriebsvertrag habe nicht zum Übergang wirtschaftlichen 
Eigentums an den Filmrechten auf F geführt.
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ccc) Die vertraglichen Endschaftsregelungen stehen dem nicht entgegen. Unter Berücksichtigung der 
fortbestehenden Teilhabe der Klägerin an etwaigen Wertsteigerungen der Filmrechte während der Vertragslaufzeit 
konnte das FG zu dem Ergebnis gelangen, die Endschaftsregelungen hätten keinen Übergang wirtschaftlichen 
Eigentums an den Filmrechten auf F bewirkt.
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(1) Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass das FG angenommen hat, die Kaufoption der F sei unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten des Streitfalls nicht geeignet, die Klägerin wirtschaftlich von der Einwirkung auf die Filmrechte 
auszuschließen. Die Tatsache, dass der Kaufoptionspreis in Höhe von … € niedriger liegt als der voraussichtliche 
Restbuchwert in Höhe von … €, gibt keinen hinreichenden Grund zu der Annahme, dass bei wirtschaftlich 
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vernünftiger Entscheidungsfindung mit der Ausübung des Rechts zu rechnen ist. Vielmehr erscheint es zumindest 
vertretbar, --vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses aus betrachtet-- anzunehmen, es sei offen, ob es zur Ausübung der 
Kaufoption durch F kommen wird, zumal eine realistische Prognose über die Wahrscheinlichkeit der 
Optionsausübung bereits in Anbetracht der vereinbarten Vertragslaufzeit von insgesamt 42 Jahren kaum möglich 
sein dürfte (vgl. Herzig/Briesemeister Ubg 2011, 581, 587; BFH-Urteil vom 29.07.1981 - I R 62/77, BFHE 134, 264, 
BStBl II 1982, 107, unter II.2. [Rz 28]). Darüber hinaus hat das FG zu Recht in seine Würdigung einbezogen, dass dem 
Vergleich des Restbuchwerts mit dem vereinbarten Kaufoptionspreis im Zusammenhang mit Filmrechten 
grundsätzlich nur eine begrenzte Aussagekraft zukommen kann (vgl. Manthey/Zettl, IStR 2021, 449, 452), da eine 
zuverlässige Einschätzung der Erfolgschancen des Films im Zeitpunkt des Vertragsschlusses kaum möglich ist.


Zudem hat das FG zutreffend darauf verwiesen, dass die Klägerin nach Ausübung des Kaufoptionsrechts noch mit 
25 % an einem höheren Marktwert des Films, der sich aus dem Differenzbetrag zwischen dem geschätzten Marktwert 
und dem Kaufoptionspreis ergibt, beteiligt ist, und hat hieraus --ohne dass dies revisionsrechtlich zu beanstanden 
ist-- den Schluss gezogen, die Klägerin sei noch in einem wirtschaftlich bedeutsamen Umfang an den weiteren 
Wertsteigerungen des Films beteiligt.
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(2) Der revisionsrechtlichen Prüfung hält auch die Würdigung des FG stand, die zwischen den Beteiligten vereinbarte 
Darlehensoption könne keinen Übergang wirtschaftlichen Eigentums begründen.
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Die Darlehensoption führt --entgegen der Auffassung des FA-- nicht dazu, dass die Risiken einer Wertminderung der 
Filmrechte gänzlich von F zu tragen sind. Zwar kann es bei Ausübung der Darlehensoption dazu kommen, dass die 
Klägerin den Darlehensoptionsbetrag nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen nicht an F zurückzuzahlen 
hat. Allerdings ist --worauf das FG zutreffend hinweist-- zu bedenken, dass die Klägerin mit der Ausübung der 
Darlehensoption zur Vermarktung und Verwertung der Filmrechte verpflichtet wäre und hierdurch für sie Kosten 
entstehen, die nicht oder nur teilweise von F zu ersetzen sind. Dieser Umstand bestätigt, dass die Klägerin im Fall 
der Ausübung der Darlehensoption mit dem Darlehensbetrag kein vom Wert der Filmrechte unabhängiges Entgelt 
erhält. Vor diesem Hintergrund erscheint es jedenfalls nachvollziehbar, dass es --wie das FG angenommen hat-- in 
dem Fall, in dem die Filmrechte am Ende der Laufzeit weitgehend wertlos wären und F aus diesem Grunde auf die 
Ausübung der Kaufoption verzichtete, für die Klägerin attraktiver sein könnte, die Darlehensoption nicht auszuüben 
und stattdessen die Filmrechte frei zu verwerten.
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ddd) Ebenso ohne Rechtsfehler hat das FG angenommen, dass auch aus der Kombination bzw. dem Verhältnis der 
Endschaftsregelungen zueinander kein Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an den Filmrechten auf F folgt. Das 
FG hat insoweit nachvollziehbar dargelegt, dass insbesondere die Kombination aus Kauf- und Darlehensoption nicht 
geeignet ist, den Übergang wirtschaftlichen Eigentums zu begründen. Die bei Ausübung der Kaufoption bestehende 
Mehrerlösbeteiligung in Höhe von 25 % des Marktwertzuschlags gestatte nicht die Wertung, dass die Klägerin von 
der weiteren Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausgeschlossen sei, zumal sie auch während der Vertragslaufzeit 
aufgrund der Gewinnbeteiligungen an Wertzuwächsen und Mehrerlösen partizipiere. Die mit der Ausübung der 
Darlehensoption auf Seiten der Klägerin bestehenden Verpflichtungen zur Vermarktung und Verwertung der 
Filmrechte stünden der Annahme entgegen, dass das Risiko der Wertminderung allein der F zuzuweisen sei.
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eee) Zu keinem anderen Ergebnis führt der Einwand des FA, die Ausübung der Darlehensoption sei im Falle der 
Wertlosigkeit der Filmrechte am Ende der Laufzeit zur Amortisation der Aufwendungen der Klägerin erforderlich, so 
dass eine Nichtausübung der Option durch die Klägerin äußerst unwahrscheinlich sei. Denn die Klägerin ist --wie 
dargelegt-- in keinem Fall während der gesamten voraussichtlichen Nutzungsdauer der Filmrechte in vollem Umfang 
von deren Substanz und Ertrag ausgeschlossen. Zudem räumt die Darlehensoption der Klägerin eine Befugnis ein, sie 
gewährt F hingegen nicht das Recht, die Klägerin wirtschaftlich auszuschließen.
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fff) Entgegen der Auffassung des FA ist für die Beurteilung der Frage des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums 
an den Filmrechten nicht davon auszugehen, dass die Wertlosigkeit des Films bereits bei dessen Fertigstellung 
offensichtlich gewesen sei. Entsprechendes hat das FG weder festgestellt, noch ergibt sich dies auf der Grundlage 
der vom FG getroffenen Feststellungen, zumal F der Klägerin mit Schreiben vom 31.08.2009 eine zufriedenstellende, 
vertragsgemäße Lieferung des Films bestätigt hat. Zudem ist für die Beantwortung der Frage nach dem Übergang 
des wirtschaftlichen Eigentums maßgeblich auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Filmvertriebsvertrags 
abzustellen, nicht auf den der Fertigstellung des Films.
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2. Die Entscheidung des FG, der im Fall der Ausübung der Darlehensoption an die Klägerin zu zahlende 
Darlehensbetrag habe nicht den Charakter einer Schlusszahlung, die als weitere --bereits mit der 
Nutzungsüberlassung verdiente-- Gegenleistung der F für die ihr während der Laufzeit des Filmvertriebsvertrags 
eingeräumten Nutzungsrechte anzusehen und linearisiert zu aktivieren sei, hält ebenfalls der revisionsrechtlichen 
Prüfung stand.


55


a) Bei Schuldverhältnissen, die zeitraumbezogene Leistungsverpflichtungen begründen, ist hinsichtlich der 
Gewinnrealisierung danach zu unterscheiden, ob die Dauerhaftigkeit der Leistung selbst anhaftet oder nur den 
zeitlichen Rahmen für einzelne Leistungen bildet. Im letztgenannten Fall (z.B. bei Sukzessivlieferungen und 
Wiederkehrschuldverhältnissen) tritt die Realisierung bei Erfüllung jeder einzelnen Leistung ein. Schuldverhältnisse, 
bei denen die geschuldete Leistung selbst zeitraumbezogen ist, führen demgegenüber zu einer zeitanteiligen 
Gewinnrealisierung, wenn für den gesamten Zeitraum eine qualitativ gleichbleibende Dauerverpflichtung besteht 
(hierzu insgesamt BFH-Urteile vom 07.12.2017 - IV R 37/16, und in BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444, m.w.N.). Eine 
Gewinnrealisierung setzt auch hier grundsätzlich voraus, dass das vereinbarte Entgelt nicht nur bereits verdient, 
sondern am Bilanzstichtag auch hinreichend sicher ist.


56


b) Auch die in einem Filmvertriebsvertrag für den Fall der Nichtausübung einer zugunsten des Lizenznehmers 
bestehenden Kaufoption vereinbarte Schlusszahlung an den Lizenzgeber kann ein zeitraumbezogenes Entgelt für die 
Überlassung der Verwertungsrechte während der Laufzeit des Vertriebsvertrags darstellen, das bereits durch die 
Nutzungsüberlassung verdient und am Bilanzstichtag bereits hinreichend sicher ist. Eine entsprechende 
Schlusszahlung ist zeitanteilig zu aktivieren. Maßgebend ist der Zeitraum der Nutzungsüberlassung. Die 
Periodisierung hat daher grundsätzlich mit der Übergabe der Filmrechte an den Lizenznehmer zu beginnen (vgl. 
BFH-Urteile vom 07.12.2017 - IV R 37/16, und in BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 444). Ob eine solche Schlusszahlung 
vorliegt, ist durch Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen zu ermitteln. Eine am Ende der Vertragslaufzeit zu 
erbringende Zahlung kann insbesondere dann ein Entgelt für die Überlassung der Verwertungsrechte während der 
Laufzeit des Vertriebsvertrags darstellen, wenn sich der Lizenzgeber nur unter der Voraussetzung zur Überlassung 
der Verwertungsrechte bereit erklärt hat, hierfür einen festen Mindestbetrag zu erhalten, der (im Fall der 
Nichtausübung der Kaufoption) der Summe aus fixen Lizenzgebühren und Schlusszahlung entspricht. Die --im Fall 
der Nichtausübung der Kaufoption-- anfallende Schlusszahlung stellt in diesem Fall sicher, dass der Lizenzgeber vom 
Lizenznehmer die Mindestvergütung für die Nutzungsüberlassung auch dann erhält, wenn die Filmrechte am Ende 
der Vertragslaufzeit wertlos sind (vgl. BFH-Urteile vom 07.12.2017 - IV R 37/16, und in BFHE 260, 312, BStBl II 2018, 
444).
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c) Ausgehend von diesen Maßstäben ist die Entscheidung des FG, im Streitfall liege keine entsprechende 
Schlusszahlung vor, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Annahme des FG, es 
liege weder begrifflich noch inhaltlich eine Schlusszahlung vor, als auch auf seine Würdigung, der Anspruch der 
Klägerin auf den Darlehensbetrag sei am Bilanzstichtag nicht hinreichend sicher gewesen.
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aa) Das FG ist zutreffend davon ausgegangen, dass bereits begrifflich keine Schlusszahlung vorliegt. Die Klägerin 
und F haben keine feststehende Schlusszahlung vereinbart, die --sollte F keinen Gebrauch von ihrer Kaufoption 
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machen-- ohne weiteres fällig ist, sondern eine Optionsregelung getroffen, die sich auf ein Darlehen bezieht. 
Dementsprechend haben sie nicht vereinbart, dass im Fall der Nichtausübung der Kaufoption durch F der Betrag von 
… € an die Klägerin zu zahlen ist, sondern sie haben die Zahlung dieses Betrags davon abhängig gemacht, dass die 
Klägerin --sollte F ihre Kaufoption nicht ausüben-- von ihrem Optionsrecht Gebrauch macht. Erst dann kommt es zur 
Auszahlung des Darlehensbetrags in Höhe von … €, wobei die Klägerin unter bestimmten Maßgaben zur 
Rückzahlung des Betrags verpflichtet ist.


bb) Die Auffassung des FG, die Vereinbarung der Darlehensoption sei auch inhaltlich nicht mit der Vereinbarung 
einer Schlusszahlung vergleichbar, hält ebenfalls der revisionsrechtlichen Prüfung stand. Insbesondere die 
Würdigung des FG, es lasse sich nicht feststellen, dass der Darlehensbetrag ein zusätzliches, auf die Laufzeit des 
Lizenzvertrags bezogenes Nutzungsentgelt darstelle, ist jedenfalls möglich und damit für den Senat bindend.
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Zutreffend verweist das FG in diesem Zusammenhang darauf, dass die Klägerin nach den vertraglichen 
Vereinbarungen mit der Ausübung der Darlehensoption verpflichtet ist, den Film zu vermarkten oder anderweitig zu 
verwerten, und dies bedingt, dass sie --über das Ende des Vertriebsvertrags hinaus-- eine eigene Betriebs- und 
Vertriebsstruktur aufrechterhält sowie weitere Vermarktungs- und Verwertungsbemühungen unternimmt. Dass es 
daher für das FG denkbar erscheint, es könne für die Klägerin tatsächlich wirtschaftlich bzw. finanziell sinnvoller 
sein, die Darlehensoption nicht auszuüben und stattdessen eine freihändige Vermarktung und Verwertung der 
Filmrechte vorzunehmen, stellt eine zumindest mögliche Würdigung dar. Ist es aber aus der Sicht der 
Vertragsbeteiligten im Zeitpunkt des Vertragsschlusses offen, ob sich die Klägerin zum Ende der Vertragslaufzeit im 
Fall der Nichtausübung der Kaufoption durch F für die Ausübung der Darlehensoption oder für eine freihändige 
Vermarktung der Filmrechte entscheiden wird, ist die Darlehensoption auch wirtschaftlich nicht mit einer 
Schlusszahlung vergleichbar.
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Die Tatsache, dass die Ausübung der Darlehensoption durch die Klägerin im Fall der Wertlosigkeit der Filmrechte am 
Ende der Vertragslaufzeit naheliegend ist, weil in diesem Fall die freihändige Verwertung der Filmrechte keine 
wirtschaftlich sinnvolle Alternative darstellt, führt zu keinem anderen Ergebnis. Hieraus folgt zwar, dass die Klägerin 
durch die Darlehensoption die Möglichkeit hat, selbst bei einer Wertlosigkeit der Filmrechte weitere Zahlungen von 
F zu erhalten. Sie zwingt jedoch nicht zu der Annahme, der Darlehensbetrag sei bereits mit der Nichtausübung der 
Kaufoption verdient, denn es war --entgegen der Auffassung des FA-- bei Vertragsschluss offen, ob der Film am Ende 
der Vertragslaufzeit tatsächlich wertlos ist und ob es zur Ausübung der Darlehensoption kommt.
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Vor diesem Hintergrund musste das FG aus dem Umstand, dass eine Zahlung in Höhe des Darlehensbetrags 
erforderlich ist, um eine Amortisation der Aufwendungen der Klägerin sicherzustellen, nicht den Schluss ziehen, die 
Vereinbarung der Darlehensoption stehe der Vereinbarung einer Schlusszahlung gleich. Eine Amortisation im Fall der 
Nichtausübung der Kaufoption durch F kann nicht nur durch Wahrnehmung der Darlehensoption, sondern --unter 
Umständen sogar sinnvoller-- durch eine freihändige Eigenverwertung der Filmrechte erreicht werden.
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Gegen die Annahme, das Darlehen stelle ein von vorneherein fest vereinbartes weiteres Entgelt für die 
Nutzungsüberlassung der Filmrechte dar, spricht auch der Umstand, dass sich die Klägerin im Filmvertriebsvertrag 
nicht lediglich verpflichtet hat, F bis zur Höhe des Darlehensbetrags an späteren Verwertungserlösen zu beteiligen, 
sondern sie auch verpflichtet ist, unter bestimmten Umständen das Darlehen zurückzuzahlen (vgl. 
Herzig/Briesemeister, Ubg 2011, 581, 590; Rüber/Angloher, FR 2008, 498, 501, 505).


64


d) Schließlich ist auch die weitere Würdigung des FG, der Anspruch aus der Darlehensoption sei am Bilanzstichtag 
noch nicht hinreichend sicher, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210137?
type=1646225765]


Es fehlt an einer (allein) unter der auflösenden Bedingung der Nichtausübung der Kaufoption durch F stehenden 
Zahlung an die Klägerin, denn die Zahlung des Darlehensbetrags hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab, 
deren Eintritt ungewiss ist. Hieran ändert der Umstand, dass die Zahlung des Darlehensbetrags im Rahmen der 
Schuldübernahme durch die J-AG abgesichert ist, nichts.
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3. Danach hat das FG der Klage zu Recht in vollem Umfang stattgegeben und die angegriffenen Bescheide 
antragsgemäß geändert.
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4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.68








Urteil vom 01. Dezember 2021, II R 1/21 
Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims


ECLI:DE:BFH:2021:U.011221.IIR1.21.0


BFH II. Senat


ErbStG § 13 Abs 1 Nr 4b S 5 Halbs 2, GG Art 3 Abs 1 


vorgehend FG Münster, 10. Dezember 2020, Az: 3 K 420/20 Erb


Leitsätze


1. Der Erwerber eines erbschaftsteuerrechtlich begünstigten Familienheims ist aus zwingenden Gründen an dessen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, wenn die Selbstnutzung objektiv unmöglich oder aus objektiven Gründen 
unzumutbar ist. Zweckmäßigkeitserwägungen reichen nicht aus.


2. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können zwingende Gründe darstellen, wenn sie dem Erwerber eine selbständige 
Haushaltsführung in dem erworbenen Familienheim unzumutbar machen. 


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 10.12.2020 - 3 K 420/20 Erb aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Münster zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Der Ehemann der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) verstarb am 10.03.2017 und wurde von der Klägerin und 
seinen Kindern beerbt. Zu dem Nachlass gehörte das hälftige Miteigentum an einem Einfamilienhaus, das die 
Klägerin und ihr Ehemann gemeinsam bewohnt hatten. Aufgrund eines entsprechenden Vermächtnisses zugunsten 
der Klägerin übereignete die Erbengemeinschaft ihr diesen Miteigentumsanteil. Die Klägerin nutzte das Haus 
zunächst weiterhin selbst. Anfang 2018 erwarb die Klägerin eine noch zu errichtende Eigentumswohnung am selben 
Ort. Ende 2018 veräußerte sie das Einfamilienhaus und meldete sich im April 2019 in die Eigentumswohnung um.
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In ihrer Erbschaftsteuererklärung hatte die Klägerin die Steuerbefreiung für das Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) beansprucht. Nachdem der Beklagte und 
Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) die Steuerbefreiung mit einem unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
stehenden Bescheid zunächst gewährt hatte, lehnte er diese wegen Aufgabe der Selbstnutzung sowohl mit Bescheid 
vom 19.09.2019 als auch mit einem nach Einspruch unter Aufhebung des Nachprüfungsvorbehalts ergangenen 
Änderungsbescheid vom 18.10.2019 sowie mit Einspruchsentscheidung vom 16.01.2020 ab.


2


Mit ihrer Klage machte die Klägerin wie bereits im Einspruchsverfahren geltend, die Eigentumswohnung hätte sie 
auch vermieten können. Sie sei aus objektiv zwingenden Gründen an der weiteren Nutzung des Hauses zu eigenen 
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Entscheidungsgründe


II.


Wohnzwecken gehindert gewesen. Bereits früher sei sie wegen depressiver Auffälligkeiten ärztlich behandelt 
worden. Nachdem ihr Ehemann in dem gemeinsamen Haus überraschend verstorben sei, habe sich ihr 
Gesundheitszustand durch erneute Depressionen verschlechtert. Ihr Entschluss, auszuziehen und das Haus zu 
veräußern, beruhe auf ärztlichem Rat. Dafür legte sie eine ärztliche Stellungnahme aus September 2019 vor, der 
zufolge die Umgebung des ehemals gemeinsam bewohnten Hauses psychische Folgeschäden erwarten lasse.


Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Zum einen hätten keine zwingenden Gründe für die Aufgabe der 
Selbstnutzung vorgelegen. Unter der gebotenen restriktiven Auslegung der Vorschrift seien "zwingende Gründe" nur 
solche, die dem Erwerber das Führen eines Haushalts schlechthin und nicht nur im erworbenen Familienheim 
unmöglich machten. Zum anderen entfalle die Steuerbefreiung auch wegen der Veräußerung der Immobilie Ende 
2018. Das Urteil des FG ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2021, 385 veröffentlicht.
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Mit ihrer Revision rügt die Klägerin eine Verletzung von § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 ErbStG. Die Auffassung des FG, das 
Führen eines eigenen Haushalts müsse schlechthin unmöglich sein, habe selbst das FA zumindest bis zu dem 
Verfahren vor dem FG nicht vertreten. Zwingende Gründe für die Beendigung der Selbstnutzung lägen vor, wenn der 
Verbleib gerade im Familienheim zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könne. In einem 
solchen Fall sei der Verkauf des Familienheims unschädlich.
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Bescheide vom 19.09.2019 und vom 18.10.2019 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 16.01.2020 dahin zu ändern, dass für den hälftigen Miteigentumsanteil am Objekt 
A-Straße 3 in B die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG gewährt wird.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


7


Seiner Auffassung nach seien objektiv zwingende Gründe für die Aufgabe der Selbstnutzung nur solche, die die 
Führung eines eigenen Haushalts nicht mehr zuließen, etwa Tod oder Pflegebedürftigkeit. Die 
Steuerbefreiungsvorschrift sei eng auszulegen. Daher kämen nur solche in der Person des Erwerbers liegenden 
Gründe in Betracht, die das Führen eines Haushalts schlechthin und nicht nur im Familienheim unmöglich machen. 
Die Klägerin habe trotz psychischer Probleme sowohl in dem Familienheim als auch in der erworbenen 
Eigentumswohnung einen Haushalt führen können. Mangels Vorliegens zwingender Gründe sei zudem die 
Veräußerung schädlich.
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Die Revision ist begründet mit der Maßgabe, dass die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückzuverweisen ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Senat vermag auf 
Grundlage der Feststellungen des FG nicht abschließend zu entscheiden, ob die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4b Satz 5 ErbStG rückwirkend weggefallen ist.
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1. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 1 ErbStG bleibt steuerfrei u.a. der Erwerb von Todes wegen des Eigentums an einem 
im Inland belegenen bebauten Grundstück i.S. des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes durch den 
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überlebenden Ehegatten, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war und 
die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). Dies gilt 
vorbehaltlich der Einschränkungen in § 13 Abs. 1 Nr. 4b Sätze 2 bis 4 ErbStG (zur Grundstücksdefinition Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 23.02.2021 - II R 29/19, BFHE 272, 497; zur Bestimmung zur Selbstnutzung BFH-
Urteil vom 06.05.2021 - II R 46/19, BFHE 273, 554).


a) Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 ErbStG fällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es 
sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert (sog. 
Nachversteuerungstatbestand, vgl. BFH-Urteil vom 11.07.2019 - II R 38/16, BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314, 
Rz 11).
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b) Die Steuerbefreiungsvorschrift ist eng auszulegen. Damit begegnet sie keinen verfassungsrechtlichen Bedenken 
(vgl. BFH-Urteil vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 27, m.w.N.). Entsprechendes gilt 
für die in § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG geregelte Rückausnahme von der Nachversteuerung.
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c) Tritt der Nachversteuerungstatbestand ein, ist der Steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der 
Abgabenordnung (AO) zu ändern. Nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AO beginnt in diesen Fällen die Festsetzungsfrist mit 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das Ereignis eintritt.
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2. In dem Merkmal "aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert" müssen 
sich die Hinderungsgründe auf die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims beziehen. Ob der Erwerber an 
einem anderen Ort einen Haushalt führen kann, ist nicht entscheidend. Der Senat teilt nicht die bereits früher 
vertretene Auffassung des FG, die Unmöglichkeit, selbständig einen Haushalt zu führen, müsse sich auf das Führen 
eines eigenen Haushalts schlechthin --d.h. auch an einem anderen Ort als in dem erworbenen 
Familienheim-- beziehen (s. FG Münster, Urteil vom 31.01.2013 - 3 K 1321/11 Erb, EFG 2013, 715, Rz 42; 
offengelassen im Urteil des Hessischen FG vom 10.05.2016 - 1 K 877/15, juris, Rz 19 f.; kritisch auch Jülicher in 
Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 13 Rz 72a; Curdt in Kapp/Ebeling, § 13 ErbStG, Rz 39.5).
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a) Die Nachversteuerung setzt nach dem Gesetzeswortlaut zunächst voraus, dass "der Erwerber das Familienheim ... 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt". Die unmittelbar folgende Wendung "an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert" kann nur die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims meinen. Sie bezieht sich nicht 
auf die Führung jeglichen Haushalts auch andern Orts.
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b) Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung verfehlte zudem die Zielrichtung der Vorschrift. Die Begünstigung 
des Familienheims in § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG soll u.a. das Familiengebrauchsvermögen erhalten und den 
gemeinsamen familiären Lebensraum schützen (vgl. BTDrucks 16/11107, S. 8). Bei Aufgabe der Selbstnutzung fällt 
dieses Schutzziel fort. Soweit das Gesetz aus Billigkeitsgründen zugunsten eines Erwerbers den 
Nachversteuerungstatbestand mit einer Rückausnahme wegen einer Zwangslage versieht, kann dies sinnvoll nur so 
verstanden werden, dass sich die Zwangslage gerade auf das nicht mehr erfüllte Tatbestandsmerkmal mit dem 
entsprechenden Schutzziel bezieht. Das ist die Selbstnutzung des Familienheims mit dem familiären Lebensraum. 
Das verfassungsrechtliche Gebot enger Auslegung vermag keine zweckwidrige Auslegung zu rechtfertigen. Dem 
entsprechend ging das Vorstellungsbild bereits im Gesetzgebungsverfahren dahin, die Steuerbefreiung zu belassen, 
wenn zwingende Gründe das selbständige Führen eines Haushalts "in dem erworbenen Familienheim" unmöglich 
machen (BTDrucks 16/11107, S. 8).
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3. Der Erwerber muss aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen Wohnzwecken 
gehindert sein. Es reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher 
Zweckmäßigkeitserwägungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt.
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a) Das Merkmal "zwingend" schließt Gründe aus, kraft derer die Beendigung der Selbstnutzung aus Sicht des 
Erwerbers nachvollziehbar und auch verständig scheint, jedoch Gegenstand seiner freien Entscheidung ist. Es gehört 
dann zur Lebensgestaltung des Erwerbers, ob und wie er das Familienheim nutzen möchte. Das ist insbesondere der 
Fall, wenn es nach Art und Gestaltung nicht den persönlichen Vorstellungen des Erwerbers entspricht.
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b) Der Erwerber ist hingegen aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert, wenn diese ihm unter den konkreten Umständen objektiv unmöglich oder unzumutbar 
wird. Das entspricht dem Billigkeitscharakter der Vorschrift.
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aa) Zwingende Gründe liegen --offenkundig-- vor, wenn dem Erwerber die Selbstnutzung des Familienheims objektiv 
unmöglich wird, sie sind jedoch nicht auf diese Fälle beschränkt. Andernfalls erschöpfte sich der Anwendungsbereich 
der Rückausnahme praktisch im Tod des Erwerbers. Eine solche Regelung war aber ersichtlich nicht 
gesetzgeberisches Ziel. Selbst der Fall der Pflegebedürftigkeit, der im Gesetzgebungsverfahren als Beispiel diente 
(BTDrucks 16/11107, S. 8) und auch von der Finanzverwaltung übernommen wurde (R E 13.4 Abs. 6 Satz 9 sowohl 
der Erbschaftsteuer-Richtlinien 2011 vom 19.12.2011, BStBl I 2011, Sondernummer 1/2011, S. 2, wie auch der 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernummer 1/2019, S. 2) begründet regelmäßig 
keine objektive Unmöglichkeit. Die Pflege kann im Allgemeinen auch mit Hilfe entsprechender Dienste im eigenen 
Heim durchgeführt werden. Ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
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bb) Vielmehr ist es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn dem Erwerber aus objektiven Gründen die 
Selbstnutzung des Familienheims nicht mehr zuzumuten ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, um eine 
verfassungswidrige Begünstigung zu vermeiden. Ein abgeschlossener Katalog von Gründen besteht jedoch nicht.
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cc) Wann mit dieser Maßgabe von zwingenden Gründen auszugehen ist, ist nach § 118 Abs. 2 FGO Gegenstand der 
tatsächlichen Würdigung durch das FG. Maßgeblich ist die Gesamtwürdigung aller Tatsachen. Das gilt auch für die 
Frage, welche Rückschlüsse aus der Lebensführung des Erwerbers nach Verlassen des Familienheims gezogen 
werden können, insbesondere aus dem Umzug in einen anderen selbst geführten Haushalt oder in eine Wohnform 
mit Betreuung und Pflege.
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dd) Die Feststellungslast für diejenigen Umstände, die die Selbstnutzung des Familienheims objektiv unmöglich 
machen oder objektiv unzumutbar erscheinen lassen, trägt der Erwerber (vgl. BFH-Urteil in BFHE 273, 554, Rz 23).
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c) Nach diesen Kriterien kann ein zwingender Grund i.S. von § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG auch 
vorliegen, wenn der Erwerber im Falle der weiteren Selbstnutzung des Familienheims eine erhebliche 
Beeinträchtigung seines Gesundheitszustands zu gewärtigen hat, die ein weiteres Verbleiben dort unzumutbar 
macht. Dazu können die Folgen eines Traumas gehören. Ob eine Erkrankung vorliegt, die dazu führt, dass die 
Unzumutbarkeitsschwelle überschritten wird, kann regelmäßig allein mit Hilfe ärztlicher Begutachtung festgestellt 
werden. Hat der Erwerber zunächst tatsächlich das Familienheim selbst genutzt, ist auch festzustellen, ob eine 
etwaige Erkrankung erst nach gewisser Zeit der Nutzung aufgetreten oder ihre Schwere manifest geworden ist.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210136?
type=1646225765]


d) Ist der Erwerber aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, führt 
weder die Aufgabe des Eigentums an dem Familienheim (dazu BFH-Urteil in BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314) noch 
der Abriss des Gebäudes zur Nachversteuerung. Ist die Beendigung der Selbstnutzung des Familienheims aus den 
oben dargestellten zwingenden Gründen erbschaftsteuerrechtlich unschädlich, muss dies auch --als Annex-- für eine 
spätere Veräußerung oder einen späteren Abriss gelten. Wenn der Schutzzweck des § 13 Abs. 1 Nr. 4b Satz 1 ErbStG 
aus zwingenden Gründen nicht mehr erfüllt werden kann, hat die Entäußerung des Familienheims keine Bedeutung 
mehr.


4. Das FG ist von anderen Maßstäben ausgegangen. Die Vorentscheidung war aufzuheben und an das FG zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Das FG hat --von seiner Rechtsauffassung 
ausgehend zu Recht-- nicht alle erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen, um abschließend beurteilen 
zu können, ob sich das Urteil im Ergebnis (§ 126 Abs. 4 FGO) dennoch als richtig erweist.
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Die Klage ist aus den Gründen unter II.2. nicht allein deshalb abzuweisen, weil der Klägerin die selbständige 
Haushaltsführung an einem anderen Ort als dem ererbten Familienheim möglich war. Ob nach den Maßstäben unter 
II.3. die Klägerin aufgrund einer depressiven Erkrankung an der Selbstnutzung aus zwingenden Gründen gehindert 
war, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Das FG hat keine konkreten Feststellungen dazu getroffen, ob diese 
Erkrankung tatsächlich bestand und so beschaffen war, dass sie der Klägerin unter Anlegung des gebotenen strengen 
Maßstabs die weitere Selbstnutzung des Familienheims unzumutbar machte. Dies ist unter Mitwirkung der Klägerin 
(§ 90 Abs. 1 Satz 1 AO) nachzuholen. Die abschließende Würdigung des Sachverhalts ist dem FG vorbehalten.
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5. Die Übertragung der Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.28








Urteil vom 01. Dezember 2021, II R 18/20 
Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims


ECLI:DE:BFH:2021:U.011221.IIR18.20.0


BFH II. Senat


ErbStG § 13 Abs 1 Nr 4c S 5, FGO § 118 Abs 2 


vorgehend FG Düsseldorf, 08. Januar 2020, Az: 4 K 3120/18 Erb


Leitsätze


1. Der Erwerber eines erbschaftsteuerrechtlich begünstigten Familienheims ist aus zwingenden Gründen an dessen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, wenn die Selbstnutzung objektiv unmöglich oder aus objektiven Gründen 
unzumutbar ist. Zweckmäßigkeitserwägungen reichen nicht aus.


2. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können zwingende Gründe darstellen, wenn sie dem Erwerber eine selbständige 
Haushaltsführung in dem erworbenen Familienheim unmöglich machen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 08.01.2020 - 4 K 3120/18 Erb 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist Alleinerbin ihres im März 2009 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass 
gehörte u.a. ein Grundstück mit einem 1951 erbauten Einfamilienhaus. Die Klägerin hatte dieses Haus gemeinsam 
mit ihrem Vater bewohnt und wohnte zunächst weiterhin im Obergeschoss. Demzufolge berücksichtigte der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) bei der Erbschaftsteuerfestsetzung die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4c Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG).
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Die Klägerin zog am 04.08.2016 aus. Am 05.08.2016 wurde das Haus abgerissen.2


Im Juni 2018 erfuhr das FA, dass die Klägerin nicht mehr unter der bisherigen Anschrift gemeldet war. Die Klägerin 
teilte mit, das Haus sei aufgrund vieler Mängel nicht mehr bewohnbar gewesen. Sie habe auf einem 
Nachbargrundstück eine Wohnung angemietet. Mit einem auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) 
gestützten Bescheid vom 20.07.2018 setzte das FA die Erbschaftsteuer ohne die Steuerbefreiung fest.
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Entscheidungsgründe


II.


Mit Einspruch und Klage machte die Klägerin geltend, sie sei aus zwingenden Gründen an der Selbstnutzung 
gehindert gewesen. Zum einen sei das Haus wegen seines baulichen Zustands überhaupt nicht mehr nutzbar 
gewesen. Zum anderen habe sie sich angesichts ihres Gesundheitszustands (Bandscheibenvorfälle, ein Hüftleiden, 
das wegen einer Angststörung nicht operabel sei) kaum mehr allein in dem Haus bewegen können und sei daher in 
eine Erdgeschosswohnung umgezogen. Das FA sah die gesundheitlichen Probleme nicht als nachgewiesen an und 
war zudem der Auffassung, diese hätten eine eigene Haushaltsführung nicht schlechthin ausgeschlossen.


Das Finanzgericht (FG) hat die Klage abgewiesen. Zwingende Gründe, die einer Selbstnutzung des Familienheims 
entgegenstehen, müssten objektive Gründe sein, die das selbständige Führen eines Haushalts in dem erworbenen 
Familienheim unmöglich machen, etwa Pflegebedürftigkeit oder Tod. Gebäudemängel und eine etwaige 
Unwirtschaftlichkeit der Sanierung genügten nicht. Etwaige gesundheitliche Beeinträchtigungen, die die Klägerin 
zunächst auch nicht als Grund ihres Auszugs benannt habe, hätten die Klägerin nicht gehindert, mit Hilfe eines 
Bekannten auch weiterhin das Obergeschoss zu nutzen. Das FG-Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 
2021, 288 veröffentlicht.
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Mit der Revision macht die Klägerin sinngemäß eine Verletzung von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG geltend. Der 
Gesetzgeber habe u.a. Pflegebedürftigkeit und Tod erfassen wollen. Darin dürften sich zwingende Gründe aber nicht 
erschöpfen. Würde aufgrund der Möglichkeit, Pflege zu Hause in Anspruch nehmen zu können, die Steuerbefreiung 
nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG nicht zur Anwendung kommen, wäre dies ein inkonsistentes Ergebnis. Ihr 
Gesundheitszustand habe sie ohne fremde Hilfe in der Wohnung gefangen gehalten und komme einer 
Pflegebedürftigkeit gleich. Schließlich müsse auch eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit berücksichtigt werden.
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Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Vorentscheidung, den Bescheid vom 20.07.2018 sowie die Einspruchsentscheidung vom 10.10.2018 aufzuheben.
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Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.
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Die Revision ist begründet mit der Maßgabe, dass die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung 
zurückzuverweisen ist (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Der Senat vermag auf 
Grundlage der Feststellungen des FG nicht abschließend zu entscheiden, ob die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4c Satz 5 ErbStG rückwirkend weggefallen ist.
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1. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 1 ErbStG bleibt steuerfrei u.a. der Erwerb von Todes wegen des Eigentums an einem 
im Inland belegenen bebauten Grundstück i.S. des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes durch Kinder im 
Sinne der Steuerklasse I Nr. 2, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert 
war, die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim) und 
soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 m² nicht übersteigt. Dies gilt vorbehaltlich der Einschränkungen in § 13 
Abs. 1 Nr. 4c Sätze 2 bis 4 ErbStG (zur Grundstücksdefinition Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 23.02.2021 - 
II R 29/19, BFHE 272, 497; zur Bestimmung zur Selbstnutzung BFH-Urteil vom 06.05.2021 - II R 46/19, BFHE 273, 
554).
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a) Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 ErbStG fällt die Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der 
Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es 
sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert (sog. 
Nachversteuerungstatbestand, vgl. BFH-Urteil vom 11.07.2019 - II R 38/16, BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314, 
Rz 11).
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b) Die Steuerbefreiungsvorschrift ist eng auszulegen. Damit begegnet sie keinen verfassungsrechtlichen Bedenken 
(vgl. BFH-Urteil vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 27, m.w.N.). Entsprechendes gilt 
für die in § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG geregelte Rückausnahme von der Nachversteuerung.
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c) Tritt der Nachversteuerungstatbestand ein, ist der Steuerbescheid nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO zu ändern. 
Nach § 175 Abs. 1 Satz 2 AO beginnt in diesen Fällen die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem das 
Ereignis eintritt.
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2. In dem Merkmal "aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert" müssen 
sich die Hinderungsgründe auf die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims beziehen. Ob der Erwerber an 
einem anderen Ort einen Haushalt führen kann, ist nicht entscheidend. Der Senat teilt nicht die Auffassung, die 
Unmöglichkeit, selbständig einen Haushalt zu führen, müsse sich auf das Führen eines eigenen Haushalts 
schlechthin --d.h. auch an einem anderen Ort als in dem erworbenen Familienheim-- beziehen (so die Urteile des FG 
Münster vom 31.01.2013 - 3 K 1321/11 Erb, EFG 2013, 715, Rz 42, und vom 10.12.2020 - 3 K 420/20 Erb, EFG 2021, 
385, Revision II R 1/21; offengelassen im Urteil des Hessischen FG vom 10.05.2016 - 1 K 877/15, juris, Rz 19 f.; 
kritisch auch Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 13 Rz 72a; Curdt in Kapp/Ebeling, § 13 ErbStG, 
Rz 39.5).
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a) Die Nachversteuerung setzt nach dem Gesetzeswortlaut zunächst voraus, dass "der Erwerber das Familienheim ... 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt". Die unmittelbar folgende Wendung "an einer Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert" kann nur die Selbstnutzung des betreffenden Familienheims meinen. Sie bezieht sich nicht 
auf die Führung jeglichen Haushalts auch andern Orts.
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b) Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung verfehlte zudem die Zielrichtung der Vorschrift. Die Begünstigung 
des Familienheims in § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG soll u.a. das Familiengebrauchsvermögen erhalten und den 
gemeinsamen familiären Lebensraum schützen (vgl. BTDrucks 16/11107, S. 9). Bei Aufgabe der Selbstnutzung fällt 
dieses Schutzziel fort. Soweit das Gesetz aus Billigkeitsgründen zugunsten eines Erwerbers den 
Nachversteuerungstatbestand mit einer Rückausnahme wegen einer Zwangslage versieht, kann diese sinnvoll nur so 
verstanden werden, dass sich die Zwangslage gerade auf das nicht mehr erfüllte Tatbestandsmerkmal mit dem 
entsprechenden Schutzziel bezieht. Das ist die Selbstnutzung des Familienheims mit dem familiären Lebensraum. 
Das verfassungsrechtliche Gebot enger Auslegung vermag keine zweckwidrige Auslegung zu rechtfertigen. Dem 
entsprechend ging das Vorstellungsbild bereits im Gesetzgebungsverfahren dahin, die Steuerbefreiung zu belassen, 
wenn zwingende Gründe das selbständige Führen eines Haushalts "in dem erworbenen Familienheim" unmöglich 
machen (BTDrucks 16/11107, S. 9).
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3. Der Erwerber muss aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen Wohnzwecken 
gehindert sein. Es reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher 
Zweckmäßigkeitserwägungen an der Selbstnutzung gehindert fühlt.
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a) Das Merkmal "zwingend" schließt Gründe aus, kraft derer die Beendigung der Selbstnutzung aus Sicht des 
Erwerbers nachvollziehbar und auch verständig scheint, jedoch Gegenstand seiner freien Entscheidung ist. Es gehört 
dann zur privaten Lebensgestaltung des Erwerbers, ob und wie er das Familienheim nutzen möchte. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn es nach Art und Gestaltung nicht den persönlichen Vorstellungen des Erwerbers 
entspricht.


b) Der Erwerber ist hingegen aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung des Familienheims zu eigenen 
Wohnzwecken gehindert, wenn diese ihm unter den konkreten Umständen objektiv unmöglich oder unzumutbar 
wird. Das entspricht dem Billigkeitscharakter der Vorschrift.


19


aa) Zwingende Gründe liegen vor, wenn dem Erwerber die Selbstnutzung des Familienheims objektiv unmöglich 
wird, sie sind jedoch nicht auf diese Fälle beschränkt. Andernfalls erschöpfte sich der Anwendungsbereich der 
Rückausnahme praktisch im Tod des Erwerbers. Eine solche Regelung war ersichtlich nicht gesetzgeberisches Ziel. 
Selbst der Fall der Pflegebedürftigkeit, der im Gesetzgebungsverfahren als Beispiel diente (BTDrucks 16/11107, S. 9) 
und auch von der Finanzverwaltung übernommen wurde (R E 13.4 Abs. 6 Satz 9 sowohl der Erbschaftsteuer-
Richtlinien 2011 vom 19.12.2011, BStBl I 2011, Sondernummer 1/2011, S. 2, als auch der Erbschaftsteuer-Richtlinien 
2019 vom 16.12.2019, BStBl I 2019, Sondernummer 1/2019, S. 2), begründet regelmäßig keine objektive 
Unmöglichkeit. Die Pflege kann im Allgemeinen auch mit Hilfe entsprechender Dienste im eigenen Heim 
durchgeführt werden. Ob dies wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
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bb) Vielmehr ist es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn dem Erwerber aus objektiven Gründen die 
Selbstnutzung des Familienheims nicht mehr zuzumuten ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, um eine 
verfassungswidrige Begünstigung zu vermeiden. Ein abgeschlossener Katalog von Gründen besteht jedoch nicht.
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cc) Wann mit dieser Maßgabe von zwingenden Gründen auszugehen ist, ist nach § 118 Abs. 2 FGO Gegenstand der 
tatsächlichen Würdigung durch das FG. Maßgeblich ist die Gesamtwürdigung aller Tatsachen. Das gilt auch für die 
Frage, welche Rückschlüsse aus der Lebensführung des Erwerbers nach Verlassen des Familienheims gezogen 
werden können, insbesondere aus dem Umzug in einen anderen selbst geführten Haushalt oder in eine Wohnform 
mit Betreuung und Pflege.
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dd) Die Feststellungslast für diejenigen Umstände, die eine Selbstnutzung des Familienheims objektiv unmöglich 
machen oder aus objektiven Gründen unzumutbar erscheinen lassen, trägt der Erwerber (vgl. BFH-Urteil in BFHE 273, 
554, Rz 23).
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c) Nach diesen Kriterien kann ein zwingender Grund i.S. von § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 5 Halbsatz 2 ErbStG auch 
vorliegen, wenn der Erwerber zwar unter Zuhilfenahme externer Hilfe- und Pflegeleistungen in der Lage ist, weiter 
in dem erworbenen Familienheim zu leben, diese jedoch ein solches Ausmaß annehmen, dass nicht mehr von einer 
selbständigen Haushaltsführung des Erwerbers in dem betreffenden Familienheim gesprochen werden kann. Allein 
die regelmäßige Inanspruchnahme der üblichen Unterstützungsleistungen genügt dafür allerdings nicht. Bereits den 
Gesetzgebungsmaterialien ist zu entnehmen, dass zwingende Gründe solche sind, die das "selbständige Führen" 
eines Haushalts in dem erworbenen Familienheim unmöglich machen (BTDrucks 16/11107, S. 9). Dieses 
Abgrenzungskriterium entspricht der Zielsetzung der Vorschrift, den gemeinsamen familiären Lebensraum zu 
schützen. Vermag der Erwerber diesen Lebensraum nicht mehr aus im Wesentlichen eigener Kraft auszufüllen, ist das 
Familienheim zur äußeren Hülle entwertet.
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  Download als PDF [www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/pdf/STRE202210108?
type=1646225765]


d) Ist der Erwerber aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert, führt 
weder die Aufgabe des Eigentums an dem Familienheim (dazu BFH-Urteil in BFHE 265, 437, BStBl II 2020, 314) noch 
der Abriss des Gebäudes zur Nachversteuerung. Ist die Beendigung der Selbstnutzung des Familienheims aus den 
oben dargestellten zwingenden Gründen erbschaftsteuerrechtlich unschädlich, muss dies auch --als Annex-- für eine 
spätere Veräußerung oder einen späteren Abriss gelten. Wenn der Schutzzweck des § 13 Abs. 1 Nr. 4c Satz 1 ErbStG 
aus zwingenden Gründen nicht mehr erfüllt werden kann, hat die Entäußerung des Familienheims keine Bedeutung 
mehr.


4. Das FG ist von anderen Maßstäben ausgegangen. Die Vorentscheidung war aufzuheben und an das FG zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Das FG hat --von seiner Rechtsauffassung 
ausgehend zu Recht-- nicht alle erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen, um abschließend beurteilen 
zu können, ob sich das Urteil im Ergebnis (§ 126 Abs. 4 FGO) dennoch als richtig erweist.
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a) Zutreffend ist, dass allein der bauliche Zustand des Gebäudes keinen zwingenden Grund für die Aufgabe der 
Selbstnutzung darstellen konnte. Es handelte sich um Wirtschaftlichkeits- und damit Zweckmäßigkeitserwägungen, 
denn der bauliche Zustand kann grundsätzlich veränderten Lebensumständen angepasst werden.
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b) Der Klage kann aber aus den Gründen unter II.2. der Erfolg nicht bereits deshalb versagt werden, weil der Klägerin 
die selbständige Haushaltsführung an einem anderen Ort als dem ererbten Familienheim möglich war. Ob nach den 
Maßstäben unter II.3. die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen einen zwingenden Grund für die 
Beendigung der Selbstnutzung des Familienheims darstellten, steht nicht fest und hängt davon ab, ob die Klägerin 
tatsächlich in dem unter II.3.c dargestellten Maße auf Hilfe Dritter angewiesen war.
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Das FG hat die notwendigen Feststellungen dazu, ob die behaupteten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
tatsächlich bestanden und so beschaffen waren, dass sie der Klägerin unter Anlegung des gebotenen strengen 
Maßstabs die weitere Selbstnutzung des Familienheims unzumutbar machten, unter Mitwirkung der Klägerin (§ 90 
Abs. 1 Satz 1 AO) nachzuholen. Ihm ist die abschließende Würdigung des Sachverhalts vorbehalten.
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5. Die Übertragung der Kostenentscheidung folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.30


6. Der Senat entscheidet nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO ohne mündliche Verhandlung.31







